






Gemeinde Klipphausen 
Landkreis Meißen 
 
 
Beschlussvorlage  
für die Sitzung des Gemeinderates am 10. Mai 2022 
 

Beschlussvorlage Nr. 05-93/2022 
Anlagen  
Amt Hauptamt 

 
Beratungsfolge Status Sitzungstermin 
Verwaltungsausschuss beratend 26.04.2022 
Gemeinderat Öffentliche Beschlussfassung 10.05.2022 

 
Beratungsgegenstand:  
Mit Grundsatzbeschlusses vom 02. November 2021 hatte sich der Gemeinderat dazu ver-
pflichtet, die Wasserver- und Abwasserentsorgungssatzungen der Gemeinde Klipphausen zu-
sammenzuführen. Die Verwaltung hat in Zusammenarbeit mit der Rechtsberatung der Ge-
meinde die dafür erforderlichen Schritte erarbeitet, um rechtssicher dieses Ziel zu erreichen. 
In einem ersten Schritt ist auf der Grundlage der Fortschreibung der Globalberechnung ein 
weiterer Beitrag für die beitragspflichtigen Grundstücke im Entsorgungsgebiet Triebischtal zu 
beschließen und zu erheben. Erst nach Zahlungseingang der erhobenen Beiträge kann die Zu-
sammenführung der Satzungen erfolgen. Die dafür benötigte Zeit kann zum jetzigen Zeit-
punkt nicht eingeschätzt werden. Der Gemeinderat verpflichtet sich deshalb, bis spätestens 
November 2023 eine einheitliche Abwassersatzung zur Beschlussfassung vorzulegen, die zum 
01.01.2024 in Kraft tritt und eine einheitliche Mengengebühr analog der Mengengebühr im 
Entsorgungsgebiet Klipphausen festsetzt. 
 
Beschlussvorschlag:  
Der Gemeinderat der Gemeinde Klipphausen beschließt, bis spätestens November 2023 eine 
einheitliche Abwassersatzung zur Beschlussfassung vorzulegen, die zum 01.01.2024 in Kraft 
tritt und eine einheitliche Mengengebühr analog der Mengengebühr im Entsorgungsgebiet 
Klipphausen festsetzt. 
 
Beschluss-Nr.: 05-93/2022 
 
Abstimmungsergebnis:  
Anzahl der Mitglieder des GR: 22 
Anwesend:  
Ja-Stimmen:  
Nein-Stimmen:  
Stimmenthaltungen:  

 
Klipphausen,  
        
 
Mirko Knöfel       - Siegel - 
Bürgermeister 
 
 
Veröffentlichung:  Verteiler: 
Amtsblatt  Gemeinderäte 
  Gemeindeverwaltung 
  Amtsblatt 
   

 



Gemeinde Klipphausen 
Landkreis Meißen 
 
 
Beschlussvorlage  
für die Sitzung des Gemeinderates am 10. Mai 2022 
 

Beschlussvorlage Nr. 05-94/2022 
Anlagen 1 
Amt Hauptamt 

 
Beratungsfolge Status Sitzungstermin 
Verwaltungsausschuss beratend 26.04.2022 
Gemeinderat Öffentliche Beschlussfassung 10.05.2022 

 
Beratungsgegenstand:  
Nach Vorliegen der Fortschreibung der Globalberechnung für die Schmutzwasserentsorgung 
Entsorgungsgebiet Triebischtal ist die Abwassersatzung der Gemeinde Klipphausen EG Trie-
bischtal anzupassen. Vor dem Hintergrund der geplanten Zusammenführung der Entsorgungs-
gebiete Klipphausen und Triebischtal schlägt die Verwaltung vor, bereits jetzt eine neue, den 
aktuellen Gesetzen und der Rechtsprechung angepasste Satzung zu beschließen. Die in der 
Satzung festgelegten Beiträge wurden aus der Fortschreibung der Globalberechnung für das 
Entsorgungsgebiet Triebischtal entnommen.  
 
Beschlussvorschlag:  
Die Gemeinderäte haben im Rahmen der Beschlussfassung der Globalberechnung die Para-
meter für die Satzung festgelegt. Auf dieser Grundlage beschließt der Gemeinderat: 
 
1. Das angemessene Betriebskapital AW wird festgesetzt auf  13.092.082,81 EUR 
(§ 17 Abs. 3 Satz 2 SächsKAG)       
  
2. Der angemessene Beitragssatz pro m2  Nutzfläche                      6,39 EUR 
 
3. Der weitere Beitragssatz pro m² Nutzfläche          4,60 EUR 
 
4. Den Erlass der Abwassersatzung in der vorliegenden Fassung.  
 

 
Beschluss-Nr.: 05-94/2022 
 
Abstimmungsergebnis:  
Anzahl der Mitglieder des GR: 22 
Anwesend:  
Ja-Stimmen:  
Nein-Stimmen:  
Stimmenthaltungen:  

 
 
Klipphausen,  
        
 
 
Mirko Knöfel       - Siegel - 
Bürgermeister 
 
 



 
 
 
 
Veröffentlichung:  Verteiler: 
Amtsblatt  Gemeinderäte 
  Gemeindeverwaltung 
  Amtsblatt 
   

 



 

 

Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung in der Gemeinde Klipphausen, 
Entsorgungsgebiet Triebischtal (OT Burkhardswalde, Garsebach, Groitzsch, Kettewitz, 
Kobitzsch, Miltitz, Munzig, Perne, Piskowitz, Robschütz, Roitzschen, Rothschönberg, 

Seeligstadt, Semmelsberg, Schmiedewalde, Sönitz, Tanneberg, Taubenheim, 
Weitzschen, Ullendorf) 

(Abwassersatzung – AbwS) 
 
 

 
Auf der Grundlage von § 56 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz 
WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. August 
2021 (BGBl. S. 3901), in Verbindung mit § 50 des Sächsischen Wassergesetzes (SächsWG) vom 12. 
Juli 2013 (SächsGVBl. S. 503), zuletzt geändert durch durch Artikel 3 des Gesetzes vom 9. Februar 
2022 (SächsGVBl. S. 144) Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (SächsGVBl. S. 287) sowie § 47 
Abs. 2, § 6 Abs. 1 und § 5 Abs. 4 des Sächsischen Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit 
(SächsKomZG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. April 2019 (SächsGVBl. S. 270), zuletzt 
geändert durch Ar-tikel 3 des Gesetzes vom 9. Februar 2022 (SächsGVBl. S. 134) in Verbindung mit 
den §§ 4,14, und 124 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S 62), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 9. Februar 2022 (SächsGVBl. S. 134) durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Dezember 
2020 (SächsGVBl. S.722) sowie der §§ 1, 2, 9, 17 und 33 des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes 
(SächsKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 116), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 Absatz 17 des Gesetzes vom 5. April 2019 (SächsGVBl. S. 245), hat der 
Gemeinderat Klipphause am ………….. 2022 die nachfolgende Neufassung der Satzung über die 
öffentliche Abwasserbeseitigung (AbwS) beschlossen: 

 
Inhaltsverzeichnis: 
 
1. Teil  -  Allgemeines 
 
§ 1 Öffentliche Einrichtung 
§ 2 Begriffsbestimmungen 
 
2. Teil  -  Anschluss und Benutzung 
 
§ 3 Berechtigung und Verpflichtung zum Anschluss und zur Benutzung 
§ 4 Anschlussstelle, vorläufiger Anschluss 
§ 5 Befreiungen vom Anschluss- und Benutzungszwang 
§ 6 Allgemeine Ausschlüsse 
§ 7 Einleitungsbeschränkungen 
§ 8 Eigenkontrolle/Überwachung 
§ 9 Abwasseruntersuchungen 
§ 10 Grundstücksbenutzung 
 
3. Teil  -  Anschlusskanäle und Grundstücksentwässerungsanlagen 
 
§ 11 Anschlusskanäle 
§ 12 Sonstige Anschlüsse, Aufwandsersatz 
§ 13 Genehmigungen 
§ 14 Regeln der Technik für Grundstücksentwässerungsanlagen 
§ 15 Herstellung, Änderung und Unterhaltung der Grundstücksentwässerungsanlagen 
§ 16 Abscheider, Hebeanlagen, Pumpen, Zerkleinerungsgeräte, Toiletten mit Wasserspülung, 
Kleinkläranlagen 
§ 17 Sicherung gegen Rückstau 
§ 18 Abnahme und Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlagen, Zutrittsrecht 
§ 19 – Dezentrale Abwasseranlagen 
 
 4. Teil  -  Abwasserbeitrag 
 
§ 20 Erhebungsgrundsatz 
§ 21 Gegenstand der Beitragspflicht 
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§ 22 Beitragsschuldner 
§ 23 Beitragsmaßstab 
§ 24 Grundstücksfläche 
§ 25 Nutzungsfaktor 
§ 26 Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die ein Bebauungsplan die Geschosszahl 
festsetzt 
§ 27 Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die ein Bebauungsplan eine 
Baumassenzahl festsetzt 
§ 28 Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die ein Bebauungsplan die Höhe baulicher 
Anlagen festsetzt 
§ 29 Stellplätze, Garagen, Gemeinbedarfsflächen und sonstige Flächen in Bebauungsplangebieten 
nach § 30 Abs. 1 BauGB 
§ 29 a Sakralbauten 
§ 30 Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die keine Bebauungsfestsetzungen im 
Sinne der §§ 26 bis 29 bestehen 
§ 31 Erneute Beitragspflicht 
§ 32 Zusätzlicher Abwasserbeitrag von Großverbrauchern 
§ 33 Beitragssatz 
§ 34 Entstehung der Beitragsschuld 
§ 35 Fälligkeit der Beitragsschuld 
§ 36 Entstehung und Fälligkeit von Vorauszahlungen 
§ 37 Ablösung des Beitrags 
§ 38 Anrechnung von Erschließungsleistungen auf den Abwasserbeitrag 
§ 38a Weiterer Beitrag 
 
5. Teil – Abwassergebühren 
 
§ 39 Erhebungsgrundsatz 
§ 40 Gebührenschuldner 
§ 41 Gebührenmaßstab für die Schmutzwasserentsorgung 
§ 42 Einleitmenge bei der Schmutzwasserentsorgung 
§ 43 Absetzungen 
§ 44 Gebührenmaßstab für dezentrale Anlagen 
§ 45 Höhe der Einleit- und Entsorgungsgebühren 
§ 45 a Sondergebühren 
§ 46 Grundgebühren 
§ 47 Starkverschmutzerzuschläge 
§ 48 Verschmutzungswerte 
§ 49 Entstehung und Fälligkeit der Gebührenschuld, Veranlagungszeitraum 
§ 50 Vorauszahlungen 
 
6. Teil  -  Anzeigepflicht, Anordnungsbefugnis, Haftung, Ordnungswidrigkeiten 
 
§ 51 Anzeigepflichten 
§ 52 Haftung der Gemeinde 
§ 53 Anordnungsbefugnis, Haftung der Benutzer 
§ 54 Ordnungswidrigkeiten 
 
7. Teil  -  Übergangs- und Schlussbestimmungen 
 
§ 56 Unklare Rechtsverhältnisse 
§ 57 In-Kraft-Treten 
 
 

1. Teil  -  Allgemeines 
 

§ 1 Öffentliche Einrichtung 
  
(1) Die Gemeinde Klipphausen (im Folgenden: Gemeinde) betreibt die Beseitigung des anfallenden 
Abwassers für das Entsorgungsgebiet Triebischtal (OT Burkhardswalde, Garsebach, Groitzsch, 
Kettewitz, Kobitzsch, Miltitz, Munzig, Perne, Piskowitz, Robschütz, Roitzschen, Rothschönberg, 
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Seeligstadt, Semmelsberg, Schmiedewalde, Sönitz, Tanneberg, Taubenheim, Weitzschen, Ullendorf)  
als eine einheitliche öffentliche Einrichtung (aufgabenbezogene Einheitseinrichtung). 
 
(2) Als angefallen gilt Abwasser, das  

- über eine Grundstücksentwässerungsanlage in die öffentlichen Abwasseranlagen gelangt oder  
- in abflusslosen Gruben oder Kleinkläranlagen gesammelt wird oder  
- zu einer öffentlichen Abwasserbehandlungsanlage gebracht wird. 

 
(3) Ein Rechtsanspruch auf Herstellung, Erweiterung oder Änderung der öffentlichen Abwasseranlagen 
besteht nicht. 
  

§ 2 Begriffsbestimmungen 
 
(1) (1) Abwasser ist das durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen oder sonstigen 
Gebrauch in seinen Eigenschaften veränderte Wasser und das bei Trockenwetter damit zusammen 
abfließende Wasser (Schmutzwasser), das von Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten oder 
befestigten Flächen abfließende und gesammelte Wasser (Niederschlagswasser) sowie das sonstige 
in öffentliche Abwasseranlagen mit Schmutzwasser oder Niederschlagswasser fließende Wasser. 
Häusliche Gesamtabwässer im Sinne des § 45 Abs. 2 sind verunreinigte Wasser aus Haushaltungen, 
die einer abflusslosen Grube zugeführt werden. Sind an eine solche Grube ein oder mehrere WC 
angeschlossen, so ist dieser Grubeninhalt Abwasser.  
Fäkalien im Sinne des § 45 Abs. 3 sind ausschließlich Kot und Urin. Sie fallen in abflusslosen Gruben 
mit Trockentoilettenanschluss an.  
Klärschlamm im Sinne des § 45 Abs. 3 ist die Mischung des gesamten Grubeninhaltes 
einer mechanischen oder vollbiologischen Kleinkläranlage, bestehend aus Boden- und 
Schwimmschlamm. 
 
(2) Öffentliche Abwasseranlagen haben den Zweck, das im Gemeindegebiet angefallene Abwasser zu 
sammeln und einer Vorflut zuzuführen bzw. sofern erforderlich, vor der Einleitung in den Vorfluter einer 
Abwasserbehandlungsanlage zuzuleiten und zu reinigen. Öffentliche Abwasseranlagen sind 
insbesondere die öffentlichen Kanäle, Regenrückhaltebecken, Regenüberlauf- und Regenklärbecken, 
Abwasserpumpwerke und Abwasserbehandlungsanlagen (z.B. Klärwerke), Versickerungs- und 
Rückhalteanlagen für Niederschlagswasser (u. a. Mulden- und Rigolensysteme, Sickermulden/-teiche/-
schächte), soweit sie nicht Teil der privaten Grundstücksentwässerungsanlagen sind sowie offene und 
geschlossene Gräben, soweit sie der öffentlichen Abwasserbeseitigung dienen.  
Zu den öffentlichen Abwasseranlagen gehören auch die Grundstücksanschlüsse im Bereich der 
öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen bis zur Grenze der Grundstücke, die unmittelbar an diese 
Flächen angrenzen (sogenannte Anliegergrundstücke) einschließlich Kontroll- bzw. Prüfschacht 
(Hausanschlussschächte) (Anschlusskanäle im Sinne von § 11). 
 
(3) Private Grundstücksentwässerungsanlagen sind alle Anlagen, die der Sammlung, Vorbehandlung, 
Prüfung und Ableitung des Abwassers bis zur öffentlichen Abwasseranlage dienen. Dazu gehören 
insbesondere Leitungen, die im Erd- oder Fundamentbereich verlegt sind und das Abwasser dem 
Anschlusskanal zuführen (Grundleitungen), einschließlich der Prüf-, Kontroll- und Übergabeschächte, 
Hebeanlagen, abflusslose Gruben und Kleinkläranlagen, Pumpanlagen bei einer 
Abwasserdruckentwässerung, Versickerungs- und Rückhalteanlagen für Niederschlagswasser soweit 
sie sich auf privaten Grundstücksflächen befinden, Notüberläufe als Entlastungsbauwerke für 
außerplanmäßige Ableitungen in die öffentlichen Abwasseranlagen, Drosseleinrichtungen für die 
vergleichsmäßige und reduzierte (gedrosselte) Ableitung von Niederschlagswasser in die öffentlichen 
Abwasseranlagen, soweit sie sich auf privaten Grundstücksflächen befinden und nicht der Gemeinde 
gehören oder zu seinen Gunsten dinglich gesichert sind oder ihm zur Nutzung überlassen wurden. 
Anlagen auf Anliegergrundstücken, die der Entwässerung von Grundstücken dienen, die nicht 
unmittelbar an öffentliche Verkehrs- und Grünflächen angrenzen, sog. Hinterliegergrundstücke, sind in 
der Regel private Grundstücksentwässerungsanlagen. Hierunter zählen auch Anlagen in privaten 
Straßen, Wegen und Plätzen, soweit die Anlagen nicht im Eigentum der Gemeinde stehen, zu ihren 
Gunsten dinglich gesichert sind oder ihr zur Nutzung überlassen wurden. 
Kleinkläranlagen sind Anlagen nach § 1 Abs. 2 und 3 der KKA-VO. Abflusslose Gruben dienen der 
Sammlung des gesamten Schmutzwassers, einschließlich des anfallenden Grauwassers aus dem 
Sanitär- und Küchenbereich. 
 
(4) Grundstücke, die über eine Kleinkläranlage, für die eine leitungsgebundene Anschlussmöglichkeit 
an ein zentrales Klärwerk nicht besteht oder Ihr Abwasser in einer abflusslosen Grube sammeln und 
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abfahren lassen, gelten als dezentral entsorgt.  Die nicht unter Satz 1 fallenden Grundstücke gelten als 
zentral entsorgt. 
 
(5) Die dezentrale Entsorgung umfasst die Entleerung, Abfuhr und Entsorgung des Schlamms aus 
Kleinkläranlagen und des Inhalts aus abflusslosen Gruben einschließlich der Überwachung der 
Eigenkontrolle und Wartung durch die Gemeinde oder eines von ihr beauftragten Dritten im Sinne des 
§ 48 SächsWG sowie nach § 5 KKA-VO.  
 
  

2. Teil  -  Anschluss und Benutzung 
 

§ 3 Berechtigung und Verpflichtung zum Anschluss und zur Benutzung 
 
(1) Die Eigentümer von Grundstücken, auf denen Abwasser anfällt, sind nach näherer Bestimmung 
dieser Satzung berechtigt und verpflichtet, ihre Grundstücke an die öffentlichen Abwasseranlagen 
anzuschließen, diese zu benutzen und das gesamte auf den Grundstücken anfallenden Abwasser der 
Gemeinde im Rahmen des § 50 SächsWG zu überlassen, soweit die Gemeinde zur 
Abwasserbeseitigung verpflichtet ist (Anschluss- und Benutzungszwang). Der Erbbauberechtigte oder 
sonst dinglich zur baulichen Nutzung des Grundstücks Berechtigte tritt an die Stelle des Eigentümers. 
 
(2) Die Benutzungs- und Überlassungspflicht nach Absatz 1 trifft auch die sonst zur Nutzung eines 
Grundstücks oder einer Wohnung berechtigten Personen. 
 
(3) Grundstücke sind, wenn sie mit einer baulichen Anlage versehen werden, anzuschließen, sobald die 
für sie bestimmten öffentlichen Abwasseranlagen betriebsfertig hergestellt sind. Wird die öffentliche 
Abwasseranlage erst nach Errichtung einer baulichen Anlage hergestellt, so ist das Grundstück 
innerhalb von sechs Monaten nach der betriebsfertigen Herstellung anzuschließen. 
 
(4) Unbebaute Grundstücke sind anzuschließen, wenn der Anschluss im Interesse der öffentlichen 
Gesundheitspflege, des Verkehrs oder aus anderen Gründen des öffentlichen Wohls geboten ist. 
 
(5) Abwasser, das auf Grundstücken anfällt, die nicht an die öffentlichen Abwasseranlagen 
angeschlossen sind, hat der nach den Absätzen 1 und 2 Verpflichtete der Gemeinde oder dem von ihr 
beauftragten Unternehmer zu überlassen (Benutzungszwang).   
 
(6) Bei Grundstücken, die nach dem Abwasserbeseitigungskonzept der Gemeinde nicht oder noch nicht 
an einen öffentlichen Abwasserkanal angeschlossen werden können, kann der Grundstückseigentümer 
oder der sonstige nach § 3 Abs. 1 Verpflichtete den Anschluss seines Grundstücks verlangen, wenn er 
den für den Bau des öffentlichen Kanals entstehenden Aufwand übernimmt und auf Verlangen 
angemessene Sicherheit leistet. Einzelheiten, insbesondere die Frage, wer den Unterhaltungs- und 
Erneuerungsaufwand trägt, werden durch einen öffentlich-rechtlichen Vertrag geregelt. 
 
(7) Die vorstehenden Regelungen des § 3 gelten nicht für Niederschlagswasser, soweit dieses auf 
andere Weise ordnungsgemäß beseitigt wird. 

 
§ 4 Anschlussstelle, vorläufiger Anschluss 

 
(1) Wenn der Anschluss eines Grundstücks an die nächstliegende öffentliche Abwasseranlage 
technisch unzweckmäßig oder die Ableitung des Abwassers über diesen Anschluss für die öffentliche 
Abwasseranlage nachteilig wäre, kann die Gemeinde verlangen oder gestatten, dass das Grundstück 
an eine andere öffentliche Abwasseranlage angeschlossen wird.  
 
(2) Ist die für ein Grundstück bestimmte öffentliche Abwasseranlage noch nicht erstellt, kann die 
Gemeinde den vorläufigen Anschluss an eine andere öffentliche Abwasseranlage gestatten oder 
verlangen. 
 

§ 5 Befreiungen vom Anschluss- und Benutzungszwang 
 
Von der Verpflichtung zum Anschluss an die öffentliche Abwasserbeseitigung und von der Verpflichtung 
zur Benutzung deren Einrichtungen können die nach § 3 Abs. 1, 2 und 5 Verpflichteten auf Antrag 
insoweit und solange befreit werden, als ihnen der Anschluss oder die Benutzung wegen ihres, die 
öffentlichen Belange überwiegenden, privaten Interesses an der eigenen Beseitigung des Abwassers 
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nicht zugemutet werden kann und die Befreiung wasserwirtschaftlich unbedenklich ist. 
  

§ 6 Allgemeine Ausschlüsse 
 

(1) Von der öffentlichen Abwasserbeseitigung sind sämtliche Stoffe ausgeschlossen, die die 
Reinigungswirkung der Klärwerke, den Betrieb der Schlammbehandlungsanlagen, die 
Schlammbeseitigung oder die Schlammverwertung beeinträchtigen, das Material der öffentlichen 
Abwasseranlagen und/oder Transportfahrzeuge angreifen, ihren Betrieb, ihre Funktionsfähigkeit oder 
Unterhaltung behindern, erschweren oder gefährden können, oder die den in öffentlichen 
Abwasseranlagen arbeitenden Personen oder dem Vorfluter schaden können. Dies gilt auch für 
Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe. 
 
(2) Insbesondere sind ausgeschlossen: 
1. Stoffe – auch in zerkleinertem Zustand –, die zu Ablagerungen oder Verstopfungen in den öffentlichen 
Abwasseranlagen führen können (z. B. Kehricht, Schutt, Mist, Sand, Küchenabfälle, Asche, Zellstoffe, 
Textilien, Schlachtabfälle, Tierkörper, Panseninhalt, Schlempe, Trub, Trester, hefehaltige Rückstände, 
Schlamm, Haut- und Lederabfälle, Glas und Kunststoffe), 
2. feuergefährliche, explosive, giftige, fett- oder ölhaltige Stoffe (z. B. Benzin, Karbid, Phenole, Öle und 
dgl.), Säuren, Laugen, Salze, Reste von Pflanzenschutzmitteln oder vergleichbaren Chemikalien, Blut, 
mit Krankheitskeimen behaftete Stoffe und radioaktive Stoffe, 
3. Jauche, Gülle, Abgänge aus Tierhaltungen, Silosickersaft und Molke, 
4. faulendes und sonst übel riechendes Abwasser (z. B. milchsaure Konzentrate, Krautwasser), 
5. Abwasser, das schädliche oder belästigende Gase oder Dämpfe verbreiten kann, 
6. farbstoffhaltiges Abwasser, dessen Entfärbung im Klärwerk nicht gewährleistet ist,  
7. Wasch- und Reinigungsmittel (Tenside) in Mengen, die zu unverhältnismäßig starker Schaumbil-dung 
führen, 
8. Abwasser, das einem wasserrechtlichen Bescheid nicht entspricht, 
9. Abwasser, dessen chemische und physikalische Eigenschaften Werte aufweisen, die über den 
allgemeinen Richtwerten für die wichtigsten Beschaffenheitskriterien der Anlage I des Arbeitsblattes 
ATV A 115 bzw. des Merkblatts ATV-DVWK M 115 der deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, 
Abwasser und Abfall e.V. (ATV-DVWK) in der jeweils gültigen Fassung liegt, 
10. sonstiges Abwasser sowie Wasser aus Haus-oder Grundstücksdrainagen, Niederschlagswasser 
von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen sowie von unbefestigten Flächen, für dessen Beseitigung 
die Gemeinde nicht zuständig ist, sowie Grundwasser und Wasser aus Gewässern, Brunnen und 
Quellen. Ausnahmen sind nur mit schriftlicher Zustimmung der Gemeinde nach § 7 Abs. 4 zulässig 
 
(3) Die Gemeinde kann im Einzelfall weitergehende Anforderungen stellen, wenn dies für den Betrieb 
der öffentlichen Abwasseranlage erforderlich ist. 
 
(4) Die Gemeinde kann im Einzelfall Ausnahmen von den Bestimmungen der Absätze 1 bis 3 zulassen, 
wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen, die Versagung der Ausnahme im Einzelfall eine 
unbillige Härte bedeuten würde und der Antragsteller evtl. entstehende Mehrkosten übernimmt. 
 
(5) § 50 Absätze 3 bis 6 SächsWG bleibt unberührt. 
 

§ 7 Einleitungsbeschränkungen 
 

(1) Die Gemeinde kann im Einzelfall die Einleitung von Abwasser und von sonstigem Wasser von einer 
Vorbehandlung oder Speicherung abhängig machen, wenn seine Beschaffenheit oder Menge dies 
insbesondere im Hinblick auf den Betrieb der öffentlichen Abwasseranlagen oder auf sonstige 
öffentliche Belange erfordert. 
 
(2) Solange die öffentlichen Abwasseranlagen nicht bedarfsgerecht ausgebaut sind, kann die Gemeinde 
mit Zustimmung der zuständigen Wasserbehörde Abwasser, das wegen seiner Art oder Menge in den 
vorhandenen Abwasseranlagen nicht abgeleitet oder behandelt werden kann, von der Einleitung 
befristet ausschließen. 
 
(3) Abwasser darf durch den Grundstückseigentümer oder den sonstigen nach § 3 Abs. 1 und 2 
Verpflichteten nur dann in öffentliche Abwasseranlagen, die nicht an ein öffentliches Klärwerk 
angeschlossen sind, eingeleitet werden, wenn es nach dem Stand der Technik entsprechend behandelt 
worden ist. Für bestehende Einleitungen kann die Gemeinde die Einhaltung von Einleitwerten festlegen 
und für die Erfüllung dieser Pflichten bestimmte Fristen setzen, um die kommunalen Einleitwerte nach 
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dem Stand der Technik gemäß Satz 1 sicherzustellen. Erfüllt der Grundstückseigentümer oder der 
sonstige nach § 3 Abs. 1 und 2 Verpflichtete die Festlegungen innerhalb der gesetzten Frist nicht, kann 
die Gemeinde ihn von der Einleitung ausschließen. 
 
(4) Die Einleitung von Abwasser, das der Beseitigungspflicht nicht unterliegt und von sonstigem Wasser 
bedarf der schriftlichen Zustimmung der Gemeinde. 
 
(5) Die Gemeinde ist berechtigt, die Abwassereinleitung fristlos zu unterbinden, wenn die nach § 3 Abs. 
1 und 2 Verpflichteten den Bestimmungen dieser Satzung zuwiderhandeln und die Unterbindung 
erforderlich ist, um 
1. eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder Anlagen abzuwehren oder  
2. zu gewährleisten, dass Störungen anderer Abwassereinleiter, störende Rückwirkungen auf Ein-
richtungen der Gemeinde oder Dritter oder Rückwirkungen auf den Betrieb der öffentlichen 
Abwasseranlage und der öffentlichen Abwasserbeseitigung ausgeschlossen sind, soweit andere Maß-
nahmen unverhältnismäßig oder untunlich sind, um die Störung zu beseitigen. 
Erfolgt ein Anschluss oder eine Benutzung der Anlagen der Gemeinde ohne eine nach dieser Satzung 
erforderliche Zustimmung oder Genehmigung, kann die Gemeinde unter Berücksichtigung der 
berechtigten Interessen des Grundstückseigentümers mit angemessener Fristsetzung jederzeit eine 
Abwassereinleitung unterbinden, soweit andere Maßnahmen unverhältnismäßig oder untunlich sind. 
 
(6) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichtzahlung einer fälligen Abgabenschuld 
trotz Mahnung, ist die Gemeinde berechtigt, die Abwasserentsorgung zwei Wochen nach Androhung 
einzustellen. Dies gilt nicht, wenn der nach § 3 Abs. 1, 2 und 5 Verpflichtete - sofern er 
Abgabenschuldner ist - darlegt, dass die Folgen der Einstellung außer Verhältnis zur Schwere der 
Zuwiderhandlung stehen und hinreichende Aussicht besteht, dass der Verpflichtete seinen 
Verpflichtungen nachkommt. Die Gemeinde kann mit der Mahnung zugleich die Einstellung der 
Abwasserentsorgung androhen.  
 
(7) Die Gemeinde hat die Abwasserentsorgung unverzüglich wieder aufzunehmen, sobald die 
Gründe für die Einstellung entfallen sind und der Abgabenschuldner die Kosten der Einstellung und 
Wiederaufnahme der Abwasserentsorgung ersetzt hat.  
 
(8) In den im Trennverfahren entwässerten Gebieten darf unbelastetes Niederschlagswasser nur 
in den Niederschlagswasserkanal, Schmutzwasser nur in den Schmutzwasserkanal eingeleitet werden. 
Unbelastetes Grund- und Dränwasser sowie unbelastetes Kühlwasser, Klarwasser aus 
Brunnenanlagen, Wasser aus Gewässern, Quell-, unbelastetes Niederschlagswasser darf nicht in 
Schmutzwasser- oder Mischwasserkanäle eingeleitet werden, die im Klärwerk enden. Die Einleitung 
von unbelastetem Grund-, Drän-, Quell- und Kühlwasser, Klarwasser aus Brunnenanlagen, Wasser aus 
Gewässern (= sonstiges Wasser) bedarf in jedem Fall der vorherigen schriftlichen Zustimmung der 
Gemeinde; bei Einleitungen in Schmutzwasseranlagen gilt dies auch für Niederschlagswasser. 
  

§ 8 Eigenkontrolle, Wartung und Überwachung 
 
(1) Die Gemeinde kann verlangen, dass auf Kosten des Grundstückseigentümers oder des sonstigen 
nach § 3 Abs. 1 und 2 Verpflichteten Vorrichtungen zur Messung und Registrierung der Abflüsse und 
der Beschaffenheit der Abwässer zur Bestimmung der Schadstofffracht in die 
Grundstücksentwässerungsanlage eingebaut oder an sonst geeigneter Stelle auf dem Grundstück 
angebracht, betrieben und in ordnungsgemäßem Zustand gehalten werden. Dies gilt auch für die 
Einleitung sonstigen Wassers im Sinne von § 7 Abs. 4 und 8. 
 
(2) (2) Die Eigenkontrolle und Wartung einer Kleinkläranlage bzw. einer abflusslosen Grube hat den 
Best-immungen der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft 
zu den Anforderungen an Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben, über deren Eigenkontrolle und 
Wartung sowie deren Überwachung (Kleinkläranlagenverordnung) in der jeweils geltenden Fassung zu 
genügen. Danach erforderliche Wartungen einer Kleinkläranlage sind durch einen zertifizierten 
Fachbetrieb auszuführen. Das Betriebsbuch einer Kleinkläranlage bzw. einer abflusslosen Grube ist 
nach deren endgültiger Stilllegung bis zum Ende des 5. folgenden Kalenderjahres aufzubewahren. Im 
Falle eines Rechts-streits ist das Betriebsbuch bis zum Ablauf eines Jahres nach dessen 
rechtskräftigem Abschluss aufzubewahren und der Gemeinde auf Verlangen vorzulegen. 
 
(3) Die Anforderungen an die Eigenkontrolle und Wartung einer Kleinkläranlage ergeben sich aus der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (Bauartzulassung), aus der wasserrechtlichen Erlaubnis, dem 
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Anschlussbescheid der Gemeinde oder aus sonstigen Bestimmungen.  Die Überwachung von 
Kleinkläranlagen nach § 48 SächsWG erfolgt durch mindestens folgende Maßnahmen:  
 
1. Bei Kleinkläranlagen, für die die Wartung durch den Hersteller oder einen Fachbetrieb vorgeschrieben 
ist, durch Kontrolle der Wartungsprotokolle. Dazu sind die Betreiber zur Zusendung der 
Wartungsprotokolle einschließlich der Ergebnisse aus den Untersuchungen der Ablaufwerte (Kopien) 
nach erfolgter Wartung an die Gemeinde verpflichtet. Die Wartungsprotokolle sind unmittelbar nach der 
Wartung, jedoch spätestens bis 31.01. des Folgejahres an die Gemeinde zu übermitteln.  
 
2. Die Kontrolle der Abwasseranlagen erfolgt mittels Einsichtnahme in das Betriebsbuch und 
Sichtkontrolle anlässlich der Fäkalschlammabfuhr oder Entleerung der abflusslosen Gruben durch 
geeignete Dritte oder durch eigenes geeignetes Personal. Diese Kontrollen sind höchstens einmal im 
Kalenderjahr und mindestens alle drei Jahre durchzuführen.  
Abweichend von Satz 2 kann die Gemeinde in begründeten Fällen bei wesentlicher oder anhaltender 
Überschreitung von festgelegten Überwachungswerten kürzere Kontrollabstände und bei regelmäßiger 
Einhaltung von festgelegten Überwachungswerten längere Kontrollabstände festlegen.  
 
(4) Festgestellte Mängel sind von der Gemeinde zu beanstanden. Dem Betreiber der Kleinkläranlage 
oder abflusslosen Grube ist eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels zu setzen. Der 
Betreiber der Kleinkläranlage oder abflusslosen Grube ist verpflichtet, den beanstandeten Mangel 
innerhalb der gesetzten Frist zu beheben und dies der Gemeinde anzuzeigen. Erhebliche Mängel sowie 
trotz Fristsetzung nicht behobene Mängel zeigt die Gemeinde der zuständigen Wasserbehörde an. 
 
 

§ 9 Abwasseruntersuchungen 
 
(1) Die Gemeinde kann bei Bedarf Abwasseruntersuchungen vornehmen. Sie bestimmt, in welchen 
Abständen die Proben zu entnehmen sind, durch wen die Proben zu entnehmen sind und wer sie 
untersucht. Für das Zutrittsrecht gilt § 18 Abs. 2 entsprechend. 
 
(2) Die Kosten einer Abwasseruntersuchung trägt der Verpflichtete, wenn wegen der besonderen 
Verhältnisse eine ständige Überwachung geboten ist. 
 
(3) Wenn bei einer Untersuchung des Abwassers Mängel festgestellt werden, hat der 
Grundstückseigentümer oder der sonstige nach § 3 Abs. 1 und 2 Verpflichtete diese unverzüglich zu 
beseitigen. 
 

§ 10 Grundstücksbenutzung 
 
Die Grundstückseigentümer und sonstige nach § 3 Abs. 1 Verpflichtete sind im Rahmen der 
Vorschriften des § 93 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und des § 95 Sächsisches Wassergesetz 
(SächsWG) verpflichtet, für Zwecke der öffentlichen Abwasserbeseitigung das Verlegen von Kanälen 
einschließlich Zubehör zur Ab- und Fortleitung gegen Entschädigung zu dulden. Sie haben 
insbesondere den Anschluss anderer Grundstücke an die Anschlusskanäle zu ihren Grundstücken zu 
dulden. 
  
 

3. Teil  -  Anschlusskanäle und Grundstücksentwässerungsanlagen 
 

§ 11 Anschlusskanäle 
 
(1) Anschlusskanäle (§ 2 Abs. 2 Satz 3) werden von der Gemeinde hergestellt, unterhalten, erneuert, 
geändert, abgetrennt und beseitigt. 
 
(2) Art, Zahl und Lage der Anschlusskanäle sowie deren Änderung werden nach Anhörung des 
Grundstückseigentümers oder sonstiger nach § 3 Abs. 1 Verpflichteter und unter Wahrung ihrer 
berechtigten Interessen von der Gemeinde bestimmt.  
 
(3) Die Gemeinde stellt die für den erstmaligen Anschluss eines Anliegergrundstückes notwendigen 
Anschlusskanäle bereit. Jedes Anliegergrundstück erhält mindestens einen Anschlusskanal.  
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(4) In besonders begründeten Fällen (insbesondere bei Sammelgaragen, Reihenhäusern, 
Grundstücksteilung nach Verlegung des Anschlusskanals) kann die Gemeinde den Anschluss mehrerer 
Grundstücke über einen gemeinsamen Anschlusskanal vorschreiben oder auf Antrag zulassen.  
 
(5) Die Kosten der für den erstmaligen Anschluss eines Grundstücks notwendigen Anschlusskanäle 
(Absätze 3 und 4) sind durch den Abwasserbeitrag nach § 33 abgegolten. 
 
(6) Werden Grundstücke im Trennsystem entwässert, gelten die Schmutzwasser- und 
Regenwasseranschlusskanäle als ein Anschlusskanal im Sinne des Abs. 3 Satz 2. 
 

§ 12 Sonstige Anschlüsse, Aufwandsersatz 
 

(1) Die Gemeinde kann auf Antrag des Grundstückseigentümers oder sonstiger nach § 3 Abs. 1 
Verpflichteten weitere, sowie vorläufige oder vorübergehende Anschlusskanäle herstellen. Als weitere 
Anschlusskanäle gelten auch Anschlusskanäle für Grundstücke, die nach Entstehen der erstmaligen 
Beitragspflicht (§ 34 Abs. 1) neu gebildet werden.  
 
(2) Den tatsächlich entstandenen Aufwand für die Herstellung, Unterhaltung, Erneuerung, Veränderung 
und Beseitigung der in Absatz 1 genannten Anschlusskanäle trägt derjenige, der im Zeitpunkt der 
Herstellung des Anschlusskanals, im Übrigen im Zeitpunkt der Beendigung der Maßnahme 
Grundstückseigentümer oder sonstiger nach § 3 Abs. 1 Verpflichteter ist, soweit die Herstellung oder 
die Maßnahmen von ihm zu vertreten sind oder ihm dadurch Vorteile zuwachsen. Mehrere Schuldner 
haften als Gesamtschuldner. Erhalten mehrere Grundstücke einen gemeinsamen Anschluss, so ist für 
Teile des Anschlusskanals, die ausschließlich einem der Beteiligten Grundstücke dienen, allein der 
Eigentümer oder sonstiger nach § 3 Abs. 1 Verpflichteter des betreffenden Grundstücks ersatzpflichtig. 
 
(3) Der Anspruch auf Ersatz des Aufwands entsteht mit der Herstellung des Anschlusskanals, im 
Übrigen mit der Beendigung der Maßnahme.  
 
(4) Der Aufwandsersatz wird einen Monat nach Bekanntgabe des Abgabenbescheids fällig. 
  

§ 13 Genehmigungen 
 
(1) Der schriftlichen Genehmigung der Gemeinde bedürfen: 
1. die Herstellung der privaten Grundstücksentwässerungsanlagen, deren Anschluss sowie deren 
Änderung, 
2. die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlagen sowie die Änderung der Benutzung, 
3. die Ableitung von Abwasser aus Eigenwasserversorgungsanlagen sowie Brauch- 
und Regenwasseranlagen in die öffentliche Abwasseranlage; 
4. der Einbau von Messeinrichtungen zum Zwecke der Absetzung nach § 43. 
Bei vorübergehenden oder vorläufigen Anschlüssen wird die Genehmigung widerruflich oder befristet 
ausgesprochen. 
Erfolgt bereits eine Benutzung der öffentlichen Abwasseranlagen, liegt hierfür aber keine nach dieser 
Satzung erforderliche Genehmigung oder schriftliche Zustimmung des AZV vor, ist eine solche nach-
träglich zu beantragen. Dies gilt auch für Benutzungen, die vor Inkrafttreten dieser Satzung begründet 
worden sind. 
 
(2) Einem unmittelbaren Anschluss steht der mittelbare Anschluss (z. B. über bestehende 
Grundstücksentwässerungsanlagen) gleich. 
 
(3) Für die den Anträgen beizufügenden Unterlagen gelten die Vorschriften des Teiles 1 Abschnitt 1 der 
Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Durchführung der Sächsischen 
Bauordnung (SächsBO-DurchführVO) in der jeweils geltenden Fassung sinngemäß.  
Die zur Anfertigung der Pläne erforderlichen Angaben (Höhenlage des Kanals, Lage der Anschlussstelle 
und Höhenfestpunkte) sind bei der Gemeinde einzuholen. 
 
 

§ 14 Regeln der Technik für Grundstücksentwässerungsanlagen 
 
Die privaten Grundstücksentwässerungsanlagen (§ 2 Abs. 3) sind nach den jeweils geltenden 
gesetzlichen Vorschriften und den allgemein anerkannten Regeln der Technik herzustellen und zu 



 

 

9 

betreiben. Allgemein anerkannte Regeln der Technik sind insbesondere die technischen Bestimmungen 
für den Bau, den Betrieb und die Unterhaltung von Abwasseranlagen. 
 

§ 15 Herstellung, Änderung und Unterhaltung der Grundstücksentwässerungsanlagen 
 
(1) Die privaten Grundstücksentwässerungsanlagen (§ 2 Abs. 3) sind vom Grundstückseigentümer oder 
dem sonstigen nach § 3 Abs. 1 Verpflichteten auf seine Kosten herzustellen, zu unterhalten und nach 
Bedarf zu erneuern sowie regelmäßig gründlich zu reinigen. 
 
(2) Die Gemeinde ist im technisch erforderlichen Umfang befugt, mit dem Bau der Anschlusskanäle 
einen Teil der Grundstücksentwässerungsanlagen, einschließlich der Prüf-, Kontroll- und 
Übergabeschächte mit den gemäß § 8 Abs. 1 erforderlichen Messeinrichtungen, herzustellen und zu 
erneuern. Der Aufwand ist der Gemeinde vom Grundstückseigentümer oder dem sonstigen nach § 3 
Abs. 1 Verpflichteten zu ersetzen. § 12 Abs. 3 und 4 gelten entsprechend. 
 
(3) Der Grundstückseigentümer oder der sonstige nach § 3 Abs. 1 Verpflichtete hat die Verbindung der 
Grundstücksentwässerungsanlagen mit den öffentlichen Abwasseranlagen im Einvernehmen mit der 
Gemeinde herzustellen. Grundleitungen sind in der Regel mit 150 mm Nennweite auszuführen. Der 
letzte Schacht mit Reinigungsrohr ist so nahe wie technisch möglich an die öffentliche Abwasseranlage 
zu setzen; er muss stets zugänglich und bis auf Rückstauebene (§ 17) wasserdicht ausgeführt sein. 
 
(4) Bestehende Grundstücksentwässerungsanlagen sind vom Grundstückseigentümer oder dem 
sonstigen nach § 3 Abs. 1 Verpflichteten auf seine Kosten zu ändern, wenn Menge oder Art des 
Abwassers dies notwendig machen. 
 
(5) Änderungen an einer Grundstücksentwässerungsanlage, die infolge einer nicht vom 
Grundstückseigentümer oder dem sonstigen nach § 3 Abs. 1 Verpflichteten zu vertretenden Änderung 
der öffentlichen Abwasseranlagen notwendig werden, führt die Gemeinde auf ihre Kosten aus, sofern 
nichts anderes bestimmt ist.  
Dies gilt nicht, wenn die Änderung oder Stilllegung der Grundstücksentwässerungsanlagen 
- dem erstmaligen leitungsgebundenen Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage dient, 
- für Grundstücke, die einen erstmaligen Anschluss an die zentrale Abwasserentsorgung erhalten, 
-  wenn die Änderung oder Stilllegung eine Folge der Änderung oder Stilllegung von Kleinkläranlagen 
und abflusslosen Gruben auf dem betreffenden Grundstück ist oder 
- - der bisherige Anschluss an die Anlagen oder die Benutzung der Anlagen der Gemeinde ohne eine 
nach dieser Satzung erforderliche Zustimmung oder Genehmigung erfolgt ist. 
Änderungen nach Satz 2 hat der Grundstückseigentümer oder der sonstige nach § 3 Abs. 1 Ver-
pflichtete auf seine Kosten zu tragen und nach den übrigen Bestimmungen dieser Satzung durchzu-
führen..  
 
(6) Wird eine Grundstücksentwässerungsanlage – auch vorübergehend – außer Betrieb gesetzt, so 
kann die Gemeinde den Anschlusskanal verschließen oder beseitigen. Der Aufwand ist vom 
Grundstückseigentümer oder dem sonstigen nach § 3 Abs. 1 Verpflichteten zu ersetzen. § 12 Abs. 3 
und 4 gelten entsprechend. Die Gemeinde kann die Ausführung der in Satz 1 genannten Maßnahmen 
auf den Grundstückseigentümer oder den sonstigen nach § 3 Abs. 1 Verpflichteten übertragen. 
 
(7) Im Rahmen des erstmaligen Anschlusses eines Grundstücks an die öffentlichen Abwasseranlagen 
(§ 15 Abs. 3) oder der wesentlichen Änderung einer Grundstücksentwässerungsanlage nach § 15 Abs. 
5 Satz 2 hat der Grundstückseigentümer oder der sonst nach § 3 Abs. 1 Verpflichtete der Gemeinde die 
Dichtheit von allen schmutzwasserführenden Anlagenteilen der Grundstücksentwässerungsanlage (§ 2 
Abs. 3) nachzuweisen. Für den Nachweis gelten § 15 Abs. 1 und Abs. 5 Satz 3 entsprechend. 
  

§ 16 Abscheider, Hebeanlagen, Pumpen, Zerkleinerungsgeräte, Toiletten mit Wasserspülung, 
Kleinkläranlagen 

 
(1) Auf Grundstücken, auf denen Fette, Leichtflüssigkeiten wie Benzin und Benzol sowie Öle oder 
Ölrückstände in das Abwasser gelangen können, sind Vorrichtungen zur Abscheidung dieser Stoffe aus 
dem Abwasser (Abscheider mit dazugehörenden Schlammfängen) einzubauen, zu betreiben, zu 
unterhalten und zu erneuern. Die Abscheider mit den dazugehörenden Schlammfängen sind vom 
Grundstückseigentümer oder den sonstigen nach § 3 Abs. 1 und 2 Verpflichteten in regelmäßigen 
Zeitabständen, darüber hinaus bei besonderem Bedarf zu leeren und zu reinigen. Bei schuldhafter 
Säumnis ist er der Gemeinde/dem Zweckverband schadenersatzpflichtig. Für die Beseitigung der 
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anfallenden Stoffe gelten die Vorschriften über die Abfallentsorgung. Die allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassungsbestimmungen für die Abscheidevorrichtungen und § 14 gelten entsprechend, u. a. auch für 
die Notwendigkeit zur Führung eines Betriebstagebuchs. 
 
(2) Die Gemeinde kann vom Grundstückseigentümer und dem sonstigen nach § 3 Abs. 1 Verpflichteten 
im Einzelfall den Einbau und den Betrieb einer Abwasserhebeanlage verlangen, wenn dies für die 
Ableitung des Abwassers notwendig ist; dasselbe gilt für Pumpanlagen bei Grundstücken, die an 
Abwasserdruckleitungen angeschlossen werden. 
Sofern der Einbau der Hebe- bzw. Pumpanlage durch die Wahl des Entwässerungssystems oder durch 
die Höhenverhältnisse zwischen Gebäuden und öffentlicher Abwasseranlage zwingend erforderlich ist, 
trägt die Gemeinde die Kosten für die Beschaffung, Ersatzbeschaffung, Errichtung, einschließlich der 
notwendigen Tiefbauarbeiten, und den Betrieb der Hebe- und Pumpanlage in dem Umfang, wie sie für 
die Ableitung des Schmutzwassers erforderlich ist. Hierzu ist eine gesonderte Vereinbarung mit dem 
Grundstückseigentümer abzuschließen. Die Kosten für die Beschaffung, Ersatzbeschaffung, Errichtung 
der Schmutzwasser-Druckleitung sowie der notwendigen Strom- und Steuerkabel auf 
Privatgrundstücken sind vom Grundstückseigentümer zu tragen. 
Die Gemeinde legt unter Beachtung der technischen und wirtschaftlichen Randbedingungen den Typ 
der Anlage fest. Wenn nicht unabsehbare technische Gründe dagegen sprechen, werden 
Schachtpumpwerke im anzuschließenden Grundstück und außerhalb von Verkehrsflächen errichtet. 
Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, am festgelegten Standort der Anlage einen 
Elektroanschluss bereitzustellen. Die Kosten für den Betriebsstrom werden von der Gemeinde 
übernommen. Diese werden mit einer jährlichen Pauschale in Höhe von 10,00 € oder über einen 
Unterzähler nach Verbrauch abgegolten.  
 
(3) Zerkleinerungsgeräte für Küchenabfälle, Müll, Papier und dergl. dürfen nicht an Grundstücks-
entwässerungsanlagen angeschlossen werden. 
 
(4) Auf Grundstücken, die an die öffentliche Abwasserbeseitigung mit zentraler Abwasserreinigung 
angeschlossen sind, sind in Gebäuden mit Aufenthaltsräumen nur Toiletten mit Wasserspülung 
zulässig.  
 
(5) Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben und Sickeranlagen sind unverzüglich, spätestens in einer Frist 
von 6 Wochen außer Betrieb zu setzen, sobald das Grundstück an ein öffentliches Klärwerk 
angeschlossen ist. Den Aufwand für die Stilllegung trägt der Grundstückseigentümer. 
 
(6) § 8 und 14 gelten entsprechend. 
  

§ 17 Sicherung gegen Rückstau 
 
Abwasseraufnahmeeinrichtungen der Grundstücksentwässerungsanlagen, z. B. Toiletten mit 
Wasserspülung, Bodenabläufe, Ausgüsse, Spülen, Waschbecken und dergl., die tiefer als die 
Straßenoberfläche an der Anschlussstelle der Grundstücksentwässerung (Rückstauebene) liegen, 
müssen vom Grundstückseigentümer oder dem sonstigen nach § 3 Abs. 1 Verpflichteten auf seine 
Kosten wirkungsvoll und dauerhaft gegen Rückstau gesichert werden. Im Übrigen hat der 
Grundstückseigentümer oder sonstige nach § 3 Abs. 1 Verpflichtete für rückstaufreien Abfluss des 
Abwassers zu sorgen. § 15 Abs. 5 gilt entsprechend. 
  
 

§ 18 Abnahme und Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlagen, Zutrittsrecht 
 
(1) Die Grundstücksentwässerungsanlage darf erst nach Abnahme durch die Gemeinde in Betrieb 
genommen werden. Die Abnahme ist vor Inbetriebnahme schriftlich anzuzeigen. Die Abnahme der 
Grundstücksentwässerungsanlage befreit den Bauherrn, den Planverfasser, den Bauleiter und den 
ausführenden Unternehmer nicht von ihrer Verantwortlichkeit für die vorschriftsmäßige und fehlerfreie 
Ausführung der Arbeiten. 
Zur Sicherstellung der Überwachung nach § 5 der KKA-VO, kann die Gemeinde oder ein von ihr 
Beauftragter weitere Nachweise zum Bautyp oder über die wasserrechtliche Erlaubnis oder die Wartung 
der Anlage verlangen.  
 
(2) Die Gemeinde ist berechtigt, die Grundstücksentwässerungsanlagen zu prüfen. Den mit der 
Überwachung der Anlagen beauftragten Personen ist zu allen Teilen der 
Grundstücksentwässerungsanlagen Zutritt zu gewähren. Sie dürfen Wohnungen nur mit Einwilligung 
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des Berechtigten, Betriebs- und Geschäftsräume ohne Einwilligung nur in den Zeiten betreten, in denen 
sie normalerweise für die jeweilige geschäftliche oder betriebliche Nutzung offen stehen. 
Grundstückseigentümer und die sonstigen nach § 3 Abs. 1 und 2 Verpflichteten sind verpflichtet, die 
Ermittlungen und Prüfungen nach den Sätzen 1 und 2 zu dulden und dabei Hilfe zu leisten. Sie haben 
den zur Prüfung des Abwassers notwendigen Einblick in die Betriebsvorgänge zu gewähren und die 
sonst erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 
 
(3) Werden bei der Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlagen Mängel festgestellt, hat sie der 
Grundstückseigentümer oder die sonstigen nach § 3 Abs. 1 Verpflichteten unverzüglich auf eigene 
Kosten zu beseitigen. Die Gemeinde ist zur Fristsetzung ermächtigt. 
 

§ 19 - Dezentrale Abwasseranlagen 
 

(1) Die Entsorgung der entsprechenden Inhalte der dezentralen Abwasseranlagen erfolgt regelmäßig, 
mindestens jedoch in den für jede Kleinkläranlage und geschlossene Grube unter Berücksichtigung der 
Herstellerhinweise (Betriebsanleitung), der DIN 4261 – 1, der DIN EN 12566, den Bestimmungen der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sowie in der wasserrechtlichen Entscheidung oder der 
Kanalanschlussgenehmigung festgelegten Abständen oder zusätzlich nach Bedarf oder auf Anordnung 
der Gemeinde. Die DIN und DIN EN-Normen sind im Beuth Verlag GmbH, Berlin, erschienen und beim 
Deutschen Patent- und Markenamt in München archivmäßig gesichert niedergelegt. Die Gemeinde ein 
von ihr Beauftragter gibt die Entsorgungstermine bekannt; die Bekanntgabe kann öffentlich erfolgen. 
 
(2) Der Grundstückseigentümer oder der sonstige nach § 3 Abs. 1 und 2 Verpflichtete hat der Gemeinde 
oder den von ihr Beauftragten den etwaigen Bedarf für eine Entleerung rechtzeitig im Voraus 
anzuzeigen. Eine Anzeige hat für abflusslose Gruben spätestens dann zu erfolgen, wenn diese bis auf 
50 cm unter der Sohle des Zulaufrohrs angefüllt sind. Wird bei Kleinkläranlagen mit biologischer 
Abwasserbehandlung keine Wartung durchgeführt oder werden die Ergebnisse der 
Schlammspiegelmessungen durch Übergabe des Protokolls der Gemeinde nicht mitgeteilt, erfolgt eine 
Entsorgung nach Anordnung durch die Gemeinde.   
 
(3) Die Gemeinde kann die Inhalte aus dezentralen Abwasseranlagen auch zwischen den nach 
Absatz 1 festgelegten Terminen und ohne Anzeige nach Absatz 2 entsorgen bzw. entsorgen lassen, 
wenn aus Gründen der Wasserwirtschaft ein sofortiges Leeren erforderlich ist. 
 
(4) Der Grundstückseigentümer oder der sonstige nach § 3 Abs. 1 und 2 Verpflichtete ist dafür 
verantwortlich, dass die dezentralen Abwasseranlagen jederzeit zum Zwecke des Abfahrens des 
Abwassers zugänglich sind und sich der Zugang in einem verkehrssicheren Zustand befindet. 
 
(5) Der Gemeinde oder beauftragten Dritten ist zur Entleerung, Abfuhr, Entsorgung des Schlamms aus 
Kleinkläranlagen und des Inhalts aus abflusslosen Gruben einschließlich der Überwachung der 
Eigenkontrolle und Wartung zu allen Teilen der Anlagen ungehindert Zutritt zu gewähren.  § 18 gilt 
entsprechend. 
 
(6) Die Überwachung der Eigenkontrolle wird wie folgt durchgeführt: 
a) Der Grundstückseigentümer bzw. der nach § 3 Abs. 1 und 2 Verpflichtete hat der Gemeinde bei 
Kleinkläranlagen, für die die Wartung durch den Hersteller oder einen Fachbetrieb vorgeschrieben ist, 
die Wartungsprotokolle innerhalb von 2 Wochen zuzusenden. 
b) Bei sonstigen Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben erfolgt die Überwachung durch 
Einsichtnahme in das Betriebsbuch und Sichtkontrolle der Anlage im Bedarfsfall, mindestens nach den 
Regelungen des § 5 SächsKKVO.  
 
(7) Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben und deren Nebeneinrichtungen sind unverzüglich außer 
Betrieb zu setzen, sobald ein Grundstück an ein öffentliches Klärwerk angeschlossen wird. Den Auf-
wand für die Stilllegung trägt der Grundstückseigentümer oder sonstige nach § 3 Abs. 1 Verpflichtete. 
 

 
 4. Teil  -  Abwasserbeitrag 

 
§ 20 Erhebungsgrundsatz 

 
(1) Die Gemeinde erhebt zur angemessenen Ausstattung der öffentlichen Einrichtung 
Abwasserbeseitigung mit Betriebskapital Abwasserbeiträge für diejenigen Grundstücke, für die nach 
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dem Inkrafttreten dieser Satzung die Beitragsschuld entsteht. Es wird ein Teilbeitrag 
Schmutzwasserentsorgung erhoben. Die Erhebung weiterer Beiträge für bereits aufgrund früherer 
Satzungsregelungen beitragspflichtige Grundstücke richtet sich nach § 38a. 
 
(2) Die Höhe des Betriebskapitals für die Schmutzwasserentsorgung wird auf 13.092.082,00 EUR 
festgesetzt. 
 
(3) Gemäß § 38a werden weitere Beiträge für bereits aufgrund früherer Satzungsregelungen 
beitragspflichtige Grundstücke erhoben. 
 

§ 21 Gegenstand der Beitragspflicht 
 
(1) Der erstmaligen Beitragspflicht im Sinne von § 20 Abs. 1 unterliegen Grundstücke, für die eine 
bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, wenn sie bebaut oder gewerblich genutzt werden 
können. Erschlossene Grundstücke, für die eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt 
ist, unterliegen der Beitragspflicht, wenn sie nach der Verkehrsauffassung Bauland sind und nach der 
geordneten baulichen Entwicklung der Gemeinde zur Bebauung anstehen. 
 
(2) Wird ein Grundstück an öffentliche Abwasseranlagen der Schmutzwasserentsorgung tatsächlich 
angeschlossen, so unterliegt es den Beitragspflichten auch dann, wenn die übrigen Voraussetzungen 
des Absatzes 1 nicht erfüllt sind. 
 
(3) Grundstücke im Sinne der Absätze 1 und 2, die bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits an die 
öffentlichen Abwasseranlagen der Schmutzwasserentsorgung angeschlossen sind, unterliegen der 
erstmaligen Beitragspflicht gemäß § 20 Abs. 1. Voraussetzung ist, dass das Abwasser behandelt wird 
und die Abwasseranlagen den rechtlichen Anforderungen genügen. 
 
(4) Für Grundstücke, denen lediglich eine Entsorgung des Schmutzwassers angeboten wird, für die 
jedoch vor Inkrafttreten dieser Satzung der Beitrag für Schmutzwasser- und Niederschlags-
wasserentsorgung (einheitlicher Abwasserbeitrag) erhoben worden ist, wird bestimmt, dass dieser 
erhobene Beitrag nur als Teilbeitrag Schmutzwasserentsorgung gilt (§ 17 Abs. 5 SächsKAG). Die vor 
dem Inkrafttreten dieser Satzung erlassenen Beitragsbescheide für die Abwasserbeseitigung mit einem 
Beitragssatz von 3,50 DM/m² NF-Fläche, das entspricht 1,79 €/m² NF-Fläche, gelten in der Höhe von 
1,79 €/m² NF-Fläche als Beitragsbescheide für die Schmutzwasserbeseitigung. 
 
(5) Grundstücke im Sinne der Absätze 1 bis 4, für die schon ein erstmaliger Beitrag nach den 
Vorschriften des SächsKAG oder des Vorschaltgesetzes Kommunalfinanzen oder den Regelungen der 
Abwassersatzung der Gemeinde entstanden ist, unterliegen einer weiteren Beitragspflicht gemäß § 38a.  
 
(6) Grundstücke, die dezentral im Sinne des § 2 Abs. 4 S. 1 entsorgt werden, unterliegen nicht der 
Beitragspflicht. 
 

§ 22 Beitragsschuldner 
 
(1) Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheids Eigentümer des 
Grundstücks ist. Der Erbbauberechtigte oder sonst dinglich zur baulichen Nutzung Berechtigte ist 
anstelle des Eigentümers Beitragsschuldner. 
 
(2) Bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur 
entsprechend ihrem Miteigentumsanteil Beitragsschuldner; entsprechendes gilt für sonstige dinglich zur 
baulichen Nutzung Berechtigte. 
 
(3) Mehrere Beitragsschuldner nach Absätzen 1 und 2 haften als Gesamtschuldner. 
 
(4) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück, im Falle des Absatzes 1 Satz 2 auf dem 
Erbbaurecht oder sonstigen dinglichen Nutzungsrecht, im Falle des Absatzes 2 auf dem Wohnungs- 
oder dem Teileigentum; entsprechendes gilt für sonstige dingliche Nutzungsrechte. 
 

§ 23 Beitragsmaßstab 
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Maßstab für die Bemessung des Beitrags für die Schmutzwasserentsorgung ist die Nutzungsfläche. 
Diese ergibt sich durch Vervielfachen der Grundstücksfläche (§ 24) mit dem Nutzungsfaktor (§§ 25 bis 
30). 
 

§ 24 Grundstücksfläche 
 

(1) Als Grundstücksfläche für die Schmutzwasserentsorgung gilt: 
1. bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplans die Fläche, die unter Berücksichtigung des § 19 
Abs. 1 SächsKAG der Ermittlung der zulässigen Nutzung zugrunde zu legen ist; 
2. bei Grundstücken, die mit ihrer gesamten Fläche im unbeplanten Innenbereich (§ 34 Baugesetzbuch 
- BauGB) oder im Bereich eines Bebauungsplans, der die erforderlichen Festsetzungen nicht enthält, 
liegen, die Fläche, die unter Berücksichtigung des § 19 Abs. 1 SächsKAG der Ermittlung der zulässigen 
Nutzung zugrunde zu legen ist; 
3. bei Grundstücken, die teilweise in den unter Nummern 1 oder 2 beschriebenen Bereichen und 
teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen, die nach § 19 Abs. 1 SächsKAG maßgebende Fläche; 
4. bei Grundstücken, die mit ihrer gesamten Fläche im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder 
aufgrund § 21 Abs. 2 beitragspflichtig sind, die nach § 19 Abs. 1 SächsKAG maßgebende Fläche. 
 
(2) Die nach § 19 Abs. 1 SächsKAG vorgesehene Abgrenzung geschieht nach den Grundsätzen für die 
grundbuchmäßige Abschreibung von Teilflächen unter Beachtung der baurechtlichen Vorschriften ohne 
die Möglichkeit der Übernahme einer Baulast. 
 

§ 25 Nutzungsfaktor 
 

(1) Der Nutzungsfaktor bemisst sich nach den Vorteilen, die den Grundstücken nach Maßgabe ihrer 
zulässigen baulichen Nutzung durch die Einrichtung in Bezug auf die Schmutzwasserentsorgung 
vermittelt werden. Die Vorteile orientieren sich an der Zahl der zulässigen Geschosse. Als Geschosse 
gelten Vollgeschosse im Sinne dieser Satzung. Vollgeschosse liegen vor, wenn die Deckenoberfläche 
im Mittel mehr als 1,40 m über die Geländeoberfläche hinausragt und sie über mindestens 2/3 ihrer 
Grundfläche eine lichte Höhe von mindestens 2,30 m haben; Geländeoberfläche ist die Fläche, die sich 
aus der Baugenehmigung oder den Festsetzungen des Bebauungsplans ergibt, im Übrigen die 
natürliche Geländeoberfläche.  
Für Grundstücke in Bebauungsplangebieten bestimmt sich das Vollgeschoss nach § 90 Abs. 2 
Sächsische Bauordnung (SächsBO). 
 
(2) Der Nutzungsfaktor beträgt im Einzelnen: 
1. in den Fällen des § 29 Abs. 2       0,2 
2. in den Fällen des § 29 Abs. 3 und 4 und 30 Abs. 5     0,5 
3. bei 1-geschossiger Bebaubarkeit und in den Fällen des § 29 a  1,0 
4. bei 2-geschossiger Bebaubarkeit       1,25  
5. bei 3-geschossiger Bebaubarkeit      1,5  
6. bei 4-geschossiger Bebaubarkeit       1,75 
7. bei 5-geschossiger Bebaubarkeit        2,0 
8. bei 6-geschossiger Bebaubarkeit       2,25 
9. für jedes weitere, über das 6. Geschoss hinaus gehende Geschoss eine Erhöhung um 0,25. 
 
(3) Gelten für ein Grundstück unterschiedliche Nutzungsfaktoren, so ist der jeweils höchste 
Nutzungsfaktor maßgebend. 
 

§ 26 Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die ein Bebauungsplan die 
Geschosszahl festsetzt 

 
(1) Als Geschosszahl gilt die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse. 
Ist im Einzelfall eine größere Geschosszahl genehmigt, so ist diese zugrunde zu legen. 
 
(2) Überschreiten Geschosse nach Absatz 1, die nicht als Wohn- oder Büroräume genutzt werden, die 
Höhe von 3,5 m, so gilt als Geschosszahl die tatsächlich vorhandene Baumasse des Bauwerks geteilt 
durch die überbaute Grundstücksfläche und nochmals geteilt durch 3,5, mindestens jedoch die nach 
Absatz 1 maßgebende Geschosszahl; Bruchzahlen werden auf die nächstfolgende volle Zahl 
aufgerundet. 
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(3) Sind in einem Bebauungsplan über die bauliche Nutzung eines Grundstückes mehrere 
Festsetzungen (Geschosszahl, Gebäudehöhe, Baumassenzahl) enthalten, so ist die Geschosszahl vor 
der Gebäudehöhe und diese vor der Baumassenzahl maßgebend. 
 

§ 27 Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die ein Bebauungsplan eine 
Baumassenzahl festsetzt 

 
(1) Bestimmt ein Bebauungsplan das Maß der baulichen Nutzung nicht durch eine Geschosszahl oder 
die Höhe der baulichen Anlagen, sondern durch Festsetzung einer Baumassenzahl, so gilt als 
Geschosszahl die Baumassenzahl geteilt durch 3,5; Bruchzahlen werden auf die nächstfolgende volle 
Zahl aufgerundet. 
 
(2) Ist eine größere als die nach Absatz 1 bei Anwendung der Baumassenzahl zulässige Baumasse 
genehmigt, so ergibt sich die Geschosszahl aus der Teilung dieser Baumasse durch die überbaute 
Grundstücksfläche und nochmaliger Teilung des Ergebnisses durch 3,5; Bruchzahlen werden auf die 
nächstfolgende volle Zahl aufgerundet. 
 
(3) § 26 Abs. 3 ist anzuwenden. 
 

§ 28 Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die ein Bebauungsplan die Höhe 
baulicher Anlagen festsetzt 

 
(1) Bestimmt ein Bebauungsplan das Maß der baulichen Nutzung nicht durch eine Geschosszahl oder 
Baumassenzahl, sondern durch die Festsetzung der zulässigen Höhe baulicher Anlagen, so gilt als 
Geschosszahl: 
1. Bei Festsetzung der maximalen Gebäudehöhe, die festgesetzte maximale Gebäudehöhe geteilt 
durch 3,5; 
2. bei Festsetzung der maximalen Wandhöhe das festgesetzte Höchstmaß der Wandhöhe baulicher 
Anlagen, entsprechend der Definition des § 6 Abs. 4 Satz 3 SächsBO, geteilt durch 3,5, zuzüglich eines 
weiteren Geschosses wenn gleichzeitig eine Dachneigung von mindestens 30° festgesetzt ist. 
Bruchzahlen werden auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet. 
 
(2) Ist im Einzelfall eine größere als die im Bebauungsplan festgesetzte Höhe baulicher Anlagen 
genehmigt, so ist diese gemäß Abs. 1 in eine Geschosszahl umzurechnen. 
 
(3) § 26 Abs. 3 ist anzuwenden. 
 

§ 29 Stellplätze, Garagen, Gemeinbedarfsflächen und sonstige Flächen in 
Bebauungsplangebieten nach § 30 Abs. 1 BauGB 

 
(1) Bei Grundstücken, auf denen nach den Festsetzungen des Bebauungsplans nur Stellplätze oder 
Garagen hergestellt werden können, wird für jedes zulässige oberirdische und tatsächlich vorhandene 
unterirdische Parkdeck ein Vollgeschoss zugrunde gelegt; sind mehr oberirdische Parkdecks als 
zulässig vorhanden, wird die tatsächliche Anzahl zugrunde gelegt. Bei anderen Grundstücken gelten 
als Geschosse neben jenen nach §§ 26 bis 28 auch oberirdische oder unterirdische Parkdecks als 
Geschosse; Satz 1 ist entsprechend anzuwenden.  
 
(2) Auf öffentlichen Gemeinbedarfs- und Grünflächengrundstücken, deren Grundstücksflächen nach 
den Festsetzungen des Bebauungsplans aufgrund ihrer Zweckbestimmung nicht oder nur zu einem 
untergeordneten Teil mit Gebäuden überdeckt werden sollen bzw. überdeckt sind (z. B. Friedhöfe, 
Sportplätze, Freibäder), wird ein Nutzungsfaktor 0,2 angewandt. Die §§ 26, 27 und 28 finden keine 
Anwendung. 
 
(3) Für Grundstücke in Kleingärten nach dem Bundeskleingartengesetz gilt ein Nutzungsfaktor von 0,5. 
 
(4) Für Grundstücke, die von den Bestimmungen der §§ 26, 27, 28 und der Abs. 1 bis 3 nicht erfasst 
sind (z. B. Lagerplätze) gilt ein Nutzungsfaktor von 0,5, wenn auf ihnen keine Gebäude errichtet werden 
dürfen. 
 

§ 29 a Sakralbauten 
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(1) Vorhandene Kirchen oder vergleichbare Einrichtungen, die sowohl räumlich als auch zeitlich 
überwiegend für den Gottesdienst genutzt werden, werden mit einem Nutzungsfaktor von 1,0 
berücksichtigt.  
 
(2) Setzt ein Bebauungsplan die Zulässigkeit einer Kirche oder vergleichbarer Einrichtungen für den 
Gottesdienst fest, so ist für diese Nutzung Abs. 1 anwendbar. 
 
§ 30 Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die keine Bebauungsfestsetzungen 

im Sinne der §§ 26 bis 29 bestehen 
 

(1) In unbeplanten Gebieten und bei Grundstücken, für die ein Bebauungsplan keine den §§ 26 bis 29 
entsprechenden Festsetzungen enthält, ist bei bebauten und unbebauten, aber bebaubaren 
Grundstücken (§ 34 BauGB) die Zahl der zulässigen Geschosse maßgebend. Ist im Einzelfall eine 
größere Geschosszahl vorhanden, so ist diese zugrunde zu legen. 
 
(2) Bei Grundstücken, die nach § 21 Abs. 2 beitragspflichtig sind (z. B. im Außenbereich gemäß § 35 
BauGB), ist bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen Geschosse maßgebend. 
Bei unbebauten Grundstücken, für die ein Bauvorhaben genehmigt ist, gilt die Zahl der genehmigten 
Geschosse. Bei unbebauten Grundstücken und bei Grundstücken mit nur untergeordneter Bebauung 
gilt ein Nutzungsfaktor von 1,0. 
 
(3) Als Geschosse nach den Abs. 1 und 2 gelten Vollgeschosse im Sinne von § 25 Abs. 1. Bei 
Grundstücken nach Abs. 2 mit Gebäuden ohne ein Vollgeschoss oder bei Gebäuden mit nur einem 
Vollgeschoss und mindestens 2 weiteren Geschossen, die nicht Vollgeschosse im Sinne des § 25 Abs. 
1 sind, ergibt sich die Geschosszahl aus der tatsächlich vorhandenen Baumasse des Bauwerks geteilt 
durch die überbaute Grundstücksfläche und nochmals geteilt durch 3,5. Überschreiten Geschosse, die 
nicht als Wohn- oder Büroräume genutzt werden, die Höhe von 3,5 m, so gilt als Geschosszahl die 
Baumasse des Bauwerks geteilt durch die überbaute Grundstücksfläche und nochmals geteilt durch 
3,5. Bruchzahlen werden auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet. 
 
(4) Tatsächlich hergestellte oder genehmigte unter- oder oberirdische Parkdecks gelten jeweils als ein 
Geschoss, auch wenn sie die Voraussetzungen des Absatzes 3 Satz 1 nicht erfüllen.  
 
(5) Für die in § 29 Abs. 2 bis 4 genannten Anlagen, die in Bereichen der Abs. 1 und 2 liegen, sind § 29 
Abs. 2 bis 4 entsprechend anzuwenden. 
 

§ 31 Erneute Beitragspflicht 
 
(1) Grundstücke, für die bereits ein Beitrag nach § 21 entstanden ist, unterliegen einer erneuten 
Beitragspflicht, wenn 
1. sich die Fläche des Grundstücks vergrößert (z. B. durch Zukauf) und für die zugehende Fläche noch 
keine Beitragspflicht entstanden war, 
2. sich die Fläche des Grundstücks vergrößert und für die zugehende Fläche eine Beitragspflicht zwar 
schon entstanden war, sich jedoch die zulässige bauliche Nutzung der zugehenden Fläche durch die 
Zuschreibung erhöht, 
3. sich die Verhältnisse, die der Abgrenzung gemäß § 24 Abs. 1 zugrunde lagen, geändert haben, 
4. allgemein oder im Einzelfall ein höheres Maß der baulichen Nutzung (§ 25) zugelassen wird oder 
5. ein Fall des § 26 Abs. 2 oder ein Fall, auf den diese Bestimmung kraft Verweisung anzuwenden ist, 
nachträglich eintritt. 
 
(2) Der erneute Beitrag bemisst sich nach den Grundsätzen des § 25. In den Fällen des Abs. 1 
Nummern 2, 4 und 5 bemisst sich der erneute Beitrag nach der Differenz zwischen den der bisherigen 
Situation und der neuen Situation entsprechenden Nutzungsfaktoren; wenn durch die Änderung der 
Verhältnisse der jeweilige Rahmen des § 25 Abs. 2 nicht überschritten wird, entsteht keine erneute 
Beitragspflicht. Im Übrigen gelten die Bestimmungen des 4. Teils dieser Satzung entsprechend. 
  

§ 32 Zusätzlicher Abwasserbeitrag von Großverbrauchern 
 

Für Grundstücke, die die Einrichtung nachhaltig nicht nur unerheblich über das normale Maß hinaus in 
Anspruch nehmen, kann die Gemeinde durch besondere Satzungsregelung zusätzliche Beiträge 
gemäß § 20 SächsKAG erheben. 
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§ 33 Beitragssatz 
 
Der Beitrag für die Schmutzwasserentsorgung beträgt 6,39 EUR je m2 Nutzungsfläche. 
 
  

§ 34 Entstehung der Beitragsschuld 
 
(1) Die Beitragsschuld entsteht jeweils getrennt gemäß § 22 Abs. 3 SächsKAG in 2 Raten. Die erste 
Rate mit 60 vom Hundert entsteht 
1. in den Fällen des § 21 Abs. 3 mit dem In-Kraft-Treten dieser Satzung, 
2. in den Fällen des § 21 Abs. 1 sobald das Grundstück an die Schmutzwasserentsorgung 
angeschlossen werden kann, 
3. in den Fällen des § 21 Abs. 2 mit der Genehmigung des Anschlussantrages, 
4. in den Fällen des § 21 Abs. 5 mit dem In-Kraft-Treten dieser Satzung, 
5. in den Fällen des § 31 Abs. 1 Nr. 1 und 2 mit der Eintragung der Änderung im Grundbuch, 
6. in den Fällen des § 31 Abs. 1 Nr. 3, 4 und 5 mit dem Wirksamwerden der Rechtsänderungen oder, 
soweit die Änderungen durch Baumaßnahmen eintreten, mit deren Genehmigung; soweit keine 
Genehmigung erforderlich ist, ist der Zeitpunkt maßgebend, zu dem die Gemeinde Kenntnis von der 
Änderung erlangt hat  
 
Die zweite Rate mit 40 von Hundert entsteht 12 Monate nach Entstehen der ersten Rate. 
 
(2) Absatz 1 gilt auch für mittelbare Anschlüsse (§ 13 Abs. 2). 
 

§ 35 Fälligkeit der Beitragsschuld 
 
Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Abgabenbescheids fällig. 
 

§ 36 Entstehung und Fälligkeit von Vorauszahlungen 
 
(1) Die Gemeinde erhebt Vorauszahlungen auf den nach § 20 Abs. 1 voraussichtlich entstehenden 
Beitrag in Höhe von 40 vom Hundert, sobald mit der Herstellung des öffentlichen Schmutzwasserkanals, 
begonnen wird. Die Vorauszahlung nach Satz 1  wird auch für Grundstücke erhoben, die bereits an 
einen öffentlichen Abwasserkanal angeschlossen sind, soweit der Abwasserbeitrag nicht mit 
Inkrafttreten dieser Satzung, entstanden ist, weil die öffentlichen Abwasseranlagen nicht den 
Voraussetzungen des § 21 Abs. 3 entsprechen; die Vorauszahlung wird in diesen Fällen mit dem 
Inkrafttreten der Satzung erhoben. 
 
(2) Die Vorauszahlungen werden jeweils einen Monat nach Bekanntgabe des Voraus-
zahlungsbescheids fällig. 
 
(3) Vorauszahlungen werden beim Wechsel des Eigentums nicht erstattet, sondern auf die endgültige 
Beitragsschuld angerechnet, auch wenn der Vorauszahlende nicht Beitragsschuldner wird. 
 
(4) § 22 Abs. 1 bis 3 gelten entsprechend. 
 

§ 37 Ablösung des Beitrages 
 

(1) Die erstmaligen Teilbeiträge für die Schmutzwasserentsorgung im Sinne von §§ 20 Abs. 1, 21 Abs. 1 
bis 3 können vor Entstehung der Beitragsschuld abgelöst werden. Der Betrag der Ablösung bestimmt 
sich nach der Höhe des voraussichtlich entstehenden Beitrags. 
 
(2) Die Ablösung wird im Einzelfall zwischen der Gemeinde und dem Grundstückseigentümer, 
Erbbauberechtigten, dem Wohnungseigentümer oder dem sonst dinglich zur baulichen Nutzung 
Berechtigten vereinbart. 
 
(3) Weitere, erneute und zusätzliche Beitragspflichten können nicht abgelöst werden. 
 
  

§ 38 Anrechnung von Erschließungsleistungen auf den Abwasserbeitrag 
 



 

 

17 

Der von Dritten gemäß § 25 Abs. 2 SächsKAG übernommene Erschließungsaufwand wird im 
nachgewiesenen beitragsfähigen Umfang auf die jeweilige Teilbeitragsschuld der erschlossenen 
Grundstücke angerechnet. 
  

§ 38a Erhebung eines weiteren Beitrages 
 

(1) Die Gemeinde erhebt für alle Grundstücke, für die schon ein erstmaliger Beitrag nach den 
Vorschriften des SächsKAG oder des Vorschaltgesetzes Kommunalfinanzen oder den Regelungen der 
Abwassersatzung der Gemeinde entstanden ist, einen weiteren Beitrag. Dies gilt ausschließlich für 
diejenigen Grundstücke, für die eine Beitragsschuld bis zum Inkrafttreten dieser Satzung entstanden 
ist. Unerheblich ist, ob der Beitrag beglichen, gestundet, erloschen oder vollstreckt worden ist. 
 
(2) Der Beitragssatz für den weiteren Beitrag beträgt 4,60 EUR je m2 Nutzungsfläche. 
 
(3) Für den weiteren Beitrag gelten § 21 bis § 38 entsprechend. 
 

5. Teil - Abwassergebühren 
 

§ 39 Erhebungsgrundsatz 
 
Die Gemeinde erhebt für die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlagen Abwassergebühren. Diese 
werden erhoben für 
a) die Teilleistung zentrale Schmutzwasserentsorgung (Einleitungsgebühren nach § 45 Abs. 1), 
b) die Entsorgung der Inhalte aus abflusslosen Gruben sowie aus Kleinkläranlagen 
(Entsorgungsgebühren nach § 45 Abs. 2 und 3),  
c) Abwasser, das in öffentliche Abwasseranlagen eingeleitet wird, die nicht an ein Klärwerk 
angeschlossen sind (Entsorgungsgebühren nach § 45 Abs. 4) und 
d) Grundgebühren für zentral an die Schutzwasserentsorgung angeschlossene Grundstücke 
(Grundgebühren nach § 46).  
Für die Gebührenerhebung ist es ohne Belang, ob das Abwasser unmittelbar oder mittelbar in die 
öffentlichen Abwasseranlagen gelangt. 
 

 § 40 Gebührenschuldner 
 
(1) Schuldner der Abwassergebühren ist der Eigentümer des Grundstücks, auf dem das Abwasser oder 
sonstige Wasser anfällt, das in die öffentlichen Abwasseranlagen gelangt. Gebührenschuldner bei 
Grundstücken mit gemeinschaftlichem Eigentum aufgrund WEG ist die Gemeinschaft der 
Wohnungseigentümer. Erfolgt eine Einleitung ohne konkreten Grundstücksbezug, ist der Einleiter 
Gebührenschuldner. Der Erbbauberechtigte oder der sonst dinglich zur baulichen Nutzung Berechtigte 
ist anstelle des Grundstückseigentümers Gebührenschuldner. 
 
(2) Gebührenschuldner für die Gebühr nach § 41 Abs. 3 ist derjenige, der das Abwasser erzeugt.  
 
(3) Mehrere Gebührenschuldner für dasselbe Grundstück sind Gesamtschuldner. 
 

§ 41 Gebührenmaßstab für die Schmutzwasserentsorgung 
 
(1) Die Einleitgebühr für die Teilleistung Schmutzwasserentsorgung wird nach der Schmutz-
wassermenge bemessen, die auf dem an die öffentlichen Abwasseranlagen angeschlossenen 
Grundstück anfällt (§ 42 Abs. 1). 
 
(2) Bei Einleitungen nach § 7 Abs. 4 und 8 bemisst sich die Einleitgebühr nach der eingeleiteten 
Wassermenge. 
 

§ 42 Abwassermenge bei der Schmutzwasserentsorgung 
 

(1) In dem jeweiligen Veranlagungszeitraum (§ 49 Abs. 2) gilt im Sinne von § 41 Abs. 1 als angefallene 
Schmutzwassermenge, 
1. bei öffentlicher Wasserversorgung der der Entgeltberechnung zugrunde gelegte Wasserverbrauch, 
2. bei nichtöffentlicher Trink- und Brauchwasserversorgung, die dieser entnommenen Wassermenge 
und 
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3. das auf Grundstücken anfallende Niederschlagswasser, soweit es als Brauchwasser im Haushalt 
oder Betrieb genutzt und in die öffentliche Abwasseranlage eingeleitet wird und 
4. dass auf Grundstücken anfallende und nicht in Nrn. 1 bis 3 erfasste sonstige Wasser, welches 
nachweislich in öffentliche Abwasseranlagen gelangt. 
 
(2) Der Gebührenschuldner hat bei Einleitungen nach § 7 Abs. 4 und 8 sowie nach Absatz 1 Nr. 2 bis 4 
geeignete Messeinrichtungen), die den eichrechtlichen Vorschriften entsprechen und unter 
Plombenverschluss stehen müssen, auf seine Kosten anzubringen, zu erneuern und zu unterhalten. 
 
(3) Der Gebührenschuldner hat den Einbau dieser Messeinrichtungen vor der Inbetriebnahme der 
Gemeinde schriftlich anzuzeigen. Der Zähler ist von der Gemeinde abzunehmen und zu verplomben. 
Die Gemeinde behält sich eine Prüfung des ordnungsgemäßen Einbaus und der Funktionsweise der 
Zähleinrichtung im Einzelfall vor. Für die in diesem Zusammenhang entstehenden Kosten gelten die 
Regelungen der Verwaltungskostensatzung der Gemeinde. 
 
(4) Sind Daten für eine Ermittlung oder Berechnung von Wasser- und Abwassermengen nicht 
vorhanden und können diese auch nicht beschafft oder ermittelt werden, ist die Gemeinde zur 
Schätzung berechtigt; § 162 Abgabenordnung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61) in 
der jeweils geltenden Fassung gilt entsprechend.  
 
(5) Die temporäre Einleitung erheblicher Wasser- oder Abwassermengen, z.B. bei Baumaßnahmen 
oder aufgrund der Entleerung eines Pools oder eines sonstigen Wasserspeichers oder einer 
Rückhalteanlage („Schwallentleerung“), bedarf der vorherigen schriftlichen Anzeige durch den 
Grundstückseigentümer oder sonst Nutzungsberechtigten sowie der vorherigen ausdrücklichen 
Zustimmung der Gemeinde; eine erhebliche Wasser- oder Abwassermenge liegt vor, wenn die temporär 
eingeleitete Menge insgesamt mehr als zwei Kubikmeter pro Tag beträgt. Die Gemeinde kann für die 
Einleitung auch einen Zeitpunkt vorgeben und/oder eine mengenmäßig gedrosselte Einleitung 
bestimmen. Bei Starkregenereignissen sowie bis zwei Tage nach solchen Ereignissen sind 
Schwallentleerungen generell unzulässig. 
 

§ 43 Absetzungen 
 
(1) Nach § 42 ermittelte Wassermengen, die nachweislich nicht in die öffentlichen Abwasseranlagen 
eingeleitet wurden, werden auf schriftlichen Antrag des Gebührenschuldners bei der Bemessung der 
Einleitgebühr für die Teilleistung Schmutzwasserentsorgung abgesetzt. Die Absetzung von 
Wassermengen für die Nutzung über den „Gartenwasserzähler“ wird erst wirksam, wenn der 
Wasserverbrauch von 20 m³ pro Person im Abrechnungsjahr überschritten wird.   Der Nachweis ist 
durch den Gebührenschuldner durch eine entsprechende Messeinrichtung (Z. B. Brauchwasserzähler) 
zu erbringen. Für den Einbau dieser Messeinrichtung gilt § 42 Abs. 2 und 3. 
 
(2) Für landwirtschaftliche Betriebe soll der Nachweis durch Messungen eines besonderen 
Wasserzählers erbracht werden. Dabei muss gewährleistet sein, dass über diesen Wasserzähler nur 
solche Frischwassermengen entnommen werden können, die in der Landwirtschaft verwendet werden 
und deren Einleitung als Abwasser nach § 6, insbesondere Abs. 2 Nr. 3 ausgeschlossen ist.  
 
(3) Wird bei landwirtschaftlichen Betrieben die abzusetzende Wassermenge nicht durch Messungen 
nach Abs. 2 festgestellt, werden die nicht eingeleiteten Wassermengen pauschal ermittelt. Dabei gilt als 
nicht eingeleitete Wassermenge im Sinne von Absatz 1: 
1. je Vieheinheit bei Pferden, Rindern, Schafen, Ziegen und Schweinen 15 Kubikmeter/Jahr und 
2. je Vieheinheit Geflügel 5 Kubikmeter/Jahr. 
Der Umrechnungsschlüssel für Tierbestände in Vieheinheiten gemäß § 51 des Bewertungsgesetzes (in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 1. 2.1991 [BGBl. 1991 I S. 230], zuletzt geändert am 
20.12.2001 [BGBl. I S. 3794]) in der jeweils geltenden Fassung ist entsprechend anzuwenden. Für den 
Viehbestand ist der Stichtag maßgebend, nach dem sich die Erhebung der Tierseuchenbeiträge für das 
laufende Jahr richtet.  
Diese pauschal ermittelte, nicht eingeleitete Wassermenge wird von der gesamten verbrauchten 
Wassermenge im Sinne von § 42 abgesetzt. Die danach verbleibende Wassermenge muss für jede für 
das Betriebsanwesen einwohnermelderechtlich erfasste Person, die sich dort während des 
Veranlagungszeitraums nicht nur vorübergehend aufgehalten hat, mindestens 35 Kubikmeter/Jahr 
betragen. Wird dieser Wert nicht erreicht, ist die Absetzung entsprechend zu verringern. 
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(4) Anträge auf Absetzung nicht eingeleiteter Wassermengen sollen spätestens bis zum 15.01. des auf 
den Veranlagungszeitraum folgenden Kalenderjahres gestellt werden. Zählerstände sind der Gemeinde 
gleichfalls bis zu diesem Stichtag zu melden. . 
 

§ 44 Gebührenmaßstab für dezentrale Anlagen 
 
(1) Für Abwasser, das aus abflusslosen Gruben oder Kleinkläranlagen entnommen wird (§ 1 Abs. 2), 
bemisst sich die Abwassergebühr nach der Menge des entnommenen Abwassers. Im jeweiligen 
Veranlagungszeitraum gilt im Sinne von Satz 1 als Abwassermenge die Menge des aus abflusslosen 
Gruben oder Kleinkläranlagen entnommenen Abwassers laut Messeinrichtung des Abfuhrfahrzeuges in 
Kubikmeter. 
 
(2) Wird Abwasser (außer Abwasser nach Abs. 1) zu einer öffentlichen Abwasserbehandlungsanlage 
gebracht, bemisst sich die Abwassergebühr nach der Menge des angelieferten Abwassers. 
 
(3) Für Schmutzwasser, das in öffentliche Abwasseranlagen eingeleitet wird, die nicht an ein Klärwerk 
angeschlossen sind, bemisst sich die Abwassergebühr nach der entsprechend §§ 42 und 43 ermittelten 
Abwassermenge. Dies gilt auch für Überläufe von Kleinkläranlagen, die in einen öffentlichen Kanal ohne 
Anbindung an die zentrale Kläranlage entwässern. 
 

§ 45 Höhe der Einleit- und Entsorgungsgebühren 
 
(1) Für die Teilleistung zentrale Schmutzwasserentsorgung gemäß § 39 Bst. a) beträgt die Einleitgebühr 
für Abwasser, das in öffentliche Kanäle eingeleitet und durch ein Klärwerk gereinigt wird, 7,48 € je 
Kubikmeter Abwasser und für die Jahre 2023 und 2024 5,60 € je Kubikmeter Abwasser. 
 
(2) Für die Teilleistung Entsorgung von Abwasser, das aus abflusslosen Gruben zum Sammeln 
häuslicher Gesamtabwässer und Gruben zum Sammeln von WC-Spülwasser entnommen, abgefahren 
und in einem Klärwerk gereinigt wird (§ 39 Bst. b), beträgt die Entsorgungsgebühr 15,22 € je Kubikmeter. 
 
(3) Für die Teilleistung Entsorgung von Fäkalien und Klärschlämmen, die aus abflusslosen Gruben oder 
aus Kleinkläranlagen entnommen, abgefahren und in einem Klärwerk gereinigt werden (§ 39 Bst. b) 
beträgt die Entsorgungsgebühr 24,15 € je Kubikmeter. 
 
(4) Für die Teilleistung Einleitungen in öffentliche Kanäle (§ 39 Bst. C), die nicht an eine Klärwerk 
angeschlossen sind, beträgt die Entsorgungsgebühr 1,76 € je Kubikmeter. 
* 

§ 45 a Sondergebühren 
 

(1) Sondergebühren entstehen für Saugschlauchlängen über 21 m bei der Teilleistung Entsorgung von 
Abwasser aus abflusslosen Gruben oder aus Kleinkläranlagen nach § 44. Die Sondergebühr beträgt 
0‚83 € je m. 
 
(2) Weitere Sondergebühren werden von der Gemeinde erhoben, wenn im Einzelfall besondere 
Erschwernisse entstehen, z. B. dem Entsorgungsunternehmen der Fäkal- und Klärschlammabfuhr bei 
Verunreinigung der Sammelgruben mit fremden Gegenständen oder ähnlichen Erschwernissen oder für 
vergebliche Anfahrt des Entsorgungsunternehmens nach sachgemäßer Anmeldung. 
 

§ 46 Grundgebühren 
 
(1) Neben den Einleitungsgebühren nach § 45 Abs. 1 und 4, wird für baulich genutzte Grundstücke, die 
an öffentliche Abwasseranlagen nach § 39 a) angeschlossen sind, eine Grundgebühr erhoben. Die 
Grundgebühr richtet sich nach der Nennweite des Wasserzählers. 
 
(2) Die Grundgebühr beträgt pro Wasserzähler und Monat: 
Qn 2,5 Durchflussmenge bis 2,5 m³/h                             5,11 €              
Qn 6,0 Durchflussmenge bis 6,0 m³/h                           12,26 € 
Qn 10  Durchflussmenge bis 10,0 m³/h                         20,44 € 
Qn 15  Durchflussmenge bis 15,0 m³/h                         30,66 € 
über 15,0 m³/h ………………………………………………………. 
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§ 47 Starkverschmutzerzuschläge 
 

Starkverschmutzerzuschläge werden nicht erhoben. Die Bestimmungen des § 6 bleiben unberührt. 
 

§ 48 Verschmutzungswerte 
 

Verschmutzungswerte werden nicht festgesetzt, da Starkverschmutzerzuschläge nicht erhoben werden. 
Die Bestimmungen des § 6 bleiben unberührt. 
 

§ 49 Entstehung und Fälligkeit der Gebührenschuld, Veranlagungszeitraum 
 
(1) Die Pflicht, Gebühren zu entrichten, entsteht jeweils zu Beginn des Kalenderjahres, frühestens 
jedoch mit der Inbetriebnahme der Grundstücksentwässerungsanlagen oder dem Beginn der 
tatsächlichen Nutzung. 
 
(2) Die Gebührenschuld entsteht in den Fällen des § 45 Abs. 2 bis 4 und 45a Abs. 1 nach erbrachter 
Leistung oder in den Fällen des § 45 Abs. 1 und § 46 Abs. 1 und 2 jeweils zum Ende eines 
Kalenderjahres für das jeweilige Kalenderjahr (Veranlagungszeitraum). 

(3) Die Abwassergebühren nach Absatz 2 sind zwei Wochen nach Bekanntgabe des Gebühren-
bescheids zur Zahlung fällig. 
 
(4) Bei Änderungen in der Person des Gebührenschuldners im Laufe des Veranlagungszeitraumes 
(Absatz 2) ist die Gemeinde auf Antrag der Gebührenschuldner berechtigt, die Abwassergebühren 
stichtagsbezogen festzusetzen, wobei für kalenderjährliche Gebühren für jeden angefangenen Monat, 
für den die Gebührenpflicht besteht, ein Zwölftel der Jahresgebühr berechnet wird. 
 

§ 50 Vorauszahlungen 
 
(1) Auf die voraussichtliche Gebührenschuld nach §§ 45 Abs. 1 und 4 sowie § 46 Abs. 2 sind 
Abschlagszahlungen zu leisten. Der Abschlag erfolgt zweimonatlich in 6 Vorauszahlungen, beginnend 
im März eines jeden Jahres.  
 
(2) Der Vorauszahlung ist jeweils ein Sechstel der Gebühr des Vorjahres zu Grunde zu legen; 
Änderungen der Gebührenhöhe sind dabei zu berücksichtigen. Fehlt eine Vorjahresabrechnung oder 
bezieht sich diese nicht auf ein volles Kalenderjahr, wird die voraussichtliche Gebühr geschätzt. 
 
  

6. Teil  -  Anzeigepflicht, Anordnungsbefugnis, Haftung, Ordnungswidrigkeiten 
 

§ 51 Anzeigepflichten 
 
(1) Binnen eines Monats haben der Grundstückseigentümer, der Erbbauberechtigte und der sonst 
dinglich zur baulichen Nutzung Berechtigte der Gemeinde anzuzeigen: 
1. den Erwerb oder die Veräußerung sowie jedwede Änderung der Eigentumsverhältnisse und 
sonstigen dinglichen Nutzungsverhältnisse eines an die öffentlichen Abwasseranlagen 
angeschlossenen Grundstücks; die Anzeigepflicht obliegt dem bisherigen und dem neuen Eigentümer 
bzw. dinglich Berechtigten, 
2. die bei In-Kraft-Treten dieser Satzung vorhandenen abflusslosen Gruben und Kleinkläranlagen mit 
Typ, Baujahr und Größe des Faul- bzw. Sammelraumes, soweit dies noch nicht geschehen ist. 
3. Änderungen des Anschlusses oder der Benutzung der öffentlichen Abwasseranlagen, 
4. die Änderung der Postanschrift des Gebührenschuldners, 
5. die Umbindung eines bisher an eine Kleinkläranlage, Gruppenkleinkläranlage oder abflusslose Grube 
angeschlossenen Grundstücks an die öffentlichen Abwasseranlagen der Gemeinde, 
6. die Erweiterung oder Änderung der Nutzung des Grundstücks oder der 
Grundstücksentwässerungsanlagen, soweit sich dadurch die Bemessung oder Erhebung von Gebühren 
oder Beiträgen ändert oder ändern kann. 
 
(2) Binnen eines Monats nach Ablauf des Veranlagungszeitraums hat der Gebührenpflichtige der 
Gemeinde anzuzeigen: 
1. die Menge des Wasserverbrauchs aus einer nicht öffentlichen Wasserversorgungsanlage (§ 43), 
2. die Menge der Einleitungen aufgrund besonderer Genehmigungen (§ 7 Abs. 4) und 
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3. das auf dem Grundstück gesammelte und als Brauchwasser verwendete Niederschlagswasser (§ 42 
Abs. 1 Nr. 3). 
 
(3) Unverzüglich haben der Grundstückseigentümer und die sonst zur Nutzung eines Grundstücks oder 
einer Wohnung berechtigten Personen der Gemeinde mitzuteilen: 
1. Änderungen der Beschaffenheit, der Menge und des zeitlichen Anfalls des Abwassers, 
2. wenn gefährliche oder schädliche Stoffe in die öffentlichen Abwasseranlagen gelangen oder damit 
zu rechnen ist, 
3. den sofortigen Entleerungsbedarf von abflusslosen Gruben und Kleinkläranlagen (insbesondere bei 
Störungen etc.), 
4. den Einbau von Messeinrichtungen, 
5. die beabsichtigte temporäre Entleerung in eine öffentliche Abwasseranlage gemäß § 42 Abs. 5. 
 
 (4) Wird eine Grundstücksentwässerungsanlage, auch nur vorübergehend, außer Betrieb gesetzt, hat 
der Grundstückseigentümer diese Absicht so frühzeitig mitzuteilen, dass der Anschlusskanal rechtzeitig 
verschlossen oder beseitigt werden kann. 
 
(5) Der Gebührenschuldner hat der Gemeinde auf Verlangen jede Auskunft zu erteilen, die für die Fest-
setzung und Erhebung von Gebühren erforderlich ist. Die Gemeinde ist zur Fristsetzung berechtigt. 
 

§ 52 Haftung der Gemeinde 
 
(1) Werden die öffentlichen Abwasseranlagen durch Betriebsstörungen, die die Gemeinde nicht zu 
vertreten hat, vorübergehend ganz oder teilweise außer Betrieb gesetzt oder treten Mängel oder 
Schäden auf, die durch Rückstau infolge von Naturereignissen, wie Hochwasser, Starkregen oder 
Schneeschmelze oder durch Hemmungen im Abwasserablauf verursacht sind, so erwächst daraus kein 
Anspruch auf Schadenersatz. Ein Anspruch auf Ermäßigung oder auf Erlass von Beiträgen oder 
Gebühren entsteht in keinem Fall. 
 
(2) Die Verpflichtung des Grundstückseigentümers zur Sicherung gegen Rückstau (§ 17) bleibt 
unberührt. 
 
(3) Im Übrigen haftet die Gemeinde nur für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit. 
 
(4) Eine Haftung nach den Vorschriften des Haftpflichtgesetzes bzw. des Gesetzes über die Vermeidung 
und Sanierung von Umweltschäden (Umweltschadensgesetz) bleibt unberührt. 
 

§ 53 Anordnungsbefugnis, Haftung der Benutzer 
 

(1) Die Gemeinde kann nach pflichtgemäßem Ermessen die notwendigen Maßnahmen im Einzelfall 
anordnen, um rechtswidrige Zustände zu beseitigen, die unter Verstoß gegen Bestimmungen dieser 
Satzung herbeigeführt worden oder entstanden sind. Sie kann insbesondere Maßnahmen anordnen, 
um drohende Beeinträchtigungen öffentlicher Abwasseranlagen zu verhindern und um deren 
Funktionsfähigkeit aufrecht zu erhalten. Dies gilt ebenso für Maßnahmen um eingetretene 
Beeinträchtigungen zu minimieren und zu beenden, sowie um die Funktionsfähigkeit der 
Abwasseranlagen wiederherzustellen. Für die Erzwingung einer nach dieser Satzung vorgeschriebenen 
Handlung, Duldung oder Unterlas-sung gelten die Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes 
für den Freistaat Sachsen (SächsVwVG). 
 
(2) Der Grundstückseigentümer und die sonstigen Benutzer haften für schuldhaft verursachte Schäden, 
die infolge einer unsachgemäßen oder den Bestimmungen dieser Satzung widersprechenden 
Benutzung oder infolge eines mangelhaften Zustands der Grundstücksentwässerungsanlagen 
entstehen. Sie haben die Gemeinde von Ersatzansprüchen Dritter freizustellen, die wegen solcher 
Schäden geltend gemacht werden. Gehen derartige Schäden auf mehrere 
Grundstücksentwässerungsanlagen zurück, so haften deren Eigentümer oder Benutzer als 
Gesamtschuldner. 
 

§ 54 Ordnungswidrigkeiten 
 

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 124 Abs. 1 SächsGemO handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 
1.    entgegen § 3 Abs. 1 das Abwasser nicht der Gemeinde überlässt, 
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2.    entgegen § 6 Abs. 1 bis 3 von der Einleitung ausgeschlossene Abwässer oder Stoffe in die 
öffentlichen Abwasseranlagen einleitet oder die vorgeschriebenen Grenzwerte für einleitbares 
Abwasser nicht einhält, 
3.    entgegen § 7 Abs. 1 Abwasser ohne Behandlung oder Speicherung in öffentliche Abwasser-
anlagen einleitet, 
4.    entgegen § 7 Abs. 3 fäkalienhaltiges Abwasser ohne ausreichende Behandlung in öffentliche 
Abwasseranlagen einleitet, die nicht an ein öffentliches Klärwerk angeschlossen sind,  
5.    entgegen § 7 Abs. 4 und 8 sonstiges Wasser oder Abwasser, das der Beseitigungspflicht nicht 
unterliegt, ohne besondere Zustimmung oder Genehmigung der Gemeinde in öffentliche 
Abwasseranlagen einleitet, 
6.    entgegen § 12 Abs. 1 einen vorläufigen oder vorübergehenden Anschluss nicht von der Gemeinde 
herstellen lässt, 
7.    entgegen § 13 Abs. 1 einen Anschluss an die öffentlichen Abwasseranlagen ohne schriftliche 
Genehmigung der Gemeinde herstellt, benutzt oder ändert, 
8.    die Grundstücksentwässerungsanlage nicht nach den Vorschriften des § 14 und § 15 Abs. 3 Satz 2 
und 3 herstellt, 
9.    die Verbindung der Grundstücksentwässerungsanlage mit der öffentlichen Abwasseranlage nicht 
nach § 15 Abs. 3 Satz 1 im Einvernehmen mit der Gemeinde herstellt, 
10.   entgegen § 16 Abs. 1 die notwendige Entleerung und Reinigung der Abscheider nicht rechtzeitig 
vornimmt, Betriebstagebuch, Wartungs- und Entsorgungsnachweise nicht oder nicht rechtzeitig oder 
voll-ständig vorlegt, 
11.   entgegen § 16 Abs. 3 Zerkleinerungsgeräte oder ähnliche Geräte an eine Grundstücks-
entwässerungsanlage anschließt, 
12.   entgegen § 18 Abs. 1 die Grundstücksentwässerungsanlage vor Abnahme in Betrieb nimmt, 
 
(2) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 in Verbindung mit § 17 Absätze 1 und 2 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten (OWiG) können mit Geldbuße in Höhe von 5 bis 1.000 € geahndet werden. 
 
(2) Ordnungswidrig im Sinne von § 6 Abs. 2 Nr. 2 SächsKAG handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig 
seinen Anzeigepflichten nach § 51 nicht richtig oder nicht rechtzeitig nachkommt. 
Ordnungswidrigkeiten nach § 6 Abs. 2 Nr. 2 SächsKAG können mit einer Geldbuße in Höhe bis zu 
10.000 € geahndet werden. 
 
(3) Ordnungswidrig nach § 135 Abs. 1 Nr. 14 und 22 SächsWG, in Verbindung mit der auf Grund von § 
65 SächsWG erlassenen KKA-VO handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig,  
1. entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 und 2 KKA-VO die Baufertigstellung nicht, nicht richtig, nicht vollständig 
oder nicht rechtzeitig anzeigt,  
2. entgegen § 4 Abs. 2 oder 3 KKA-VO die Eigenkontrolle oder Wartung nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht rechtzeitig durchführt oder durchführen lässt,  
3. entgegen § 4 Abs. 4 KKA-VO ein Betriebsbuch nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig anlegt, führt, vorlegt oder übergibt.  
Diese Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße bis zu 10.000 € geahndet werden. 
 
(4) Die Vorschriften des Sächsischen Verwaltungsvollstreckungsgesetzes (SächsVwVG) bleiben 
unberührt. 
  
 

7. Teil  -  Übergangs- und Schlussbestimmungen 
 

§ 55 Unklare Rechtsverhältnisse 
 
Bei Grundstücken, die im Grundbuch noch als Eigentum des Volkes eingetragen sind, tritt an die Stelle 
des Grundstückseigentümers nach den Vorschriften dieser Satzung der Verfügungsberechtigte im 
Sinne von § 8 Abs. 1 des Gesetzes über die Feststellung der Zuordnung von ehemals volkseigenem 
Vermögen (Vermögenszuordnungsgesetz - VZOG) in der Fassung der Bekannt-machung vom 29. 03. 
1994 (BGBl. I, S. 709), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. 10. 2003 (BGBl. I S. 2081), in der jeweils 
geltenden Fassung.  
 

§ 56 In-Kraft-Treten 
 

(1) Soweit Abgabenansprüche nach dem bisherigen Satzungsrecht auf Grund des SächsKAG oder des 
Vorschaltgesetzes Kommunalfinanzen bereits entstanden sind, gelten anstelle dieser Satzung, die 



 

 

23 

Satzungsbestimmungen, die im Zeitpunkt des Entstehens der Abgabenschuld gegolten haben. 
Abweichend davon entsteht der weitere Beitrag nach § 39a mit dem Inkrafttreten dieser Satzung für alle 
Grundstücke, für die bis zum 30. Juni 2022 bereits eine Beitragsschuld entstanden ist. Für Grundstücke, 
für die ab dem Inkrafttreten dieser Satzung eine Beitragsschuld erstmals entsteht, entsteht nur der 
Beitrag nach § 33 der Satzung. 
 
(2) Diese Satzung tritt nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung am 1. Juli 2022 in Kraft.. 
 
Klipphausen, ……………….. 
  
 
 
 
Mirko Knöfel 
Bürgermeister 
 
 
 
Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO): 
Nach § 4 Abs. 4 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften der SächsGemO zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als 
von Anfang an gültig zustande gekommen.  
Dies gilt nicht, wenn 
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind, 
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit 
widersprochen hat, 
4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist 
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder 
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des 
Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. 
Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der 
in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. 



Gemeinde Klipphausen 
Landkreis Meißen 
 
 
Beschlussvorlage  
für die Sitzung des Gemeinderates am 10. Mai 2022 
 

Beschlussvorlage Nr. 05-95/2022 
Anlagen 1 
Amt Bauabteilung 

 
Beratungsfolge Status Sitzungstermin 
Gemeinderat Öffentliche Beschlussfassung 10.05.2022 

 
Beratung und Beschlussfassung über die Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen 
zum 2. Entwurf der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung „Südlicher Ortsrand Constap-
pel“ (Abwägungsbeschluss) 
 
Beratungsgegenstand:   
Der 2. Entwurf der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung „Südlicher Ortsrand Constappel“, in 
der Fassung vom 07.12.2021, hat in der Zeit vom 08.03.2022 bis 07.04.2022 öffentlich ausgele-
gen. Die von der geänderten Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange wurden mit E-Mail vom 01.03.2022 beteiligt. Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung 
sind keine Stellungnahmen eingegangen. Für die im Rahmen der Träger- und Behördenbeteili-
gung eingegangen Stellungnahmen hat das Planungsbüro Schubert in Abstimmung mit der Ge-
meindeverwaltung die Abwägungsvorschläge erarbeitet (siehe Anlage).  
 
Beschlussvorschlag:   
Der Gemeinderat Klipphausen beschließt, dass die im Rahmen der Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der öffentlichen Auslegung zum 2. Entwurf der 
Klarstellungs- und Ergänzungssatzung „Südlicher Ortsrand Constappel“ eingegangenen Hin-
weise, Anregungen und Bedenken entsprechend der Anlage 1 berücksichtigt bzw. zurückgewie-
sen werden. 
 
Beschluss Nr.: 05-95/2022 
  
Abstimmungsergebnis:  
Anzahl der Mitglieder des GR: 22 
Anwesend:  
Ja-Stimmen:  
Nein-Stimmen:  
Stimmenthaltungen:  

 
Klipphausen,  
 
 
 
Mirko Knöfel       - Siegel - 
Bürgermeister 
 
 
 



 
 
Veröffentlichung:  Verteiler: 
Amtsblatt  Gemeinderäte 
  Gemeindeverwaltung 
  Rechtsaufsichtsbehörde 
  Amtsblatt 
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Übersicht der zum Planentwurf in der 2. Fassung vom 07.12.2021 gemäß § 4 Abs. 2 BauGB beteiligten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

Nr. Behörde Anschrift Beteiligungsschreiben Antwortschreiben 

Behörden / TÖB 

1 Landratsamt Meißen, Amt für Forst und Kreisentwicklung Postfach 10 01 52, 01651 Meißen 01.03.2022 11.04.2022 

2 Landesamt für Denkmalpflege Sachsen Schlossplatz 1, 01067 Dresden 01.03.2022 

Anerkannte Naturschutzvereinigungen  

3 Naturschutzbund Deutschlands (NABU) Löbauer Straße 68, 04347 Leipzig 01.03.2022 

4 Landesverein Sächsischer Heimatschutz e.V. Wilsdruffer Straße 11/13, 01067 Dresden 01.03.2022 

5 Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Städtelner Straße 54, 04416 Markkleeberg 01.03.2022 

6 Landesverband Sächsischer Angler e.V. Rennersdorfer Straße 1, 01157 Dresden 01.03.2022 

7 Landesjagdverband Sachsen e.V. Cunnersdorfer Straße 25, 01189 Dresden 01.03.2022 

8 Grüne Liga Sachsen e.V. Schützenplatz 14, 01067 Dresden 01.03.2022 

9 Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) Straße der Nationen 122, 09111 Chemnitz 01.03.2022 28.03.2022 

10 Naturschutzverband Sachsen e.V. (NaSa) Gahlenzer Straße 2, 09569 Oederan 01.03.2022 

Übersicht der zum Planentwurf in der 2. Fassung vom 07.12.2021 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB eingegangenen Schreiben der Öffentlichkeit 
- 

Übersicht aller nicht eingegangenen Stellungnahmen 
2 Landesamt für Denkmalpflege Sachsen 
3 Naturschutzbund Deutschlands (NABU) 
4 Landesverein Sächsischer Heimatschutz e.V. 
5 Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 
6 Landesverband Sächsischer Angler e.V. 
7 Landesjagdverband Sachsen e.V. 
8 Grüne Liga Sachsen e.V. 
10 Naturschutzverband Sachsen e.V. (NaSa) 

Keine Hinweise, Bedenken und Anregungen hatten folgende Behörden / Träger öffentlicher Belange 
-
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Lfd.Nr  Einwender Bedenken/Hinweise Abwägungsvorschlag 
Änderung in 
der Planfas-

sung 

Eingegangene Hinweise, Bedenken und Anregungen  ja nein 

1 LRA Meißen 

Stellungnahme 
vom 11.04.2022 

Zu dem geänderten Satzungsentwurf bestehen durch die be-
troffenen Fachbereiche der Landkreisverwaltung (Gebietliche Pla-
nung, Abfall und Bodenschutz, Natur- und Immissionsschutz, 
Baurecht und Denkmalschutz) keine Einwände. Die Hinweise und 
Forderungen aus der Stellungnahme vom 08.09.2021 wurden be-
rücksichtigt. 

Kenntnisnahme X 

1.1 Belange Wasser  Forderungen zu Maßnahmen gegen die Erosionsgefährdung : 
Maßnahmen gegen die Erosionsgefährdung durch wild abfließen-
des Wasser sind von der Gemeinde als Träger durchzuführen so-
wie dauerhaft zu erhalten und zu sichern. Maßnahmen als Ob-
jektschutz werden abgelehnt. 

Kenntnisnahme 
Der Hinweis zur Erosionsgefährdung erfolgte durch das LRA Meißen, Be-
lang Abfall/ Altlasten/ Boden, und wurde redaktionell zur Bauherrninforma-
tion aufgenommen.  
Die Gemeinde Klipphausen ist sich ihrer Aufgabe zur Umsetzung von Maß-
nahmen gegen die Erosionsgefährdung bewusst. Diese erfolgen außerhalb 
des Bauleitplanverfahrens. Zusätzliche Maßnahmen gegen Erosionsge-
fährdung durch einzelne Bauherrn stehen dem nicht entgegen.  

X 

1.2 Belange Natur-
sch utz 

Zur Umsetzung der Satzung in der 2. Fassung bestehen keine 
naturschutzrechtlichen Bedenken. 
Die naturschutzrechtliche Ausnahme von den Biotopschutzbe-
stimmungen ist bereits mit bestandkräftigem Bescheid vom 04. 
Januar 2022 (AZ: 364.35-522/2020-1846/2020-53478/2021) ge-
genüber der Gemeinde Klipphausen erteilt worden.  

Kenntnisnahme X 

8 BUND 

Stellungnahme 
vom 28.03.2022 

Das Vorhaben wird in der derzeitigen Fassung abgelehnt. 

Zwar betrachten wir die vorgesehene Ausgleichsmaßnahme (Er-
weiterung einer bestehenden Streuobstwiese um 30 Bäume) als 
grundsätzlich passend, allerdings wird bzgl. des Artenschutzes 
nicht auf den räumlichen Zusammenhang geachtet. Eingriffs- und 
Ausgleichsfläche liegen rund 1,5 km auseinander.  
„Im räumlichen Zusammenhang" heißt, dass die gemeinten (Aus-
gleichs)Flächen in einer engen funktionalen Beziehung zur be-
troffenen Lebensstätte stehen und entsprechend dem artspezifi-
schen Aktionsradius erreichbar sind. 
Ob dies bei 1,5 km noch der Fall ist, lässt sich schwer feststellen, 
denn eine Arterhebung hat nicht stattgefunden. Besonders stand-

Keine Berücksichtigung 
In Abstimmung mit UNB wurde sich nach der Vor-Ort-Begehung auf das re-
levante Artenspektrum (Fledermäuse, Eremit, europäische Vogelarten) ge-
einigt, auf Kartierungen wurde verzichtet.  

Die Wahrung der ökologischen Funktion der von dem Eingriff betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang wurde im 
Zuge der artenschutzrechtlichen Beurteilung berücksichtigt. Bei der Beur-
teilung wird ausdrücklich auf die anerkannte Literatur von Runge et al ver-
wiesen, wonach für ubiquitäre Vogelarten davon ausgegangen wird, „dass 
die im Rahmen der Eingriffsregelung erforderlichen Kompensationsmaß-
nahmen zur Bewahrung des Status-quo von Natur und Landschaft ausrei-
chend sind, um die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang zu erhalten. 

X 
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Lfd.Nr  Einwender Bedenken/Hinweise Abwägungsvorschlag 
Änderung in 
der Planfas-

sung 

Eingegangene Hinweise, Bedenken und Anregungen  ja nein 

orttreue Arten haben einen Aktionsradius von nur wenigen hun-
dert Metern. Diesen kommt die geplante Maßnahme im Zweifel 
also nicht zugute.  

Der räumliche Zusammenhang ist für diese Arten so weit zu fassen, dass 
bis zur vollen Wirksamkeit der Kompensationsmaßnahmen möglicherweise 
auftretende, vorübergehende Verluste an Brutrevieren nicht zu einer Ein-
schränkung der ökologischen Funktion im räumlichen Zusammenhang füh-
ren.“ 
Für Fledermäuse, Höhlenbrüter und den Eremiten legt die Satzung fest, 
dass vor der Fällung von Bäumen ein Gutachter diese auf das Vorkommen 
von Fledermausquartieren, Bruthöhlen und das Vorkommen des Eremiten 
zu kontrollieren hat. Im Fall des Vorhandenseins von Fledermäusen/Brut-
höhlen/Eremiten muss mit der zuständigen Naturschutzbehörde die weitere 
Vorgehensweise abgestimmt werden. Dazu gehört auch, dass die Lage der 
künstlichen Ersatzquartiere/Bruthöhlen so gewählt wird bzw. das Umsetzen 
der Eremitenstämme so erfolgt, dass der räumliche Zusammenhang ge-
wahrt wird. 

Weiterhin ist aus den zur Verfügung gestellten Unterlagen nicht 
ersichtlich, wie viele Bäume durch Fällung betroffen sind. Zum 
Zustand und Alter war entsprechend auch wenig Information ge-
geben. Für eine objektive Einschätzung sind diese Inhalte jedoch 
relevant. 

Der Ausgleich wurde unter der Annahme bilanziert, dass alle Gehölze ge-
fällt werden. Der Erhalt möglichst vieler Gehölze im Rahmen der konkreten 
Bauplanung ist jedoch ein Anliegen des Eigentümers.   

Da das Planungsgebiet durch Wasserabfluss erosionsgefährdet 
ist, sollten Schutzmaßnahmen wie Anpflanzungen und das Ver-
bot von sog. Stein-/Schottergärten zwingend vorgeschrieben wer-
den. 

Der Hinweis zur Erosionsgefährdung erfolgte bereits durch das LRA Mei-
ßen, Belang Abfall/ Altlasten/ Boden und Belang Wasser und wurde redak-
tionell zur Bauherrninformation aufgenommen.  
Gemäß den Erosionsgefährdungskarten des Sächsischen Landesamtes für 
Umwelt, Landwirtschaft und Geologie befindet sich das Planungsgebiet in 
einem erosionsgefährdeten Bereich durch wild abfließendes Wasser. 
Erosionsschäden könnend durch entsprechende Schutzmaßnahmen, wie 
z.B. das Anlegen einer Hecke, vermieden werden. Dies ist als Hinweis be-
reits in der Satzung enthalten.



Gemeinde Klipphausen 
Landkreis Meißen 
 
 
Beschlussvorlage  
für die Sitzung des Gemeinderates am 10. Mai 2022 
 

Beschlussvorlage Nr. 05-96/2022 
Anlagen 1 
Amt Bauabteilung 

 
Beratungsfolge Status Sitzungstermin 
Gemeinderat Öffentliche Beschlussfassung 10.05.2022 

 
Beratung und Beschlussfassung über die Klarstellungs- und Ergänzungssatzung „Südlicher 
Ortsrand Constappel“ (Satzungsbeschluss) 
 
Beratungsgegenstand:   
Die Klarstellungs- und Ergänzungssatzung „Südlicher Ortsrand Constappel“ in der Fassung vom 
07.12.2021 liegt zur Beratung und Beschlussfassung vor (siehe Anlage). Die zum 2. Entwurf der 
Klarstellungs- und Ergänzungssatzung vorgebrachten Einwände und Bedenken wurden abgewo-
gen (Beschluss Nr. 05-95/2022). 
 
Beschlussvorschlag:   
1. Der Gemeinderat der Gemeinde Klipphausen beschließt aufgrund § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und 

Nr. 3 Baugesetzbuch die Klarstellungs- und Ergänzungssatzung „Südlicher Ortsrand Constap-
pel“ bestehend aus Planzeichnung und textlichen Festsetzungen, in der Fassung vom 
07.12.2021. Gleichzeitig wird die Begründung zur Satzung gebilligt.  

2. Der Beschluss der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung „Südlicher Ortsrand Constappel“ 
ist ortsüblich bekannt zu machen. Die Klarstellungs- und Ergänzungssatzung tritt mit der Be-
kanntmachung in Kraft. 

 
Beschluss Nr.: 05-96/2022 
  
Abstimmungsergebnis:  
Anzahl der Mitglieder des GR: 22 
Anwesend:  
Ja-Stimmen:  
Nein-Stimmen:  
Stimmenthaltungen:  

 
Klipphausen,  
 
Mirko Knöfel       - Siegel - 
Bürgermeister 
 
Veröffentlichung:  Verteiler: 
Amtsblatt  Gemeinderäte 
  Gemeindeverwaltung 
  Rechtsaufsichtsbehörde 
  Amtsblatt 
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GEMEINDE KLIPPHAUSEN 
 
KLARSTELLUNGS- UND ERGÄNZUNGSSATZUNG  
„SÜDLICHER ORTSRAND CONSTAPPEL“  
 
Die Gemeinde Klipphausen erlässt aufgrund des § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und 3 sowie Abs. 5 des Bauge-
setzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt 
durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBl. I S. 4147) geändert worden ist, und der 
Sächsische Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. 
S. 62), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Dezember 2020 (SächsGVBl. S. 722) geändert 
worden ist, folgende Klarstellungs- und Ergänzungsatzung: 
 
§ 1  Geltungsbereich  

Diese Ergänzungssatzung gilt für die Flurstücke 63h, 63/2 sowie für einen Teilbereich des Flur-
stückes 63o der Gemarkung Constappel. Die Klarstellungssatzung gilt für den südlichen Orts-
rand der Gemarkung Constappel, um Unklarheiten bei der Abgrenzung zwischen Innen- und 
Außenbereich zu beseitigen. Die Grenzen für die jeweiligen Geltungsbereiche dieser Klarstel-
lungs- und Ergänzungssatzung werden gemäß den im beigefügten Lageplan (Lageplan zum 
Aufstellungsbeschluss, M 1:1.500) ersichtlichen Darstellungen festgelegt. Der Lageplan ist Be-
standteil dieser Satzung. 

 
§ 2  Planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben, Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 BauGB 

Innerhalb der in § 1 festgelegten Grenzen der Ergänzungssatzung richtet sich die planungs-
rechtliche Zulässigkeit von Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nach § 34 BauGB. 
 

§ 3 Flächen für externe Ausgleichsmaßnahmen nach § 1a Abs. 3 BauGB 
 

Ergänzung einer vorhandenen Streuobstwiese auf dem Flurstück 1 der Gemarkung 
Hartha mit der Anpflanzung von 30 Obstbäumen 
Für den erforderlichen naturschutzfachlichen Ausgleich ist außerhalb des Geltungsbereiches 
auf dem Flurstück 1 der Gemarkung Hartha eine vorhandene Streuobstwiese zu ergänzen. 
Dazu sind auf der Fläche 30 hochstämmige Obstbäume regionaltypischer Sorten in Abstim-
mung mit dem Eigentümer der Fläche und der Unteren Naturschutzbehörde zu pflanzen (Min-
destqualität: Hochstamm; Kronenansatz ab 1,8 m; StU >7 cm) und einer fachgerechten 5-jähri-
gen Fertigstellungs- und Entwicklungspflege zu unterziehen. Der Mindestabstand der Bäume 
untereinander sowie zwischen den bestehenden Bäumen soll 10 m betragen.  
Die Fläche ist dauerhaft extensiv als Streuobstwiese zu bewirtschaften (extensive Beweidung). 
Die Neupflanzungen sind durch die Anlage eines Dreibocks für Weideflächen nach Anleitung 
von Thomas Lochschmidt vor Einwirkungen durch die Weidetiere zu schützen. Außerdem ist 
ein Schutz des Stammes gegen Rindenbrand sowie ein Verbiß- und, wenn erforderlich, ein 
Wühlmausschutz aus unverzinktem Draht vorzusehen. Abgängige, im Zuge des Satzungsver-
fahrens gepflanzte Obstbäume sind durch Neupflanzung zu ersetzen. Dies gilt für 10 Jahre nach 
Erstpflanzung.  
Die Pflanzmaßnahme ist als Herbstpflanzung durchzuführen. Die Umsetzung der Ausgleichs-
maßnahme hat in der auf die Fällung folgende Pflanzperiode zu erfolgen. Die Fertigstellung der 
Ausgleichsmaßnahme ist der unteren Naturschutzbehörde innerhalb von 2 Wochen anzuzei-
gen.  
Für die Ausgleichsfläche auf dem Flurstück 1 Gemarkung Harta wurde eine beschränkt persön-
liche Dienstbarkeit zugunsten der Gemeinde Klipphausen für die Pflanzung von 30 hochstäm-
migen Obstbäumen im Grundbuch eingetragen. 

 
§ 4 In-Kraft-Treten 

Die Klarstellungs- und Ergänzungssatzung tritt nach § 34 Abs. 5 Satz 4 BauGB i.V.m. § 10 Abs. 
3 BauGB mit der Bekanntmachung in Kraft. 



Hinweise / Bauherreninformation 
Fällzeitenregelung  
Die Fällung und Rodung von Bäumen und Sträuchern ist in Anlehnung an § 39 BNatSchG in 
der Zeit zwischen 1. Oktober und 28. Februar durchzuführen. Damit wird vermieden, dass Vögel 
während der Fortpflanzungszeit getötet, verletzt oder erheblich gestört werden bzw. Gelege/ 
Eier zerstört werden. 
 
Kontrolle der zu fällenden Bäume und Begleitung der Fällarbeiten durch einen 
Fachgutachter 
Vor der Fällung sind die zu fällenden Bäume durch einen von der unteren Naturschutzbehörde 
autorisierten Fachgutachter auf mögliche Fledermausquartiere (Spalten und Höhlen), Bruthöhlen 
und das Vorkommen von xylobionten Käferarten (Eremit) zu kontrollieren.  
Im Fall des Vorhandenseins von besetzen Fledermausquartieren oder einer Eremitenbrutstätte 
muss mit der zuständigen Naturschutzbehörde die weitere Vorgehensweise (z. B. Bergung der 
Fledermäuse und Überwinterung in geeigneten Räumen bzw. Bergung der Stammabschnitte mit 
Entwicklungsstadien des Eremiten und Aufstellen in geeigneten Gehölzbeständen) abgestimmt 
werden.  
Die Fällarbeiten von Bäumen mit Höhlen, Spaltenquartierpotenzial und Verdacht auf 
Eremitenvorkommen sind unter fachlicher Anleitung und Begleitung des Fachgutachters 
durchzuführen. 
Die Baumkontrolle ist unter Angabe der verloren gehenden Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
gegenüber der unteren Naturschutzbehörde schriftlich zu dokumentieren und innerhalb von 2 Wo-
chen nach Fällung der unteren Naturschutzbehörde vorzulegen. 
 
Anbringen von künstlichen Fledermausquartieren und Nistkästen 
Bei Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten sind künstliche Fledermausquartiere und Nist-
kästen für Höhlenbrüter an geeigneten Altbäumen oder Gebäuden im Umfeld des Satzungsge-
bietes anzubringen. Art, Anzahl und Standort der anzubringenden künstlichen Fledermausquar-
tiere und Nistkästen sind mit der Naturschutzbehörde abzustimmen. 
Das Anbringen der künstlichen Fledermausquartiere und Nistkästen hat spätestens vor Beginn 
der nächsten Brutperiode (vor dem 01.März) zu erfolgen. Die Funktion der künstlichen Fleder-
mausquartiere und Nistkästen ist dauerhaft zu gewährleisten. 
 
Erosionsgefährdung 
Gemäß den Erosionsgefährdungskarten des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirt-
schaft und Geologie befindet sich das Planungsgebiet in einem erosionsgefährdeten Bereich 
durch wild abfließendes Wasser. Erosionsschäden könnend durch entsprechende Schutzmaß-
nahmen, wie z.B. das Anlegen einer Hecke, vermieden werden. 
 
Löschwasser 
Es muss eine Löschwassermenge von mindestens 48 m³/h für die Dauer von 2 Stunden vorhan-
den sein. Die Löschwasserentnahmestelle muss für jedes Gebäude in max. 300 m erreichbar 
sein. Die Abstände der Hydranten dürfen untereinander 120 m nicht überschreiten. 
 
Feuerwehr 
Die Flächen für die Feuerwehr (Zufahrten, Aufstell- und Bewegungsflächen) müssen der DIN 
14090 entsprechen. Die Flächen sind für eine Achslast von mindestens auszulegen. Die für die 
Feuerwehr benötigten Flächen dürfen in ihrer Breite, z.B. durch parkende Autos, nicht einge-
schränkt werden. 
 
 
 
 
 



Archäologie 
Vor Beginn von Bodeneingriffen im Rahmen von Erschließungs- und Bauarbeiten muss im von 
der Bautätigkeit betroffenen Areal durch das Landesamt für Archäologie eine archäologische Gra-
bung durchgeführt werden. Auftretende Befunde sind sachgerecht auszugraben und zu dokumen-
tieren. 
 
Denkmalschutz 
Aufgrund der räumlichen Nähe und unmittelbaren optischen Wirkung mit den unter Denkmal-
schutz stehenden Gebäuden hat sich die Gestaltung des Neubaus in Kubatur, Materialität und 
Farbigkeit der traditionellen Bauweise einzufügen. 
Im Rahmen des Bauantragsverfahren / denkmalschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens sind 
durch die verfahrensrechtlich zuständige Genehmigungsbehörde aus den o.g. Gründen des Um-
gebungsschutzes für die Kulturdenkmale Auflagen hinsichtlich des Erscheinungsbildes des Neu-
baus zu erwarten gemäß §12 SächsDSchG. 
 
Radonschutz 
Gegenwärtig liegen keine Anhaltspunkte über radiologisch relevante Hinterlassenschaften für 
das Plangebiet vor. Das Strahlenschutzgesetz und die novellierte Strahlenschutzverordnung 
(§§ 121 – 132 StrSchG / §§ 153 - 158 StrSchV) regeln die Anforderungen an den Schutz vor 
Radon. Im Rahmen weiterer Bauplanungen sind Anforderungen zum Radonschutz nach §§ 121 
– 132 StrSchG und §§ 153 – 158 StrSchV zu beachten. 
 
Telekom 
Im Planbereich (Flst. 63h, 63/2, 63o) befindet sich zurzeit nur eine oberirdische Telekommunika-
tionslinie der Telekom. Auf diese Anlage muss Rücksicht genommen werden. Der ungestörte Be-
trieb der Telekommunikationslinie muss weiterhin gewährleistet werden. Änderungen an dieser 
Linie können kommen. Bei der Einplanung neu zu pflanzenden Bäumen im Bereich der öffentli-
chen Flächen sind die einschlägigen Normen und Richtlinien ausreichend zu berücksichtigen. 
 
Tyczka Energie 
In der Hohlen Gasse aus der Wildberger Allee kommend bis Höhe Flst. 63/2 liegt Flüssiggas im 
öffentlichen Gasnetz vor. Anschlussmöglichkeiten sind gegeben. 
 
SachsenNetze 
In bzw. an dem Flurstück befinden sich Anlagen der SachsenNetze GmbH. Zu vorhandenen Mit-
tel- und Niederspannungsanlagen sind bezüglich geplanter Bauwerke bzw. Großgrünbepflanzun-
gen entsprechende Mindestabstände nach den geltenden Regeln der Technik einzuhalten. Vor-
handene Kabel dürfen nicht überbaut werden und müssen in jedem Fall zugänglich bleiben. Der 
Anschluss an das Versorgungsnetz ist möglich und entsprechend zu beantragen. 
 

 
 
 
Klipphausen, den … 
 
 
Der Bürgermeister 
  



GEMEINDE KLIPPHAUSEN 
 
KLARSTELLUNGS- UND ERGÄNZUNGSSATZUNG  
„SÜDLICHER ORTSRAND CONSTAPPEL“ 

 
BEGRÜNDUNG ERGÄNZUNGSSATZUNG  
 

1 Anlass für die Aufstellung der Ergänzungssatzung 
Anlass der Satzungsaufstellung ist die beabsichtigte Einbeziehung der an der Hohlen Gasse gelegenen 
ca. 0,23 ha großen Fläche bestehend aus den Flurstücken 63h und 63/2 sowie aus einem Teil des 
Flurstückes 63o der Gemarkung Constappel nach den Bestimmungen des BauGB in den unbeplanten 
Innenbereich der Ortslage Constappel.  
 

2 Ziel und Zweck der Ergänzungssatzung 
Ziel der Satzung ist es, die vorhandene Bebauung entlang der Wildberger Allee sowie der Hohlen Gasse 
durch Einbeziehung der Außenbereichsflächen in die im Zusammenhang bebaute Ortslage zu ergän-
zen. Durch die Ergänzung des unbeplanten Innenbereichs um diese Außenbereichsflurstücke wird die 
Abrundung des Ortsrandes in diesem Bereich bezweckt.  
 

 
Abbildung 1 Blick aus Süden von der Hohlen Gasse 

 
Mit der Satzung soll eine geordnete städtebauliche Entwicklung ermöglicht und Voraussetzungen für 
eine gestalterisch sinnvolle Ausprägung des Ortsrandes in diesem Bereich von Constappel geschaffen 
werden, um den Bauflächenbedarf in der Gemeinde Klipphausen zu decken. Ziel der Satzung ist es, 
das Baurecht für maximal zwei Hauptgebäude zu schaffen. 
 
3 Voraussetzung für die Erstellung der Ergänzungssatzung, bestehendes Pla-

nungsrecht 
Voraussetzung für die Aufstellung von Ergänzungssatzungen ist gemäß § 34 Abs. 5 Satz 1 BauGB, 
dass  

1. sie mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung vereinbar sind, 
2. die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeits-

prüfung nach Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landes-
recht unterliegen, nicht begründet wird und 

3. keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe b 
BauGB genannten Schutzgüter oder dafür bestehen, dass bei der Planung Pflichten zur Ver-
meidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind. 

 

Abbildung 2 Blick aus Osten Richtung Hohle Gasse 



3.1 Geordnete städtebauliche Entwicklung 
Die einbezogene Fläche ist städtebaulich durch die nördlich und westlich angrenzende Wohnbebauung 
des angrenzenden im Zusammenhang bebauten Teils der Ortslage Constappel geprägt (zweigeschos-
sige Ein- und Mehrfamilienhäuser). Zudem befindet sich auf der gegenüberliegenden westlichen Seite 
der Hohlen Gasse die St.-Nikolai-Kirche zu Constappel, diese steht unter Denkmalschutz. Der Bauge-
bietscharakter entspricht einem dörflichen Wohngebiet. Durch die Ergänzungssatzung sollen die Wohn-
bauflächen entlang der Wildberger Allee in die Hohle Gasse hinein fortgesetzt werden. 
 
Fast um die gesamte Ortslage 
Constappel herum erstreckt sich 
das Landschaftsschutzgebiet „Elbtal 
zwischen Dresden und Meißen mit 
linkselbischen Tälern und Spaarge-
birge“. Die betroffenen Flurstücke 
befinden sich nicht im Landschafts-
schutzgebiet. Die Flurstücke 63h 
sowie 63/2 sind als ein gesetzlich 
geschütztes Biotop der Typisierung 
„Streuobstwiese“ festgesetzt.  
 
Der rechtswirksame Flächennut-
zungsplan der Gemeinde Klipphau-
sen stellt das Satzungsgebiet als 
gemischte Baufläche dar.  
 
 
3.2 Erschließung 
Die Verkehrserschließung des Satzungsgebietes ist über die Hohle Gasse gesichert. Die Ver- und Ent-
sorgungsmedien (Schmutzwasser, Regenwasser, Trinkwasser,) liegen in der Hohlen Gasse an. Da die 
Hausanschlüsse vermutlich über Privatland geführt werden müssen, ist die Eintragung von Grund-
dienstbarkeiten notwendig. 
 
Die Löschwasserversorgung ist durch Unterflurhydranten und durch die offene Wasserentnahmestelle 
an der Wilden Sau gesichert. 
 
3.3 UVP-Pflicht 
Durch die Aufstellung der Satzung wird keine Zulässigkeit von UVP-pflichtigen Vorhaben begründet; da 
UVP-pflichtige Anlagen in Wohnbauflächen generell unzulässig sind. 
 
3.4 Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete  
Es bestehen keine Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung von FFH- oder Vogelschutzgebieten. Das 
nächstgelegene FFH-Gebiet befindet sich ca. 280 m südöstlich des Geltungsbereichs der Ergänzungs-
satzung (FFH-Gebiet Nr. 168 „Linkselbische Täler zwischen Dresden und Meißen“). Ebenfalls circa 
280 m südöstlich gelegen befindet sich ein Vogelschutzgebiet (Vogelschutzgebiet Nr. 27 „Linkselbische 
Bachtäler“). Aufgrund des Abstandes kann eine Betroffenheit beider Gebiete ausgeschlossen werden.  
 
3.5 Möglichkeit schwerer Unfälle nach § 50 Satz 1 Bundes-Immissionsschutzgesetz 
Es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begren-
zung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgeset-
zes zu beachten sind. Betriebsbereiche, die der Störfallverordnung unterliegen, sind im Umkreis von 
3 km um das Satzungsgebiet nicht vorhanden. 
 

Abbildung 3 Auszug FNP Klipphausen 



3.6 Fazit 
Die Voraussetzungen für die Erstellung einer Ergänzungssatzung nach § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB sind 
damit gegeben. 
 

4 Begründung der Festsetzungsinhalte  
Die Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles und der einbezo-
genen Ergänzungsfläche nach § 1 BauGB richtet sich grundsätzlich nach § 34 BauGB, d.h. es gilt das 
Einfügungsgebot des § 34 Abs. 1 BauGB, soweit in der Satzung selbst keine anderen Vorschriften 
enthalten sind.  
 
Auf die Ergänzungssatzung sind gemäß § 34 Abs. 5 Satz 2 ergänzend § 1a Absatz 3 und § 9 Absatz 
1a BauGB entsprechend anzuwenden. Demnach sind die Vermeidung und der Ausgleich voraussicht-
lich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit 
des Naturhaushalts entsprechend der Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz in der Ab-
wägung zu berücksichtigen. Der Ausgleich erfolgt im vorliegenden Fall durch eine Maßnahme außer-
halb des Geltungsbereichs der Ergänzungssatzung. Mit der Zuordnung von Ausgleichsflächen wird der 
Zusammenhang zwischen Eingriff und Ausgleich für die eingriffsverursachenden Baugrundstücke öf-
fentlich-rechtlich geregelt.  
 

5 Wesentliche Auswirkungen  
Das gesamte Satzungsgebiet liegt im planungsrechtlichen Außenbereich. Gemäß § 34 Abs. 4 BauGB 
in Verbindung mit § 1a Abs. 3 BauGB ist die Eingriffsregelung anzuwenden. 
  
Der Geltungsbereich der Ergänzungssatzung (ca. 0,23 ha) ist größtenteils als Streuobstwiese geprägt, 
die vereinzelt mit Laubgehölzen und einem Nadelgehölz durchsetzt ist. Die Bereiche innerhalb des Flur-
stücks 63o sind als Garten- und Grabeland einzuordnen. Der Biotopwert ist aufgrund des wertgebenden 
Altbaumbestandes als hochwertig einzustufen. Als Voraussetzung für die Entwicklung des Standortes 
ist somit eine Ausnahme von den Verboten gemäß § 30 BNatSchG erforderlich. Dieser Biotopausnah-
meantrag ist außerhalb des Ergänzungssatzungsverfahrens im Zuge des Bauantrags zu stellen. In Ab-
sprache mit der Unteren Naturschutzbehörde (Herr Klein am 15.04.21) wurde im Vorfeld die erfolgreiche 
Biotopausnahme in Aussicht gestellt, wenn die nachfolgend aufgeführten Kompensationsmaßnahmen 
erbracht werden.  
 
Der Verlust der betroffenen Biotoptypen sowie die Versiegelung von Böden stellen einen kompensati-
onspflichtigen Eingriff nach BNatSchG dar. Als Maßnahme zur Kompensation dieser Eingriffe wird in 
Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde (Herr Klein am 15.04.21) eine Streuobstwiese durch 
die Anpflanzung weiterer Obstbäume ergänzt. Die Ergänzung der bestehenden Streuobstwiese durch 
Anpflanzung von 30 Obstbäumen findet in der Gemarkung Hartha, Flurstück 1 statt.  
 
Die Lage der Kompensationsmaßnahme ist dem beigefügten Lageplan zu entnehmen. 
 
Der Pflanzabstand der Bäume untereinander sowie zu den bestehenden Obstbäumen soll in Abhängig-
keit der gewählten Sorten ca. 10 m betragen. Die genauen Standorte sind ebenso wie die zu pflanzen-
den Sorten der Obstbäume mit dem Eigentümer der Fläche und der Unteren Naturschutzbehörde ab-
zustimmen, ein Vorschlag seitens des Eigentümers liegt bezüglich der Sortenwahl bereits vor. Die Obst-
bäume sind in der Qualität Hochstamm, Kronenansatz ab 1,8 m und Stammumfang >7 cm zu pflanzen.  
 
Zur Sicherung der Umsetzung der Maßnahme wurde für die Ausgleichsfläche auf dem Flurstück 1 Ge-
markung Harta eine beschränkt persönliche Dienstbarkeit zugunsten der Gemeinde Klipphausen für die 
Pflanzung von 30 hochstämmigen Obstbäumen im Grundbuch eingetragen. 
 
Im Zuge der Eingriffsregelung ist im Bereich des Flurstücks 63o (276 m²) von keiner Funktionsminde-
rung auszugehen, da das bestehende Garten- und Grabeland auch weiterhin als solches genutzt wird. 



Auf den Flurstücken 63h und 63/2 hingegen findet durch die Errichtung von jeweils einem Einzelhaus 
und der damit verbundenen Flächenversiegelung eine deutliche Verminderung des Biotopwerts und der 
Lebensraumfunktionen der bestehenden Streuobstwiese statt. Insgesamt sind 2.033 m² betroffen. In 
Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde (Telefonat Herr Klein am 19.04.21) erfolgt die Kom-
pensation der Wertminderung durch die Anpflanzung von 30 Obstbäumen auf dem Flurstück 1 der Ge-
markung Hartha.  
 
Da für jeden neu gepflanzten Baum eine Flächenbedarf von 100 m ² (30 x 100 m2 = 3.000 m²) veran-
schlagt wird, können die entstehenden Beeinträchtigungen durch den Verlust von 2.033 m² Streuobst-
wiese durch die Maßnahme vollständig kompensiert werden. Die Maßnahme wird auf einer insgesamt 
mehr als 5.000 m² großen Fläche realisiert, auf der bereits einzelne Obstbäume vorhanden sind, die 
jedoch noch ausreichend Platz für die Ergänzung um 30 Obstbäume im Abstand von jeweils 10 m un-
tereinander bietet. Neben dem o.g. Biotopwert ist die Maßnahme darüber hinaus auch von funktionaler 
Bedeutung für den Boden, das Landschaftsbild und den Biotopverbund. 
 

6 Artenschutzrechtliche Beurteilung 
Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG in Verbindung mit § 44 Abs.5 BNatSchG sind bei Eingriffsvorhaben die 
europarechtlich geschützten Arten (Arten des Anhangs IV der FFH-Richtline sowie Europäische Vogel-
arten) hinsichtlich der nachfolgend aufgeführten Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG zu prüfen:  
 
Schädigungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG)  
- Verbot der Tötung und Verletzung von Tieren und ihren Entwicklungsformen 
- Verbot der Beschädigung / Zerstörung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Tieren 

 
Störungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG) 
- Verbot der erheblichen Störung von Tieren während Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-

terungs- und Wanderungszeiten.  
 
6.1 Wirkfaktoren des geplanten Vorhabens und Bezug zu den Verboten des § 44 BNatSchG 
Durch die Ergänzungssatzung sollen die Wohnbauflächen entlang des in der Ortslage von Constappel 
fortgesetzt werden und eine Abrundung des Ortsrandes erreicht werden. Ziel der Satzung ist es, das 
Baurecht für maximal zwei Hauptgebäude zu schaffen. Insgesamt werden ca. 2.300 m² Garten- und 
Grabeland sowie Streuobstwiese in die Ergänzungssatzung einbezogen. 
 
Die vom Vorhaben ausgehenden Wirkungen sind in nachfolgender Tabelle den Verbotstatbeständen 
zugeordnet.  
 

Tabelle 1: Zuordnung der Verbotstatbestände zu vorhabensbedingten Wirkfaktoren 

Verbotstatbestände vorhabensbedingte Wirkfaktoren 

Es ist verboten, wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten 
nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Ent-
wicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 
zerstören. (§ 44 Abs.1 Nr. 1) 

- Individuenverluste im Zuge der Baufeldfreimachung und 
des Baugeschehens (baubedingt) 

Es ist verboten, wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der 
europäischen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mau-
ser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine 
erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungs-
zustand der lokalen Population einer Art verschlechtert 1.  
(§ 44 Abs.1 Nr. 2) 

- temporäre Beunruhigungen durch optische Reize, Lärm, 
Erschütterung (bau- und betriebsbedingt) 

                                                      
1  Der Begriff der lokalen Population ist funktional zu verstehen. Hier kommt es auf diejenigen Habitate und Aktivitätsbereiche der Art an, 

die in einem für die Lebensansprüche und Lebensraumansprüche der Art ausreichenden räumlich-funktionalen Zusammenhang stehen. 



Verbotstatbestände vorhabensbedingte Wirkfaktoren 

Es ist verboten, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere 
der besonders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu be-
schädigen oder zu zerstören. (§ 44 Abs.1 Nr. 3) 

- Verlust / Funktionsverlust der Fortpflanzungs- oder Ru-
hestätten durch Flächeninanspruchnahme / Überbauung 
(bau- oder anlagebedingt) 

Es ist verboten, wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten 
oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre 
Standorte zu beschädigen oder zu zerstören (§ 44 Abs.1 Nr. 4) 

- Verlust von Standorten durch Flächeninanspruchnahme 
(bau- oder anlagebedingt) 

 
Relevant für Eingriffsvorhaben ist Abs. 5 des § 44 BNatSchG:  
(5) Für nach § 15 Absatz 1 unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in Natur und Landschaft, 
die nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 3 zugelassen oder von einer Behörde durchgeführt werden, sowie 
für Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1 gelten die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote 
nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5.  
 

Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische Vogelarten 
oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt 
sind, liegt ein Verstoß  gegen : 
 

1. das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1  nicht vor , wenn  die Beein-
trächtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko für Exemplare 

der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei Anwendung der gebo-

tenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden kann, 
 

2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, Beschä-
digung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor , wenn  
die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, die auf den 

Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschä-

digung oder Zerstörung und die Erhaltung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ru-

hestätten im räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Beeinträch-
tigungen unvermeidbar sind,  
 

3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor , wenn  die ökologische Funktion der von dem 

Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 

weiterhin erfüllt wird.  
 

Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgelegt werden. Für Stand-

orte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Arten 

gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend. Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei 

Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- 
und Vermarktungsverbote vor.  

 

6.2 Auswahl der relevanten Arten 
Die Prüfung wird anhand der potenziell in den vorliegenden Lebensraumstrukturen vorkommenden eu-
ropäisch geschützten Arten vorgenommen. Aufgrund der Lage des Plangebietes sowie der vorliegen-
den Standortverhältnisse und Biotopstrukturen können innerhalb des Plangebietes streng geschützte 
und in Anhang IV der FFH-Richtlinie gelistete Fledermäuse, der Eremit (Osmoderma eremita) sowie 
europäische Vogelarten vorkommen. 
 
Für diese Arten ist eine Prüfung auf das Vorliegen der Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG durch-
zuführen. Die Prüfung kann durch Beantwortung folgender Fragestellungen verallgemeinert werden: 
- Werden Tiere unvermeidbar gefangen, getötet bzw. verletzt bzw. deren Entwicklungsformen aus 

der Natur entnommen? Entstehen vorhabensbedingt Risiken, die über das allgemeine Lebensri-
siko hinausgehen (signifikante Erhöhung) – z.B. durch Kollision? 



- Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-
rungszeiten baubedingt, anlagebedingt und/oder betriebsbedingt erheblich gestört (eine erhebli-
che Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population 
einer Art verschlechtert)? 

- Werden Fortpflanzungs- und Ruhestätten zerstört oder beschädigt? 

 
6.3 Konfliktanalyse 
Fledermäuse 
Gefahr des Tötens nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG und  
Gefahr der Zerstörung / Entnahme von Fortpflanzungs- und Ruhestätten nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG 
Da Fledermäuse Gehölze als Sommer-, Zwischen- oder Winterquartier nutzen, stellen höhlen- oder 
spaltenreiche Bäume potenzielle Ruhestätten dar. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die äl-
teren Obstbäume im möglichen Fällzeitraum (01. Oktober bis 28. Februar gemäß § 39 BNatSchG) als 
Zwischen- oder Winterquartier genutzt werden. Somit kann auch nicht sicher ausgeschlossen werden, 
dass im Zuge der Fällung, Fledermäuse verletzt oder getötet werden. Zur Vermeidung der Betroffenheit 
von Tieren im Zwischen- oder Winterquartier ist unmittelbar vor der Baumfällung durch einen von der 
Unteren Naturschutzbehörde autorisierten Fachgutachter eine artenschutzrechtliche Kontrolle auf Be-
satz mit Fledermäusen durchzuführen (Maßnahmen KVM 2). Werden Fledermäuse gefunden, so sind 
die Tiere durch geeignete Maßnahmen zu versorgen. Zudem sind entsprechende Ersatzquartiere im 
Gehölzbestand im Umfeld des Plangebietes anzubringen (Maßnahme CEF 1), um mögliche Quartier-
verbünde aufrecht zu erhalten und die Funktionalität im räumlichen Zusammenhang zu wahren. 

Mit der Planung werden keine Verhältnisse geschaffen, die ein zusätzliches betriebsbedingtes Kollisi-
onsrisiko nach sich ziehen. 

Gefahr der erheblichen Störung nach § 44 Abs. 1 Nr. 2  
Das Störungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) tritt in Kraft, wenn Störungen während der Fortpflan-
zungs-, Aufzucht- oder Überwinterungszeiten zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der 
lokalen Population führen. Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes ist anzunehmen, wenn die 
Überlebenschancen, der Bruterfolg oder die Reproduktion vermindert werden und sich somit der Be-
stand der lokalen Population dauerhaft verringern kann. Störungen, der die betroffenen Individuen (kurz-
zeitig) ausweichen können, ohne dass sich negative Auswirkungen auf die lokale Population ergeben, 
sind nicht relevant (Guidance document Abs. II 36-44, Begründung BNatSchG-Novelle). 

Eine erhebliche Zunahme von Störungen, die zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der 
lokalen Fledermauspopulationen führt, ist unter Berücksichtigung der Vorbelastungen innerhalb des 
Siedlungsbereiches nicht zu erwarten. 

Eine erhebliche Störung im Zuge der Baumfällungen kann durch die zur Vermeidung des Eintretens des 
Verbotstatbestandes der Tötung und Verletzung erforderlichen Maßnahmen ausgeschlossen werden 
(Fällzeitenregelung, Baumkontrolle).  
 
Eremit 
Gefahr des Tötens nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG  
Gefahr der Zerstörung / Entnahme von Fortpflanzungs- und Ruhestätten nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG 
Innerhalb der Streuobstwiese stehen mehrere alte Obstbäume, welche tote und hohle Stamm- bzw. 
Astbereiche aufweisen. Eine Besiedlung durch den Eremit kann nicht ausgeschlossen werden. Im Zuge 
der Baumfällungen können besetzte Bruthöhlen zerstört und damit Tiere / Lebensformen getötet oder 
verletzt werden. 
 
Zur Vermeidung der Betroffenheit der Verbotstatbestände ist vor der Fällung der Obstbäume durch ei-
nen von der Unteren Naturschutzbehörde autorisierten Fachgutachter eine artenschutzrechtliche Kon-
trolle auf das Vorhandensein des Eremiten durchzuführen (Maßnahme KVM 2).  
 



Werden Eremiten gefunden, sind die Quartierbäume in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbe-
hörde an einen geeigneten Standort umzusetzen und als stehendes Totholz zu lagern. Die Fällung so-
wie das Umsetzen sind durch den Fachgutachter zu begleiten, um den Mulm und die Entwicklungssta-
dien des Käfers fachgerecht zu bergen und umsetzen zu können (Maßnahme KVM 2). 
 
Der Aufenthaltsort der Art ist in erster Linie auf den Habitatbaum beschränkt, innerhalb der Maßnah-
menfläche bestehen keine betriebsbedingten Risiken für die wenig mobile Art, so dass das Eintreten 
des Verbotstatbestandes sicher ausgeschlossen werden kann. 
 
Gefahr der erheblichen Störung nach § 44 Abs. 1 Nr. 2  
„Eine Störung setzt voraus, dass eine Einwirkung auf das Tier erfolgt, die von diesem als negativ wahr-
genommen wird. Die Störung nimmt Einfluss auf das Tier selbst. Sie bewirkt eine Beunruhigung, die zu 
Verängstigung, Flucht bzw. Meidung der beeinträchtigten Bereiche führen kann. Veränderungen, die 
ein Tier nicht wahrnehmen kann, stellen keine Störung dar. Zu den Störungen gehören insbesondere 
Auswirkungen eines Vorhabens auf die Umwelt, wie beispielsweise Lärm, Licht oder Bewegungsreize, 
die auf die betroffenen Tiere einwirken. Auch störende Kulissenwirkungen oder Barrierewirkungen, wie 
die Beeinträchtigung von Amphibienwanderungen, können als Störung von Tieren aufgefasst werden, 
sofern sie in Bezug auf die lokale Population in erheblichem Maße lebensraumeinschränkend sind, ohne 
jedoch zwangsläufig zur Tötung oder zum Verlust der ökologischen Funktion von Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten zu führen (RUNGE et al. 20102).“ 
 
Der Tatbestand der Störung ist jedoch nur erfüllt, wenn diese Störung erheblich ist, d. h. sich der Erhal-
tungszustand der lokalen Population durch die Störungen verschlechtert. Eine Verschlechterung des 
Erhaltungszustandes liegt vor, wenn sich die Reproduktionsfähigkeit oder der Fortpflanzungserfolg der 
lokalen Population deutlich verringert oder wenn die Populationsgröße im lokalen Bezugsraum signifi-
kant abnimmt. Störungen, der die betroffenen Individuen (kurzzeitig) ausweichen können, ohne dass 
sich negative Auswirkungen auf die lokale Population ergeben, sind nicht relevant (Guidance document 
Abs. II 36-44, Begründung BNatSchG-Novelle). 
 
Gegenüber Lärm, Licht, Bewegungsreizen, Erschütterungen etc. reagiert der Eremit aufgrund seiner 
Lebensweise in Baumhöhlen bzw. hinter loser Rinde und in Fraßgängen wenig empfindlich. Eine er-
hebliche bau- und betriebsbedingte Störung kann somit ausgeschlossen werden. 
 
Europäische Vogelarten 
Aufgrund der Biotopausstattung, der Lage am Siedlungsrand mit vorbeiführender Straße und benach-
barten Gärten sowie bereits vorhandener Störwirkungen durch das gegenüberliegende Kirchgelände 
wird von keinen Vorkommen seltener, besonders störungsempfindlicher Brutvogelarten mit hervorge-
hobener artenschutzrechtlicher Bedeutung entsprechend der vom Sächsischen Landesamt für Umwelt, 
Landwirtschaft und Geologie herausgegeben Tabelle „In Sachsen auftretende Vogelarten“ ausgegan-
gen.  
 
Gefahr des Tötens nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 
Zur Vermeidung der Betroffenheit von Vögeln am Brutplatz ist für die Fällung die gesetzliche Fällzeiten-
einschränkung nach § 39 BNatSchG einzuhalten. Die Fällung und Rodung von Bäumen und Sträuchern 
ist demnach nur innerhalb des Zeitraumes vom 01.10. bis 28.02. erlaubt (Maßnahme KVM 1). Außer-
halb der Brutzeit können die mobilen Tiere flüchten. 

Betriebsbedingt sind mit dem Vorhaben keine Risiken verbunden, die über das allgemeine Lebensrisiko 
hinausgehen (signifikante Erhöhung, z.B. durch Kollision). 

                                                      
2  Runge, H., Simon, M. & Widdig, T. (2010): Rahmenbedingungen für die Wirksamkeit von Maßnahmen des Artenschutzes bei Infrastruk-

turvorhaben, FuE-Vorhaben im Rahmen des Umweltforschungsplanes des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktor-
sicherheit im Auftrag des Bundesamtes für Naturschutz - FKZ 3507 82 080, (unter Mitarb. von: Louis, H. W., Reich, M., Bernotat, D., 
Mayer, F., Dohm, P., Köstermeyer, H., Smit-Viergutz, J., Szeder, K.).- Hannover, Marburg. 



Gefahr der Zerstörung / Entnahme von Fortpflanzungs- und Ruhestätten nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG 
Der Verlust von ca. 2.033 m² Streuobstwiese am Siedlungsrand führt zur Zerstörung von Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten für Freibrüter euryöker Brutvogelarten. Im Sinne von § 44 Abs. 5 BNatSchG 
bleibt die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang dennoch weiterhin erfüllt. Es wird davon ausgegangen, 
dass die Maßnahmen zur Ergänzung von Streuobstwiesen entsprechend RUNGE 2010 geeignet sind, 
die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhe-
stätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin zu erfüllen. Der räumliche Zusammenhang ist für die 
euryöken Arten so weit zu fassen, dass bis zur vollen Wirksamkeit der Maßnahme möglicherweise auf-
tretende, vorübergehende Verluste an Brutrevieren nicht zu einer Einschränkung der ökologischen 
Funktion im räumlichen Zusammenhang führen. 

Bei nicht standorttreuen Arten, die ihre Lebensstätten regelmäßig wechseln und nicht erneut nutzen, ist 
die Zerstörung einer Fortpflanzungs- oder Ruhestätte außerhalb der Nutzung kein Verstoß gegen die 
artenschutzrechtlichen Vorschriften3. Die Gehölzbeseitigung und somit Zerstörung einer Fortpflan-
zungs- oder Ruhestätte innerhalb der Nutzung kann durch die Einschränkung der Zeiten für die Fällung 
und Rodung vermieden werden. Das Eintreten des Verbotstatbestandes kann ausgeschlossen werden. 

Für möglicherweise betroffene Höhlenbrüter kann es zum Verlust als Fortpflanzungs- und Ruhestätte 
geeigneter Höhlen kommen. Zur Vermeidung der Betroffenheit des Verbotstatbestandes ist unmittelbar 
vor der Fällung durch einen autorisierten Fachgutachter eine artenschutzrechtliche Kontrolle auf das 
Vorhandensein von Bruthöhlen durchzuführen (Maßnahme KVM 2). Um das Angebot an geeigneten 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten für die Arten nicht zu verschlechtern, sind als funktionserhaltende 
Maßnahme für den Verlust von Baumhöhlen rechtzeitig Nisthilfen (z.B. Höhlenbrüterkästen) im Umfeld 
des Plangebietes bereitzustellen (Maßnahme CEF 1). Die Anzahl, die Art und der Standort der Ersatz-
quartiere sind mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. 

Gefahr der erheblichen Störung nach § 44 Abs. 1 Nr. 2  
Das Eintreten des Störungstatbestandes kann entsprechend RUNGE 2010 für sehr häufige, euryöke 
Arten ausgeschlossen werden: „Die geringe Spezialisierung sowie der hohe Anteil an geeigneten Habi-
tatstrukturen führen dazu, dass räumlich zusammenhängende lokale Populationen sehr großflächig ab-
zugrenzen sind und i. d. R. sehr hohe Individuenzahlen aufweisen. Vorhabensbedingte Störungen be-
treffen daher nur geringe Bruchteile der lokalen Population. Eine Verschlechterung des Erhaltungszu-
stands der lokalen Population und damit die Erfüllung des Verbotstatbestands der erheblichen Störung, 
kann unter diesen Voraussetzungen ausgeschlossen werden.“ 
 
6.4 Artenschutzrechtlich begründete Maßnahmen 
Mit den folgenden konfliktvermeidenden Maßnahmen und vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen kann 
das Eintreten der Zugriffsverbote des § 44 BNatSchG vermieden werden:  
 
Tab. 1: konfliktvermeidende Maßnahmen 

Kürzel Lage Beschreibung der Maßnahme Zielart/ -gruppe 

KVM 1 Satzungsgebiet Fällzeitenregelung  

Die Fällung und Rodung von Bäumen und Sträuchern ist in Anlehnung an § 39 
BNatSchG in der Zeit zwischen 1. Oktober und 28. Februar durchzuführen.  

Mit der Maßnahme wird die Tötung/Verletzung von Brutvögeln und Fledermäu-
sen sowie die Zerstörung von Gelegen im Zuge der Baufeldfreimachung vermie-
den. 

 

 

Fledermäuse, Vö-
gel 

                                                      
3  LANA 2009 – Hinweise zu zentralen unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgeset-

zes 



Kürzel Lage Beschreibung der Maßnahme Zielart/ -gruppe 

KVM 2 Satzungsgebiet Kontrolle der zu fällenden Bäume und Begleitung der Fällarbeiten durch 

einen Fachgutachter 

Vor der Fällung sind die zu fällenden Bäume durch einen von der unteren Na-
turschutzbehörde autorisierten Fachgutachter auf mögliche Fledermausquar-
tiere (Spalten und Höhlen), Bruthöhlen und das Vorkommen von xylobionten 
Käferarten (Eremit) zu kontrollieren.  

Im Fall des Vorhandenseins von besetzen Fledermausquartieren oder einer 
Eremitenbrutstätte muss mit der zuständigen Naturschutzbehörde die weitere 
Vorgehensweise (z. B. Bergung der Fledermäuse und Überwinterung in geeig-
neten Räumen bzw. Bergung der Stammabschnitte mit Entwicklungsstadien 
des Eremiten und Aufstellen in geeigneten Gehölzbeständen) abgestimmt wer-
den.  

Die Fällarbeiten von Bäumen mit Höhlen, Spaltenquartierpotenzial und Ver-
dacht auf Eremitenvorkommen sind unter fachlicher Anleitung und Begleitung 
des Fachgutachters durchzuführen. 

Die Baumkontrolle ist unter Angabe der verloren gehenden Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten gegenüber der unteren Naturschutzbehörde schriftlich zu do-
kumentieren. 

Mit der Maßnahme wird vermieden, dass Fortpflanzungs- und Ruhestätten ohne 
Ersatz zerstört werden und dass Tiere in ihren Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
getötet oder verletzt werden. 

Fledermäuse, Vö-
gel, Eremit 

 
Tab. 2: CEF-Maßnahmen 

Kürzel Lage Beschreibung der Maßnahme Zielart/ -gruppe 

CEF 1 Satzungsgebiet 
und dessen Um-
feld 

Anbringen von künstlichen Fledermausquartieren und Nistkästen 

Bei Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten sind künstliche Fledermaus-
quartiere und Nistkästen für Höhlenbrüter an geeigneten Altbäumen oder Ge-
bäuden im Umfeld des Satzungsgebietes anzubringen. Art, Anzahl und Standort 
der anzubringenden künstlichen Fledermausquartiere und Nistkästen sind mit 
der Naturschutzbehörde abzustimmen. 

Das Anbringen der künstlichen Fledermausquartiere und Nistkästen hat spätes-
tens vor Beginn der nächsten Brutperiode (vor dem 01.März) zu erfolgen. Die 
Funktion der künstlichen Fledermausquartiere und Nistkästen ist dauerhaft zu 
gewährleisten. 

Mit der Maßnahme werden für Fledermäuse und Baumhöhlenbrüter geeignete 
Ersatzquartiere im räumlichen und funktionalen Zusammenhang geschaffen und 
Beeinträchtigungen der Arten durch Quartier- oder Niststättenverlust vermieden.  

Fledermäuse, Vö-
gel 

 
6.5 Abschließende Bewertung 
In der Konfliktanalyse wurde für alle von innerhalb des Satzungsgebietes zulässigen Vorhaben mög-
licherweise betroffenen Artengruppen nachgewiesen, dass durch die Festsetzungen der Ergänzungs-
satzung keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 in Verbindung mit § 44 Abs. 5 
BNatSchG sowie Art. 12 FFH-Richtlinie und Art. 5 Vogelschutzrichtlinie eintreten.  
 
Die Prüfung erfolgte dabei so, dass unter Berücksichtigung der konfliktvermeidenden und funktionser-
haltenden Maßnahmen die Populationen der Arten weiterhin in einem günstigen Erhaltungszustand ver-
bleiben bzw. die Voraussetzungen zur Wiederherstellung eines solchen nicht nachhaltig beeinträchtigt 
werden. Damit ist bei konsequenter Beachtung und Umsetzung der erforderlichen Artenschutzmaßnah-
men kein Ausnahmeverfahren nach § 45 Abs. 7 erforderlich. 
 



Gemeinde Klipphausen 
Landkreis Meißen 
 
 
Beschlussvorlage  
für die Sitzung des Gemeinderates am  10. Mai 2022 
 

Beschlussvorlage Nr. 05-97/2022 
Anlagen 1 Anlage 
Amt Finanzen 

 
Beratungsfolge Status Sitzungstermin 
   
Gemeinderat Öffentliche Beschlussfassung 10.05.2022 
 
Beratungsgegenstand: 
 
Entsprechend § 46 GmbH-Gesetzes (GmbH) ist der Jahresabschluss 2021 der Kommunalentwick-
lungsgesellschaft Klipphausen mbH festzustellen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Gemäß § 110 der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) werden durch den Gemeinderat 
folgende Beschlüsse gefasst: 
 

1. Die Gemeinderäte beschließen die Feststellung des Jahresabschlusses 2021 der Kommunal-
entwicklungsgesellschaft Klipphausen mbH entsprechend Punkt 1 der Anlage. 
 

2. Die Gemeinderäte beschließen die Verrechnung von Verlust- und Gewinnvorträgen zum 
31.12.2021. 

 
3. Die Gemeinderäte beschließen den Jahresverlust (ausgewiesen in der Anlage) in die neue 

Rechnung vorzutragen. Der Geschäftsführer der KEG Klipphausen mbH wird entlastet. 
 
 
Beschluss-Nr.: 05-97/2022 
 
Abstimmergebnis: 
Anzahl der Mitglieder d.GR: 22  
Anwesende:  
Ja-Stimmen:  
Nein-Stimmen:  
Stimmenthaltung:  
 
Klipphausen, den  
 
 
Mirko Knöfel 
Bürgermeister 
 
 



Gemeinde Klipphausen Anlage 
Kommunalentwicklungsgesellschaft Klipphausen mbH  
 
 
Angaben in den Beschlüssen über 
 

1. die Feststellung des Jahresabschlusses 2021 
2. die Behandlung des Jahresüberschusses 2021 

 
1.    Feststellung des Jahresabschlusses 2021  

  
1.1. Bilanzsumme 1.315.718,11 € 
  
1.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf  
 • das Anlagevermögen 1.169.737,01 € 
 • das Umlaufvermögen     145.981,10 € 
    davon: ●Forderungen und sonstige Vermögensgegen- 
                  stände                                                                                            
                              ●Bank- und Kassenguthaben    
                ●Rechnungsabgrenzungsposten 

 
61.103,00 € 
84.878,10 € 

0,00 € 
 • nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag  
  
1.1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf  
 • das Eigenkapital 1.298.468,44 € 
 • die Rückstellungen 13.530,43 € 
 • die Verbindlichkeiten 3.719,24 € 
  
1.2. Jahresverlust 10.288,93 € 
  
1.2.1 Summe der Erträge 285.111,11 € 
  
1.2.2 Summe der Aufwendungen 295.400,04 €  
 
2. Behandlung des Jahresgewinns/Jahresverlust  
  
2.1. bei einem Jahresgewinn:  
 a) zur Tilgung des Verlustvortrages 0,00 € 
 b) zur Einstellung in Rücklagen 0,00 € 
 c) zur Abführung i. d. Haushalt der Gemeinde 0,00 € 
 d) auf neue Rechnung vortragen 0,00 € 
  
2.2 bei einem Jahresverlust:  
 a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag 10.288,93 € 
        Entnahme aus der Rücklage 0,00 € 
 b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen 0,00 € 
 c) auf neue Rechnung vortragen 0,00 € 
 
 
 
 
 
 
Veröffentlichung:  Verteiler: 
Amtsblatt  Gemeinderäte 
  Gemeindeverwaltung 
  Rechtsaufsichtsbehörde 
  Amtsblatt 
 





































































































Gemeinde Klipphausen 
Landkreis Meißen 
 
Beschlussvorlage  
für die Sitzung des Gemeinderates am 10. Mai 2022 
 

Beschlussvorlage Nr. 05-98/2022 
Anlagen  
Amt Finanzen 

 
Beratungsfolge Status Sitzungstermin 
Gemeinderat Öffentliche Beschlussfassung 10.05.22 

 
Beratungsgegenstand: Entgegennahme von Spenden 
Im Rahmen des Gesetzes zur Fortentwicklung des Kommunalrechts ist der § 73 SächsGemO 
um einen Absatz 5 ergänzt worden. Danach darf die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
nach § 1 Abs. 2 SächsGemO Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben 
und annehmen oder an Dritte vermitteln, die sich an der Erfüllung von Aufgaben nach § 1 Abs. 
2 SächsGemO beteiligen. 
 
Über die Annahme oder Vermittlung entscheidet der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung. Da-
bei ist es unzulässig, den Namen durch die Verwaltung gegenüber dem Gemeinderat geheim zu 
halten. 
 
Die Firma Axel Frost Groß-u. Einzelhandel e. K. Klipphausen hat für die Kindertagesstätte 
Miltitz 25 Kinderscheren in Höhe von 297,50 € gespendet. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat Klipphausen stimmt der Annahme der Sachspende (25 Kinderscheren) in 
Höhe von 297,50 € von Axel Frost Groß-u. Einzelhandel e. K. Klipphausen für die Kinderta-
gesstätte Miltitz zu. 
 
Beschluss Nr.: 05-98/2022 
 
Abstimmungsergebnis:  
Anzahl der Mitglieder des GR: 22 
Anwesend:  
Ja-Stimmen:  
Nein-Stimmen:  
Stimmenthaltungen:  

 
Klipphausen,  
 
 
Mirko Knöfel      - Siegel - 
Bürgermeister 
 
 
 
Veröffentlichung:  Verteiler: 
Amtsblatt  Gemeinderäte 
  Gemeindeverwaltung 
  Rechtsaufsichtsbehörde 
  Amtsblatt 

 



Gemeinde Klipphausen 
Landkreis Meißen 
 
Beschlussvorlage  
für die Sitzung des Gemeinderates am 10. Mai 2022 
 

Beschlussvorlage Nr. 05-99/2022  
Anlagen  
Amt Finanzen 

 
Beratungsfolge Status Sitzungstermin 
Gemeinderat Öffentliche Beschlussfassung 10.05.22 

 
Beratungsgegenstand: Entgegennahme von Spenden 
Im Rahmen des Gesetzes zur Fortentwicklung des Kommunalrechts ist der § 73 SächsGemO 
um einen Absatz 5 ergänzt worden. Danach darf die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
nach § 1 Abs. 2 SächsGemO Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben 
und annehmen oder an Dritte vermitteln, die sich an der Erfüllung von Aufgaben nach § 1 Abs. 
2 SächsGemO beteiligen. 
 
Über die Annahme oder Vermittlung entscheidet der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung. Da-
bei ist es unzulässig, den Namen durch die Verwaltung gegenüber dem Gemeinderat geheim zu 
halten. 
 
Die Firma Thomas Heymann Schornsteinfegermeister Klipphausen hat für die Kindertages-
stätte Wildberg 6 Malkreide-Sets in Höhe von 60,57 € gespendet. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat Klipphausen stimmt der Annahme der Sachspende (6 Malkreide-Sets) in 
Höhe von 60,57 € von Thomas Heymann Schornsteinfegermeister Klipphausen für die Kinder-
tagesstätte Wildberg zu. 
 
Beschluss Nr.: 05-99/2022 
 
Abstimmungsergebnis:  
Anzahl der Mitglieder des GR: 22 
Anwesend:  
Ja-Stimmen:  
Nein-Stimmen:  
Stimmenthaltungen:  

 
Klipphausen,  
 
 
Mirko Knöfel      - Siegel - 
Bürgermeister 
 
 
 
Veröffentlichung:  Verteiler: 
Amtsblatt  Gemeinderäte 
  Gemeindeverwaltung 
  Rechtsaufsichtsbehörde 
  Amtsblatt 

 



Gemeinde Klipphausen 
Landkreis Meißen 
 
Beschlussvorlage  
für die Sitzung des Gemeinderates am 10. Mai 2022 
 

Beschlussvorlage Nr. 05-100/2022 
Anlagen  
Amt Finanzen 

 
Beratungsfolge Status Sitzungstermin 
Gemeinderat Öffentliche Beschlussfassung 10.05.2022 

 
Beratungsgegenstand: Entgegennahme von Spenden 
Im Rahmen des Gesetzes zur Fortentwicklung des Kommunalrechts ist der § 73 SächsGemO 
um einen Absatz 5 ergänzt worden. Danach darf die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
nach § 1 Abs. 2 SächsGemO Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben 
und annehmen oder an Dritte vermitteln, die sich an der Erfüllung von Aufgaben nach § 1 Abs. 
2 SächsGemO beteiligen. 
 
Über die Annahme oder Vermittlung entscheidet der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung. Da-
bei ist es unzulässig, den Namen durch die Verwaltung gegenüber dem Gemeinderat geheim zu 
halten. 
 
Am 11.04.2022 ist in der Gemeindeverwaltung Klipphausen von Herrn Roland Butter für das 
Flüchtlingsnetzwerk eine Spende in Höhe von 100,00 € eingegangen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat Klipphausen stimmt der Annahme der Spende in Höhe von 100,00 € von 
Herrn Roland Butter für das Flüchtlingsnetzwerk zu. 
 
Beschluss Nr.: 05-100/2022 
 
Abstimmungsergebnis:  
Anzahl der Mitglieder des GR: 22 
Anwesend:  
Ja-Stimmen:  
Nein-Stimmen:  
Stimmenthaltungen:  

 
Klipphausen,  
 
 
Mirko Knöfel      - Siegel - 
Bürgermeister 
 
 
 
 
Veröffentlichung:  Verteiler: 
Amtsblatt  Gemeinderäte 
  Gemeindeverwaltung 
  Rechtsaufsichtsbehörde 
  Amtsblatt 

 



Gemeinde Klipphausen 
Landkreis Meißen 
 
Beschlussvorlage  
für die Sitzung des Gemeinderates am 10. Mai 2022 
 

Beschlussvorlage Nr. 05-101/2022 
Anlagen  
Amt Finanzen 

 
Beratungsfolge Status Sitzungstermin 
Gemeinderat Öffentliche Beschlussfassung 10.05.2022 

 
Beratungsgegenstand: Entgegennahme von Spenden 
Im Rahmen des Gesetzes zur Fortentwicklung des Kommunalrechts ist der § 73 SächsGemO 
um einen Absatz 5 ergänzt worden. Danach darf die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
nach § 1 Abs. 2 SächsGemO Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben 
und annehmen oder an Dritte vermitteln, die sich an der Erfüllung von Aufgaben nach § 1 Abs. 
2 SächsGemO beteiligen. 
 
Über die Annahme oder Vermittlung entscheidet der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung. Da-
bei ist es unzulässig, den Namen durch die Verwaltung gegenüber dem Gemeinderat geheim zu 
halten. 
 
Am 05.04.2022 ist in der Gemeindeverwaltung Klipphausen von DS card+drive GmbH für die 
Landschaftspflege (Müllsammelaktion) eine Spende in Höhe von 500,00 € eingegangen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat Klipphausen stimmt der Annahme der Spende in Höhe von 500,00 € von DS 
card+drive GmbH für die Landschaftspflege (Müllsammelaktion) zu. 
 
Beschluss Nr.: 05-101/2022 
 
Abstimmungsergebnis:  
Anzahl der Mitglieder des GR: 22 
Anwesend:  
Ja-Stimmen:  
Nein-Stimmen:  
Stimmenthaltungen:  

 
Klipphausen,  
 
 
Mirko Knöfel      - Siegel - 
Bürgermeister 
 
 
 
 
Veröffentlichung:  Verteiler: 
Amtsblatt  Gemeinderäte 
  Gemeindeverwaltung 
  Rechtsaufsichtsbehörde 
  Amtsblatt 

 



Gemeinde Klipphausen 
Landkreis Meißen 
 
Beschlussvorlage  
für die Sitzung des Gemeinderates am 10. Mai 2022 
 

Beschlussvorlage Nr. 05-102/2022 
Anlagen  
Amt Finanzen 

 
Beratungsfolge Status Sitzungstermin 
Gemeinderat Öffentliche Beschlussfassung 10.05.2022 

 
Beratungsgegenstand: Entgegennahme von Spenden 
Im Rahmen des Gesetzes zur Fortentwicklung des Kommunalrechts ist der § 73 SächsGemO 
um einen Absatz 5 ergänzt worden. Danach darf die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
nach § 1 Abs. 2 SächsGemO Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben 
und annehmen oder an Dritte vermitteln, die sich an der Erfüllung von Aufgaben nach § 1 Abs. 
2 SächsGemO beteiligen. 
 
Über die Annahme oder Vermittlung entscheidet der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung. Da-
bei ist es unzulässig, den Namen durch die Verwaltung gegenüber dem Gemeinderat geheim zu 
halten. 
 
Am 07.04.2022 ist in der Gemeindeverwaltung Klipphausen von Fa. Goldbeck Ost GmbH, 
Niederlassung Sachsen, für die Landschaftspflege (Müllsammelaktion) eine Spende in Höhe 
von 1.000,00 € eingegangen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat Klipphausen stimmt der Annahme der Spende in Höhe von 1.000,00 € von 
Fa. Goldbeck Ost GmbH, Niederlassung Sachsen, für die Landschaftspflege (Müllsammelak-
tion) zu. 
 
Beschluss Nr.: 05-102/2022 
 
Abstimmungsergebnis:  
Anzahl der Mitglieder des GR: 22 
Anwesend:  
Ja-Stimmen:  
Nein-Stimmen:  
Stimmenthaltungen:  

 
Klipphausen,  
 
 
Mirko Knöfel      - Siegel - 
Bürgermeister 
 
Veröffentlichung:  Verteiler: 
Amtsblatt  Gemeinderäte 
  Gemeindeverwaltung 
  Rechtsaufsichtsbehörde 
  Amtsblatt 

 



Gemeinde Klipphausen 
Landkreis Meißen 
 
Beschlussvorlage  
für die Sitzung des Gemeinderates am 10. Mai 2022 
 

Beschlussvorlage Nr. 05-103/2022 
Anlagen  
Amt Finanzen 

 
Beratungsfolge Status Sitzungstermin 
Gemeinderat Öffentliche Beschlussfassung 10.05.2022 

 
Beratungsgegenstand: Entgegennahme von Spenden 
Im Rahmen des Gesetzes zur Fortentwicklung des Kommunalrechts ist der § 73 SächsGemO 
um einen Absatz 5 ergänzt worden. Danach darf die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
nach § 1 Abs. 2 SächsGemO Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben 
und annehmen oder an Dritte vermitteln, die sich an der Erfüllung von Aufgaben nach § 1 Abs. 
2 SächsGemO beteiligen. 
 
Über die Annahme oder Vermittlung entscheidet der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung. Da-
bei ist es unzulässig, den Namen durch die Verwaltung gegenüber dem Gemeinderat geheim zu 
halten. 
 
Am 14.04.2022 ist in der Gemeindeverwaltung Klipphausen von Frau Brigitte Große für das 
Flüchtlingsnetzwerk eine Spende in Höhe von 100,00 € eingegangen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat Klipphausen stimmt der Annahme der Spende in Höhe von 100,00 € von Frau 
Brigitte Große für das Flüchtlingsnetzwerk zu. 
 
Beschluss Nr.: 05-103/2022 
 
Abstimmungsergebnis:  
Anzahl der Mitglieder des GR: 22 
Anwesend:  
Ja-Stimmen:  
Nein-Stimmen:  
Stimmenthaltungen:  

 
Klipphausen,  
 
 
Mirko Knöfel      - Siegel - 
Bürgermeister 
 
 
 
Veröffentlichung:  Verteiler: 
Amtsblatt  Gemeinderäte 
  Gemeindeverwaltung 
  Rechtsaufsichtsbehörde 
  Amtsblatt 

 



Gemeinde Klipphausen 
Landkreis Meißen 
 
Beschlussvorlage  
für die Sitzung des Gemeinderates am 10. Mai 2022 
 

Beschlussvorlage Nr. 05-104/2022 
Anlagen  
Amt Finanzen 

 
Beratungsfolge Status Sitzungstermin 
Gemeinderat Öffentliche Beschlussfassung 10.05.2022 

 
Beratungsgegenstand: Entgegennahme von Spenden 
Im Rahmen des Gesetzes zur Fortentwicklung des Kommunalrechts ist der § 73 SächsGemO 
um einen Absatz 5 ergänzt worden. Danach darf die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
nach § 1 Abs. 2 SächsGemO Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben 
und annehmen oder an Dritte vermitteln, die sich an der Erfüllung von Aufgaben nach § 1 Abs. 
2 SächsGemO beteiligen. 
 
Über die Annahme oder Vermittlung entscheidet der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung. Da-
bei ist es unzulässig, den Namen durch die Verwaltung gegenüber dem Gemeinderat geheim zu 
halten. 
 
Am 26.04.2022 ist in der Gemeindeverwaltung Klipphausen von Herrn und Frau Ralf und Mar-
tina Nieß für die Kindertagesstätte Scharfenberg (Zuckertütenfest) eine Spende in Höhe von 
150,00 € eingegangen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat Klipphausen stimmt der Annahme der Spende in Höhe von 150,00 € von Ralf 
und Martina Nieß für die Kindertagesstätte Scharfenberg (Zuckertütenfest) zu. 
 
Beschluss Nr.: 05-104/2022 
 
Abstimmungsergebnis:  
Anzahl der Mitglieder des GR: 22 
Anwesend:  
Ja-Stimmen:  
Nein-Stimmen:  
Stimmenthaltungen:  

 
Klipphausen,  
 
 
Mirko Knöfel      - Siegel - 
Bürgermeister 
 
 
 
Veröffentlichung:  Verteiler: 
Amtsblatt  Gemeinderäte 
  Gemeindeverwaltung 
  Rechtsaufsichtsbehörde 
  Amtsblatt 

 



Gemeinde Klipphausen 
Landkreis Meißen 
 
Beschlussvorlage  
für die Sitzung des Gemeinderates am 10. Mai 2022 
 

Beschlussvorlage Nr. 05-105/2022 
Anlagen  
Amt Finanzen 

 
Beratungsfolge Status Sitzungstermin 
Gemeinderat Öffentliche Beschlussfassung 10.05.2022 

 
Beratungsgegenstand: Entgegennahme von Spenden 
Im Rahmen des Gesetzes zur Fortentwicklung des Kommunalrechts ist der § 73 SächsGemO 
um einen Absatz 5 ergänzt worden. Danach darf die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
nach § 1 Abs. 2 SächsGemO Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben 
und annehmen oder an Dritte vermitteln, die sich an der Erfüllung von Aufgaben nach § 1 Abs. 
2 SächsGemO beteiligen. 
 
Über die Annahme oder Vermittlung entscheidet der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung. Da-
bei ist es unzulässig, den Namen durch die Verwaltung gegenüber dem Gemeinderat geheim zu 
halten. 
 
Am 26.04.2022 ist in der Gemeindeverwaltung Klipphausen von Herrn Günther Vogt für die 
Kindertagesstätte Scharfenberg (Zuckertütenfest) eine Spende in Höhe von 100,00 € eingegan-
gen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat Klipphausen stimmt der Annahme der Spende in Höhe von 100,00 € von 
Herrn Günther Vogt für die Kindertagesstätte Scharfenberg (Zuckertütenfest) zu. 
 
Beschluss Nr.: 05-105/2022 
 
Abstimmungsergebnis:  
Anzahl der Mitglieder des GR: 22 
Anwesend:  
Ja-Stimmen:  
Nein-Stimmen:  
Stimmenthaltungen:  

 
Klipphausen,  
 
 
Mirko Knöfel      - Siegel - 
Bürgermeister 
 
 
 
Veröffentlichung:  Verteiler: 
Amtsblatt  Gemeinderäte 
  Gemeindeverwaltung 
  Rechtsaufsichtsbehörde 
  Amtsblatt 

 



Gemeinde Klipphausen 
Landkreis Meißen 
 
Beschlussvorlage  
für die Sitzung des Gemeinderates am 10. Mai 2022 
 

Beschlussvorlage Nr. 05-106/2022 
Anlagen  
Amt Finanzen 

 
Beratungsfolge Status Sitzungstermin 
Gemeinderat Öffentliche Beschlussfassung 10.05.2022 

 
Beratungsgegenstand: Entgegennahme von Spenden 
Im Rahmen des Gesetzes zur Fortentwicklung des Kommunalrechts ist der § 73 SächsGemO 
um einen Absatz 5 ergänzt worden. Danach darf die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
nach § 1 Abs. 2 SächsGemO Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben 
und annehmen oder an Dritte vermitteln, die sich an der Erfüllung von Aufgaben nach § 1 Abs. 
2 SächsGemO beteiligen. 
 
Über die Annahme oder Vermittlung entscheidet der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung. Da-
bei ist es unzulässig, den Namen durch die Verwaltung gegenüber dem Gemeinderat geheim zu 
halten. 
 
Am 11.04.2022 ist in der Gemeindeverwaltung Klipphausen von Herrn und Frau Elke und 
Tobias Voigtländer für das Flüchtlingsnetzwerk eine Spende in Höhe von 100,00 € eingegan-
gen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat Klipphausen stimmt der Annahme der Spende in Höhe von 100,00 € von 
Herrn und Frau Elke und Tobias Voigtländer für das Flüchtlingsnetzwerk zu. 
 
Beschluss Nr.: 05-106/2022 
 
Abstimmungsergebnis:  
Anzahl der Mitglieder des GR: 22 
Anwesend:  
Ja-Stimmen:  
Nein-Stimmen:  
Stimmenthaltungen:  

 
Klipphausen,  
 
 
Mirko Knöfel      - Siegel - 
Bürgermeister 
 
 
 
Veröffentlichung:  Verteiler: 
Amtsblatt  Gemeinderäte 
  Gemeindeverwaltung 
  Rechtsaufsichtsbehörde 
  Amtsblatt 

 



Gemeinde Klipphausen 
Landkreis Meißen 
 
Beschlussvorlage  
für die Sitzung des Gemeinderates am 10. Mai 2022 
 

Beschlussvorlage Nr. 05-107/2022 
Anlagen  
Amt Hauptamt 

 
Beratungsfolge Status Sitzungstermin 
Gemeinderat Öffentliche Beschlussfassung 10.05.2022 
 
Beratungsgegenstand: 
Seit 1998 bündelt der Förderverein für Heimat und Kultur in der Lommatzscher Pflege e.V. 
die Kräfte und Interessen der Gemeinden, Vereine, mittelständischen Unternehmen und Pri-
vatpersonen. Ziel ist die Entwicklung der Lommatzscher Pflege zu unterstützen. Der Verein 
verwirklicht seinen Vereinszweck auch als „Lokale Aktionsgruppe" (LAG) im Rechtsver-
ständnis der Europäischen Union (EU). 
 
Die Gebietskulisse des LEADER-Gebiets „Lommatzscher Pflege“ für den Förderzeitraum 
2023-2027 wird in der Ausdehnung dem Stand des LEADER-Gebiets Lommatzscher Pflege 
aus der Förderperiode 2014–2020 entsprechen.  
Sie umfasst sieben Landgemeinden (Diera-Zehren, Hirschstein, Käbschütztal, Klipphausen, 
Ostrau, Stauchitz und Zschaitz-Ottewig) und die Stadt Lommatzsch mit ihren zugehörigen 
Ortsteilen sowie die Ortsteile der ehemaligen Gemeinde Leuben-Schleinitz (nun zu Nossen 
gehörend) sowie die ländlichen Ortsteile der Stadt Riesa. 
 
Mit der Fachregierungserklärung vom 16. Juli 2021 des Sächsische Staatsministerium für 
Regionalentwicklung erfolgte der Aufruf zur Erarbeitung des neuen Entwicklungsprogram-
mes für den ländlichen Raum. Notwendig für die Förderperiode 2023 bis 2027 ist eine LEA-
DER Entwicklungsstrategie (LES) sowie das Betreiben der Lokalen Aktionsgruppe des 
LEADER-Gebietes Lommatzscher Pflege, welche durch den Förderverein für Heimat und 
Kultur in der Lommatzscher Pflege e.V. realisiert wird.  
 
Die Region strebt nach 2 erfolgreichen EU-Förderperioden (2007-2013 und 2014-2020) er-
neut die Anerkennung als LEADER-Gebiet an. Sie hat den Anspruch, die Qualitätskriterien 
der EU an die LES zu erfüllen und damit wieder den LEADER-Status für den Förderzeitraum 
2023 bis 2027 (Umsetzung der LEADER-Entwicklungsstrategie bis 2029) zu erhalten. Zum 
gegenwärtigen Stand sind Fördermittel mit einem Budget von 5.620.000 € vorgesehen. Der 
Förderverein für Heimat und Kultur in der Lommatzscher Pflege e.V. spielt bei der Erarbei-
tung wieder eine zentrale Rolle. Neben der Beteiligung der lokalen Gemeinschaft und der 
Akteure vor Ort, der Initiierung von Arbeitsgruppen in verschiedenen Förderbereichen sowie 
der strategischen regionalen Ausrichtung für die nächsten Jahre wird die Strategie zusammen 
mit dem Deutschen Institut für Stadt und Raum e.V. erarbeitet.   
 
Um Zugang zu LEADER-Fördermitteln für bspw. kommunale Vorhaben, private Vor-
habenträger, Vereine, Unternehmen etc. zu bekommen, ist die Region Lommatzscher 
Pflege aufgefordert, die Legitimation der Umsetzung der LES durch Beschlüsse aller 
vom LEADER-Gebiet erfassten Kommunen einzuholen. 
 
Beteiligung/Finanzierung: 
Die Beteiligung der Kommunen an der Umsetzung der LEADER-Strategie in der Förderperi-
ode 2023 bis 2027 ist daran gebunden, dass die Kommunen sich wie bereits in den 2 zurück-



liegenden EU-Förderperioden (2007-2013 und 2014-2020) an den Kosten der Umsetzung der 
LES beteiligen. Finanziert werden insbesondere der laufende Betrieb der Lokalen Aktions-
gruppe des LEADER-Gebietes Lommatzscher Pflege einschließlich Regionalmanagement 
und Kosten für die Sensibilisierung, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit der LAG in 
Verbindung mit der Verwaltung der Umsetzung der LES durch die LAG. 
 
Die Kosten für den laufenden Betrieb der LAG werden nach gegenwärtigem Stand zu 95% 
über LEADER-Fördermittel finanziert. Der verbleibende Eigenanteil soll wie bisher über eine 
einwohnerbezogene Umlage von den Kommunen aufgebracht werden.  
 
Die Differenzen für weitere LAG-Projekte werden durch Vereinsrücklagen, die sich aus dem 
Regionalentwicklungsfonds ergeben, ausgeglichen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat Klipphausen ermächtigt den Bürgermeister, der „Lokalen Aktionsgruppe 
Lommatzscher Pflege" die Legitimation zur Umsetzung der LEADER Entwicklungsstrategie 
(LES) der Region Lommatzscher Pflege in der Förderperiode 2023 bis 2027 zu erteilen und 
beschließt, zur Finanzierung des Eigenanteils zur Umsetzung der LEADER-
Entwicklungsstrategie für die LEADER-Förderperiode 2023 – 2027 (Umsetzung der LEA-
DER-Entwicklungsstrategie bis 2029) einen anteiligen finanziellen Beitrag zu übernehmen. 
Die Bezugsgröße der Einwohnerzahl bezieht sich auf die Daten in der LES zur Bevölkerung 
des Jahres 2020 und zählt 35.049 Einwohner.  
 
Der finanzielle Beitrag beträgt 0,40 Euro pro Einwohner/Jahr für die LEADER-Förderperiode 
2023 – 2027 (Ausfinanzierung bis 2029). 
 
Die Gemeinde Klipphausen beteiligt sich an der Umsetzung der LES durch Mitgliedschaft 
und Mitarbeit in der „Lokalen Aktionsgruppe". 
 
Beschluss Nr.: 05-107/2022 
 
Abstimmungsergebnis:  
Anzahl der Mitglieder des GR: 22 
Anwesend:  
Ja-Stimmen:  
Nein-Stimmen:  
Stimmenthaltungen:  
 
Klipphausen,  
 
 
 
Mirko Knöfel      - Siegel - 
Bürgermeister 
 
 
 
 
Veröffentlichung:  Verteiler: 
Amtsblatt  Gemeinderäte 
  Gemeindeverwaltung 
  Rechtsaufsichtsbehörde 
  Amtsblatt 
 



Gemeinde Klipphausen 
Landkreis Meißen 
 
 
Beschlussvorlage  
für die Sitzung des Gemeinderates am 10. Mai 2022 
 

Beschlussvorlage Nr. 05-108/2022 
Anlagen  
Amt Hauptamt 

 
Beratungsfolge Status Sitzungstermin 
FFW Gauernitz beratend 17.03.2022 
Gemeinderat Öffentliche Beschlussfassung 10.05.2022 

 
Beratungsgegenstand:  
In der FFW Gauernitz wurde am 17.03.2022 die Wahl zur Wehrleitung durchgeführt. Dabei 
wurden Kamerad Manuel Loske zum Wehrleiter sowie Kamerad Marcel Kiesewalter zum stell-
vertretenden Wehrleiter gewählt.   
Es wird dem Gemeinderat vorgeschlagen, die gewählten Kameraden in ihre Funktionen zu be-
stellen.  
  
Beschlussvorschlag:  
Der Gemeinderat Klipphausen beschließt, Kamerad Manuel Loske zum Wehrleiter sowie Ka-
merad Marcel Kiesewalter zum stellvertretenden Wehrleiter der FFW Gauernitz zu bestellen.   
 
Beschluss-Nr.: 05-108/2022 
 
Abstimmungsergebnis:  
Anzahl der Mitglieder des GR: 22 
Anwesend:  
Ja-Stimmen:  
Nein-Stimmen:  
Stimmenthaltungen:  

 
 
Klipphausen,  
        
 
 
Mirko Knöfel       - Siegel - 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
Veröffentlichung:  Verteiler: 
Amtsblatt  Gemeinderäte 
  Gemeindeverwaltung 
  Amtsblatt 
   

 



Gemeinde Klipphausen 
Landkreis Meißen 
 
 
Beschlussvorlage  
für die Sitzung des Gemeinderates am 10. Mai 2022 
 

Beschlussvorlage Nr. 05-109/2022 
Anlagen  
Amt Hauptamt 

 
Beratungsfolge Status Sitzungstermin 
Gemeindefeuerwehraus-
schuss 

beratend 21.02.2022 

Gemeinderat Öffentliche Beschlussfassung 10.05.2022 
 
Beratungsgegenstand:  
Im Gemeindefeuerwehrausschuss wurde am 21.02.2022 die Wahl des Stellvertretenden Ge-
meindewehrleiters- Stellvertreter für Technik durchgeführt. Dabei wurde Kamerad Franz Jor-
schick zum stellvertretenden Gemeindewehrleiter gewählt.   
Es wird dem Gemeinderat vorgeschlagen, die gewählten Kameraden in ihre Funktionen zu be-
stellen.  
  
Beschlussvorschlag:  
Der Gemeinderat Klipphausen beschließt, Kamerad Franz Jorschick zum stellvertretenden Ge-
meindewehrleiter zu bestellen.   
 
Beschluss Nr.: 05-109/2022 
 
Abstimmungsergebnis:  
Anzahl der Mitglieder des GR: 22 
Anwesend:  
Ja-Stimmen:  
Nein-Stimmen:  
Stimmenthaltungen:  

 
 
Klipphausen,  
        
 
 
Mirko Knöfel       - Siegel - 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
Veröffentlichung:  Verteiler: 
Amtsblatt  Gemeinderäte 
  Gemeindeverwaltung 
  Amtsblatt 
   

 



Gemeinde Klipphausen 
Landkreis Meißen 
 
 
Beschlussvorlage  
für die Sitzung des Gemeinderates am  10. Mai 2022 
 
 

Beschlussvorlage Nr. 05-114/2022 
Anlagen 1 
Amt Bauamt 

 
Beratungsfolge Status Sitzungstermin 
Gemeinderat Öffentliche Beschlussfassung 10.05.2022 

 
Beratungsgegenstand: 
Die Gemeinde Klipphausen wird das Gewerbegebiet Röhrsdorf erweitern. Um die Erweite-
rungen und -ansiedlungen der Gewerbetreibenden zielgerichtet, im Interesse der Gemeinde, 
steuern zu können, sind die Grundstücke und Teile von Grundstücken im Geltungsbereich des 
B-Plans „Gewerbegebiet ehemaliger Bahnhof Ullendorf / Röhrsdorf“ zu erwerben.  
Die Verhandlungen für das Flurstück 40/4 sowie Teile der Flurstücke 40/8, 40/10 und 100/6, 
der Gemarkung Ullendorf, wurden mit dem Eigentümer durch den Bürgermeister durchge-
führt. Der vorläufige Kaufpreis -abhängig von der Endvermessung- beträgt 158.400,00 €. 
Die Vermessungskosten sowie die Grunderwerbsnebenkosten trägt der Erwerber. Eine Mehr-
erlösklausel wurde nicht vereinbart. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat Klipphausen stimmt dem Kauf des Flurstücks 40/4 sowie Teilen der Flurstü-
cke 40/8, 40/10 und 100/6 der Gemarkung Ullendorf entsprechend der in der Anlage gekenn-
zeichneten Fläche zum Kaufpreis von 158.400,00 € zu. 
Die endgültigen Flurstücksgrößen stehen erst nach der Endvermessung fest. Sollten sich 
dadurch Abweichungen von der in der Anlage markierten Fläche ergeben, wird der Bürger-
meister ermächtigt, diese in den Kaufvertrag einzubeziehen. 
Der Bürgermeister wird ermächtigt die Vertragsunterzeichnungen durchzuführen, wenn der 
Haushalt 2022 rechtskräftig ist. 
 
Beschluss-Nr.:  05-114/2022 
  
Abstimmungsergebnis:  
Anzahl der Mitglieder d. GR:  
Anwesend:  
Ja-Stimmen:  
Nein-Stimmen:  
Stimmenthaltungen:  

 
Klipphausen,         
 
 
Mirko Knöfel      - Siegel - 
Bürgermeister 
 
Veröffentlichung:  Verteiler: 
Amtsblatt  Gemeinderäte 
  Gemeindeverwaltung 
  Rechtsaufsichtsbehörde 
  Amtsblatt 
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Gemeinde Klipphausen 
Landkreis Meißen 
 
 
Beschlussvorlage  
für die Sitzung des Gemeinderates am 10. Mai 2022 
 
 

Beschlussvorlage Nr. 05-115/2022 
Anlagen 1 
Amt Bauamt 

 
Beratungsfolge Status Sitzungstermin 
Gemeinderat Öffentliche Beschlussfassung 10.05.2022 
 
Beratungsgegenstand: 
Die Gemeinde Klipphausen wird das Gewerbegebiet Röhrsdorf erweitern. Um die Erweiterun-
gen und -ansiedlungen der Gewerbetreibenden zielgerichtet, im Interesse der Gemeinde, steu-
ern zu können, sind die Grundstücke und Teile von Grundstücken entsprechend dem Geltungs-
bereich des B-Plans „Gewerbegebiet ehemaliger Bahnhof Ullendorf / Röhrsdorf“ zu erwerben. 
Dazu zählen auch Teile des Flurstückes 41/, Gemarkung Ullendorf. 
Die Verhandlungen für die Teilfläche wurden zwischen Eigentümer und Bürgermeister durch-
geführt. Der vorläufige Kaufpreis, abhängig von der Endvermessung, beträgt 80.400,00 €. 
Die Vermessungskosten sowie die Grunderwerbsnebenkosten trägt der Erwerber. Eine Mehrer-
lösklausel wurde nicht vereinbart. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat Klipphausen stimmt dem Kauf, für einen Teil von Flurstück 41/1 der Gemar-
kung Ullendorf entsprechend der in der Anlage gekennzeichneten Fläche zum Kaufpreis von 
80.400,00 € zu. 
Die endgültigen Flurstücksgrößen stehen erst nach der Endvermessung fest. Sollten sich 
dadurch Abweichungen von der in der Anlage markierten Fläche ergeben, wird der Bürger-
meister ermächtigt, diese in den Kaufvertrag einzubeziehen. 
Der Bürgermeister wird ermächtigt die Vertragsunterzeichnung durchzuführen, wenn der 
Haushalt 2022 rechtskräftig ist. 
 
Beschluss-Nr.:  05-115/2022 
  
Abstimmungsergebnis:  
Anzahl der Mitglieder d. GR: 22 
Anwesend:  
Ja-Stimmen:  
Nein-Stimmen:  
Stimmenthaltungen:  
 
Klipphausen,         
 
 
Knöfel       - Siegel - 
Bürgermeister 
 
 
Veröffentlichung:  Verteiler: 
Amtsblatt  Gemeinderäte 
  Gemeindeverwaltung 
  Rechtsaufsichtsbehörde 
  Amtsblatt 
 



GeoSN + GDI-Th, dl-de/by-2.0 (ALKIS)GeoSN + GDI-Th, dl-de/by-2.0 (ALKIS) Ausgabe vom 28.04.2022

Geonetz-Datendienste Bautzen

0 10 20 30 40 m10
Maßstab 1 : 1 500
Flächenankauf

GWG Röhrsdorf/Ullendorf

N

1502100

1502100

1502200

1502200

1502300

1502300

1502400

1502400

1502500

1502500

66
38

00
0 6638000

66
38

10
0 6638100

66
38

20
0 6638200

66
38

30
0 6638300

66
38

40
0 6638400

66
38

50
0 6638500

66
38

60
0 6638600


	Sammelmappe Einladung
	Sammelmappe Einladung optimiert
	Einladung GR 10 05 22
	Protokoll GR 05 04 22

	05-93 2022 Grundsatzbeschluss AW Gebühr TT
	Gemeinde Klipphausen
	Landkreis Meißen
	Beschlussvorlage

	für die Sitzung des Gemeinderates am 10. Mai 2022
	Beratungsfolge

	05-94 2022 Abwassersatzung EG Triebischtal
	Gemeinde Klipphausen
	Landkreis Meißen
	Beschlussvorlage

	für die Sitzung des Gemeinderates am 10. Mai 2022
	Beratungsfolge

	05-94 2022 Abwassersatzung EG Triebischtal Anlage
	05-95 2022 Beschluss Abwägung zum 2. Entwurf ES Constappel
	Gemeinde Klipphausen
	Landkreis Meißen
	Beschlussvorlage

	für die Sitzung des Gemeinderates am 10. Mai 2022
	Beschluss Nr.: 05-95/2022


	05-95 2022 Beschluss Abwägung ES Constappel _ Anlage
	05-96 2022 Beschluss KS ES Constappel
	Gemeinde Klipphausen
	Landkreis Meißen
	Beschlussvorlage

	für die Sitzung des Gemeinderates am 10. Mai 2022
	Beschluss Nr.: 05-96/2022


	05-96 2022 Beschluss KS ES Constappel _ Anlage optimiert
	211207_ES_Constappel_Satzung
	211207_ES_Constappel_Satzung_Lageplan
	Pläne und Ansichten
	Entwurf_idF_vom_07122021




	05-97 2022 JA 2021
	Gemeinde Klipphausen
	Landkreis Meißen
	Beschlussvorlage

	für die Sitzung des Gemeinderates am  10. Mai 2022
	Beratungsfolge
	Beratungsgegenstand:
	Kommunalentwicklungsgesellschaft Klipphausen mbH
	Angaben in den Beschlüssen über

	05-97 2022 Anlage JA KEG 2021 optimiert
	05-98 2022 Sachspende Frost
	Gemeinde Klipphausen
	Landkreis Meißen
	Beschlussvorlage

	für die Sitzung des Gemeinderates am 10. Mai 2022
	Beratungsfolge
	Beratungsgegenstand: Entgegennahme von Spenden

	05-99 2022 Sachspende Heymann
	Gemeinde Klipphausen
	Landkreis Meißen
	Beschlussvorlage

	für die Sitzung des Gemeinderates am 10. Mai 2022
	Beratungsfolge
	Beratungsgegenstand: Entgegennahme von Spenden

	05-100 2022 Spende Butter
	Gemeinde Klipphausen
	Landkreis Meißen
	Beschlussvorlage

	für die Sitzung des Gemeinderates am 10. Mai 2022
	Beratungsfolge
	Beratungsgegenstand: Entgegennahme von Spenden

	05-101 2022 Spende DS card
	Gemeinde Klipphausen
	Landkreis Meißen
	Beschlussvorlage

	für die Sitzung des Gemeinderates am 10. Mai 2022
	Beratungsfolge
	Beratungsgegenstand: Entgegennahme von Spenden

	05-102 2022 Spende Goldbeck
	Gemeinde Klipphausen
	Landkreis Meißen
	Beschlussvorlage

	für die Sitzung des Gemeinderates am 10. Mai 2022
	Beratungsfolge
	Beratungsgegenstand: Entgegennahme von Spenden

	05-103 2022 Spende Große
	Gemeinde Klipphausen
	Landkreis Meißen
	Beschlussvorlage

	für die Sitzung des Gemeinderates am 10. Mai 2022
	Beratungsfolge
	Beratungsgegenstand: Entgegennahme von Spenden

	05-104 2022 Spende Nieß
	Gemeinde Klipphausen
	Landkreis Meißen
	Beschlussvorlage

	für die Sitzung des Gemeinderates am 10. Mai 2022
	Beratungsfolge
	Beratungsgegenstand: Entgegennahme von Spenden

	05-105 2022 Spende Vogt
	Gemeinde Klipphausen
	Landkreis Meißen
	Beschlussvorlage

	für die Sitzung des Gemeinderates am 10. Mai 2022
	Beratungsfolge
	Beratungsgegenstand: Entgegennahme von Spenden

	05-106 2022 Spende Voigtländer
	Gemeinde Klipphausen
	Landkreis Meißen
	Beschlussvorlage

	für die Sitzung des Gemeinderates am 10. Mai 2022
	Beratungsfolge
	Beratungsgegenstand: Entgegennahme von Spenden

	05-107 2022 Beteiligung LEADER
	Gemeinde Klipphausen
	Landkreis Meißen
	Beschlussvorlage

	für die Sitzung des Gemeinderates am 10. Mai 2022
	Beratungsfolge
	Beratungsgegenstand:

	05-108 2022 Bestellung Wehrleitung Gauernitz
	Gemeinde Klipphausen
	Landkreis Meißen
	Beschlussvorlage

	für die Sitzung des Gemeinderates am 10. Mai 2022
	Beratungsfolge

	05-109 2022 Bestellung stellv. Gemeindewehrleiter
	Gemeinde Klipphausen
	Landkreis Meißen
	Beschlussvorlage

	für die Sitzung des Gemeinderates am 10. Mai 2022
	Beratungsfolge

	05-114 2022 Beschluss Grunderwerb Agro
	Gemeinde Klipphausen
	Landkreis Meißen
	Beschlussvorlage

	für die Sitzung des Gemeinderates am  10. Mai 2022
	Beratungsfolge
	Beratungsgegenstand:
	Der Gemeinderat Klipphausen stimmt dem Kauf des Flurstücks 40/4 sowie Teilen der Flurstücke 40/8, 40/10 und 100/6 der Gemarkung Ullendorf entsprechend der in der Anlage gekennzeichneten Fläche zum Kaufpreis von 158.400,00 € zu.
	Der Bürgermeister wird ermächtigt die Vertragsunterzeichnungen durchzuführen, wenn der Haushalt 2022 rechtskräftig ist.
	Beschluss-Nr.:  05-114/2022



	05-114-2022 Anlage Grunderwerb Agro
	05-115 2022 Beschluss Grunderwerb Steiger
	Gemeinde Klipphausen
	Landkreis Meißen
	Beschlussvorlage

	für die Sitzung des Gemeinderates am 10. Mai 2022
	Beratungsfolge
	Beratungsgegenstand:
	Der Gemeinderat Klipphausen stimmt dem Kauf, für einen Teil von Flurstück 41/1 der Gemarkung Ullendorf entsprechend der in der Anlage gekennzeichneten Fläche zum Kaufpreis von 80.400,00 € zu.
	Der Bürgermeister wird ermächtigt die Vertragsunterzeichnung durchzuführen, wenn der Haushalt 2022 rechtskräftig ist.
	Beschluss-Nr.:  05-115/2022



	05-115-2022 Anlage Grunderwerb Steiger



